
der

breves)riten Strung bes ftmtiusdjen Canbtages
zu Laibach am 2 1 . December 1 8 6 6 .

Anwesende: V o r s i tz e n d e r :  C a rl v. W u rz b a c h , Landeshauptm ann in K ra m .—  V e r t r e t e r  d e r R e g ie r u n g :  K. k. 
S ta tth a lte r  F reiherr v. B a c h ;  Landesrath R o th .  —  Säm m tliche M itglieder, m it Ausnahme S r .  fürstbischöflichn 
G naden D r . W id m e r  und der Herren Abgeordneten: B a ro n  A p f a l t r e r n ,  G u t t m a n ,  K a p e l l e ,  D r .  S k c d l ,  
B a ro n  Z o i s .  — S c h r i f t f ü h r e r :  Abgeordneter F ran z  R u d esch .

T a g e s o r d n u n g :  1. Bericht des Finanzausschusses über die Petition der Gemeinde Laase um eine Subvention von 1500 fl. zur Herstellung 
der über den Unzfluß führenden Gemeindebrücke. — 2. Bericht des Finanzausschusses über das Ansuchen des landschaftlichen Dieners 
Prosen um eine Personalzulage. — 3. Bericht des Berfassnngsausschusses. — 4. Bericht des Finanzausschusses, betreffend die erhöhte 
Subvention für die Mertschetschendorf-Gurkfelder Straße. — 5. Wahl der Mitglieder zum verstärkten Landesausschusse — 6. Eventuell 
Vortrag des Petitionsausschnsscs über die ihm zugewiesenen Petitionen.

ßrgtmt der Sitzung 10 Uhr 45 Minuten.

------- -------

Präsident:
Ic h  bestätige die Beschlußfähigkeit des hohen H auses 

und eröffne die S itzung. D er H err S chriftführer wird 
das Protokoll der letzten S itzung vortragen. (Schriftführer 
F ran z  Rudesch liest dasselbe. —  Nach der V erlesung:) 
I s t  E tw as gegen die Fassung des Protokolls zu erin n ern ?  
(Nach einer P a n s e :) W enn nicht, so ist dasselbe vom hohen 
Hanse genehmigt.

Ich  habe dem hohen Hanse folgende M ittheilungen 
zu m achen:

D e r H err Landtagsabgcordnctc D r .  B lciw cis hat das 
P räsid ium  des hohen H auses ersucht, den hochverehrten 
H erren Landtagsm itgliedern, welche durch die Betheiligung 
an dem gestern stattgehabten Leichenbegängniß seines H errn  
V a te rs  demselben die letzte Ehre erwiesen haben, seinen tief
empfundenen D ank anszusprcchcn. Ic h  entledige mich hic- 
m it dieser an mich gerichteten B itte .

D ie  Leitung des Vereines der Aerzte in  K ra in  zu 
Laibach hat durch den H errn  Landtagsabgcordnctcn D r . 
B leiw cis eine P etition  an das hohe H anS gerichtet, näm 
lich „um  hochgencigte Jn terven irnng  bezüglich des Fortbe
standes der Bezirkswundärzte und Bezirkshebammen in 
K ra in ."  Ic h  werde diese Petition , wenn keine Einwendung 
geschieht, dem Pctitionsansschnsse zur Berichterstattung zu
weisen. (Nach einer P a u se :)  M ein  A ntrag ist genehmiget.

XIII..Sitzung.

D ie Stadtgcm cindc S te in  sammt den Landgemeinden 
dieses Bezirkes hat durch den hochwürdigcn H errn  Dechant 
T om an eine P etition  überreicht um S ubven tion  der Cerna- 
straße und Erwirkung des A nsbancs des steierischen T heils 
derselben. —  Diese P etition  werde ich dem sogenannten 
S traßencom its zuweisen. (R u fe : P c titionsausschuß!> B itte , 
wird ein anderer A ntrag gestellt? Vielleicht dem F inanz- 
ausschnssc?

Abg. S v e te c :
Ich  stelle den A n tra g , diese P etition  dem P e titio n s 

ausschusse zuzuweisen, weil darin  weder von der Anlegung 
einer neuen S tra ß e , noch überhaupt von einer bestimmten 
S ubven tion  die Rede ist.

Präsident:
W enn keine Einwendung geschieht, werde ich diese Pc- 

tioit dem Petitionsausschussc zuweisen.

Abg. Teschmamr:
Ic h  b i tte , H err L andeshaup tm ann , es sind bisher, 

wenn ich mich recht entsinne, solche Petitionen  dem F in an z
ausschüsse zugewiesen worden, daher erlaube ich m ir, zu be
antragen, diese P etition  dem Finanzausschüsse zuzuweisen.



1 Q r  Petition um Subvention der Tschernastralk: Petition des Anton Hartinger und S ohn; Petition des Bürgermeisters von Großlupp. — Mittheilung des 
-LÖO ^  Landesausschusses betreffs Neuwahl eines Landtagsabgeordneten der Gemeinden KrainVurg, Lack und Neumarktl.

Abg. Svetec:
Ic h  erlaube m ir, darau f zu bemerken, daß nicht von 

einer bestimmten S ub v en tio n  die Rede ist, sondern n u r  im 
allgemeinen eine B it te  gestellt w ird.

Präsident:
D ie  P e titio n  geht d a h in : E inm al um  S ub v en tio n  für 

die Cernastraße und dann um Erw irkung des A usbaues 
des steierischen Theiles derselben. Dieselbe besteht daher au s  
zwei Theilen.

Abg. Deschmamt:
Ic h  bitte, es w ar auch dam als kein A ntrag  auf eine be

stimmte S ub v en tio n  gestellt, sondern n u r  int a l l g e m e i n e n  
aus eine S ub v en tio n . Nehmen w ir zum Beispiel die P e t i 
tion  betreffs der Rekathater S tra ß e , nehmen w ir die P e ti
tion des Gemeindebezirkes P la n in a  mit S ub v en tio n , in allen 
diesen Fällen ging die P e titio n  nicht anf^ eine bestimmte 
S ubven tion , sondern überhaupt auf eine S ub v en tio n .

Präsident:
Ic h  werde im  Hanse Umfrage halten. D e r  H err Ab

geordnete Svetec  m ein t, diese P e tition  sei dem P ctirions- 
ansschnsse zuzuweisen, der H e rr Abgeordnete Dcschmann h in 
gegen will sic dem Finanzausschüsse zugewiesen wissen.

Welcher dieser A nträge zuerst zur Abstimmung kommt, 
bleibt in  diesem Falle meinem Ermessen überlassen. Ic h  bitte 
also jene H erren, welche m it dem A ntrage des H errn  Ab
geordneten Deschmamt, daß diese P e tition  dem F in an zau s- 
schnssc zuzuweisen s e i , einverstanden sind, sitzen zu bleiben. 
(N u r  einige M itg lieder erheben sich.) T e r  A ntrag  des H errn  
Abgeordneten Dcschmann ist angenom m en, diesem gemäß 
w ird diese P e titio n  dem Finanzausschüsse zur E rledigung 
zugewiesen werden.

W eiter w ird durch das P räsid ium  des hohen H auses 
eine P e tition  des A nton H arting er & S o h n  um  U nter
stützung zur Förderung der von ihm herausgegebenen land- 
wirthschaftlichen T afeln  durch Ankauf fü r die Volksschulen 
des Landes übergeben.

Z u  gleicher Zeit sind m ir mehrere Exemplare dieser 
T afeln  zugeschickt w orden, welche ich auf die Tische des 
H auses rat Conferenzsaalc legen werde.

D a  bereits ein Ausschuß fü r den landwirthschaftlichen 
Unterricht besteht, so halte ich es fü r consequent, wenn diese 
P etition , vorausgesetzt, daß keine Einwendung geschieht, diesem 
Ausschüsse zugewiesen würde. B i t te ,  wünscht Jem an d  der 
H erren  das W o r t?

(Abg. D r .  B le iw eis meldet sich zum W ort.)
Abg. T r. Bleiweis:

E s ist n u r  ein Ausschuß fü r Ackcrbauschulcn.
Präsident:

Ic h  glaube, daß diese P etition  m it derselben in  einem 
so genetischen Zusam m enhange steht, daß es zweckmäßig 
w äre, sie diesem Ausschüsse zur Begutachtung zuzuweisen. 
(Nach einer P a u s e :) W enn keine Einwendung geschieht, so 
ist meine Ansicht a ls vom hohen Hause genehmigt anzusehen.

W eiters sind m ir vom H e rrn  B ürgerm eister von G roß- 
lnpp vier Petitionen überreicht worden, und zwar durch bett 
H errn  Abgeordneten D r .  B lciw cis.

D ie  erste Petition  ist ein Gesuch trat B ew illigung einer 
Auflage auf fremde B ienen. (Heiterkeit.)

D ie  zweite Petition  geht auf A bänderung des Heercs- 
bequartierungsgesetzcs und V ertheilung der B equartierungslast 
aufs ganze Land.

D ie  dritte P e tition  geht auf V erm ittlung  einer H erab- 
m indernng der landesfürstlichen S te u e rn .

Endlich ist eine P e ti t io n , die dahin geht ( l ie s t ) :
Podpisani občinski predstojnik želi, da bi se mu 

vse od gosposke pošiljamo pisanje v domačem matrnem 
jeziku pošiljalo, zato, ker druge Šprahe ne razumi.

Franc Zupančič 1. r. 
predstojnik.

(Heiterkeit.) —  Ic h  bemerke, nicht ich habe gesag t: 
„ Š p r a h e , es ist der W ortlau t der P etition .

V on diesen vier Petitionen w ird die erste dem Pcti- 
tionsausschusse, die zweite wegen A bänderung des B cqnar- 
ticrungsgesetzes ebenfalls dem Petitionsausschusse zugewiesen.

D ie  dritte Petition  wegen H erabm indernng der landes- 
fürstlichen S te u e rn  w ürde ich dem Ausschüsse fü r den Rechen
schaftsbericht, endlich die P etition  wegen der Sprache dem 
Petitionsausschusse zuweisen. (Nach einer P a n s e :) W enn 
keine Einwendung geschieht, so sind meine A nträge ge
nehmigt.

Ich  habe dem hohen Hanse noch ein p aar amtliche 
M ittheilungen  zn machen:

„ D e r erste landschaftliche A m tsdiencr Jo sef P rosen ist 
Hieramts trat seine Pensionirung eingeschritten.

Nachdem er sich über die m ehr a ls  47 jährige öffent
liche D ienstleistung, zudem aber auch m it ärztlichem Zeug
nisse darüber ausgewiesen ha t ,  daß er zu einer weiteren 
D ienstleistung nicht m ehr geeignet is t , so hat der Landes- 
ausschnß keinen Anstand genommen, denselben nach § 8 der 
allgemeinen Pcnsionsvorschriften m it seinem Vollgehalte jä h r
licher 3 5 0  fl. ö. W . m it Letzten dieses M o n ates in den blei
benden Ruhestand zu versetzen, w as er in Beachtung des 
§  27  der D ienstespragm atik fü r landschaftliche B eam te und 
D iener hiemit zur K enntniß des hohen Landtages bringt 
und demnach beantragt:

D e r  hohe Landtag wolle diese V erfügung zur Wissen
schaft nehmen."

W eiters bringt der Landesausschuß zu I h r e r  Kenntniß 
(liest) :

„D en  17. December l. I .  wurde zufolge M an d a ts- 
niederlegung des Landtagsabgeordneten M a th ia s  Gollob von 
den W ahlm ännern der Landgemeinden K rainbnrg , Lack und 
N eum arktl eine N euw ahl vorgenommen.

D em  eingesendeten W ahlactc liegen weder die W ähler
listen, noch die Legitimationskarten der Wahlberechtigten bei. 
A us den S tim m listen  und Gegenlisten ist ersichtlich, daß 
sich an der W ahl 6 4  W ahlm änner betheiliget und daß ans 
Leopold R itte r  von Höffern 29 , auf Eduard U rbančič 28, 
auf D r .  B a rth e lm ä  S u p p an z  6, auf B a rth c lm ä  Schnm m er 
1 S tim m e  entfielen.

Nach diesem Ergebnisse des ersten M ahlganges wurde 
des W ahlprotvkoll geschlossen. D a  nach §  48  der Landtags- 
W ahlordnung zur Giltigkeit der W ahl jedes Landtagsabge- 
ordnctcn die absolute M ehrheit der S tim m enden nothwendig 
ist, welche tut vorliegenden Falle 33  S tim m en  beträg t, so 
erscheint keiner der O bengenannten a ls  Landtagsabgeordncter 
gewählt.

In d e m  der Landesausschuß dieses R esultat seiner P r ü 
fung dem hohen Landtage zur K enntniß b rin g t, so ist er 
nicht in der Lage, den A ntrag  auf Zulassung eines n u r mit 
relativer S tim m enm ehrheit Gewählten zu stellen."

D ie  Acten werden aus die Tische des hohen H auses 
zur gefälligen Einsicht der H erren Abgeordneten gelegt w er
den, nach deren P rü fu n g  es jedenfalls freisteht, dem hohen 
Hause einen A ntrag  zu machen.

Ic h  habe den H erren  Abgeordneten gestern folgende 
V orlagen in ihre respective» W ohnungen zugeschickt:



pe titio n  bev Gemeindevorstehung p la n in a  um S ubvention fü r die Laaser Brücke. — Bericht des Finanzausschusses über ein Gesuch des landschaftlichen i  0 7
Dieners Josef Prosen. 1 0 1

„V e rtrag  zwischen dem Landeöaüsschusse von S te ie r
mark und der Tochter-Gemeinde :c. wegen Regieübernahme 
in  die dortige landschaftliche Kranken-rc.-Anstalt," dann den 
„B erich t des Finanzausschusses über die aus dem Landes- 
fonbe dem Bezirke Ratschach zur Erhaltung der Ncuringer 
Straße zu bewilligende Subvention," endlich den „B erich t 
des Straßencomito's über den Gesetzentwurf, betreffend die 
B ild u n g  der Concurrenzgcbicte."

Heute habe ich auf die Tische der Herren Abgeordneten 
vertheilen lassen: „D e n  Bericht des Landesausschusses über 
die bewilligten Subventionen fü r  die Branitza- und O ber- 
gurker S traß e ," endlich den „B erich t des Finanzausschusses 
über den A ntrag des H e rrn  Abgeordneten Kromer, den G rund- 
cntlastungsfond betreffend.

D e r H e rr Obm ann des Ausschusses fü r  die Acker- 
bauschule ladet die Herren Commissionsmitglicdcr auf heute 
Nachmittag 4  U hr zu einer Conferenz ein.

Sc. Excellenz der H e rr Obm ann des Finanzaus
schusses ersucht die M itg lieder desselben, sich heute nach der 
S itzung zu einer kurzen Berathung cinzufinden.

W ir  kommen nun zur Tagesordnung. D e r erste 
Gegenstand ist der Bericht des Finanzausschusses über die 
Petition der Gemeinde Laase um eine Subvention von 
1500 fl. zur Herstellung der über den Unzflnß führenden 
Gcmcindcbrücke.

Ic h  ersuche den H errn  Berichterstatter, den Vortrag 
zu beginnen.

Berichterstatter Abg. R itter v.Gntm ansthat ( lie s t) :

„ I n  der dem Finanzausschüsse zur Berichterstattung 
zugewiesenen Petition der Gemeindevorstehung P lan ina um 
Ertheilung einer Subvention fü r  Wiederherstellung der ver
fallenen Laaser Brücke w ird  angeführt, daß diese Brücke, 
welche an der die Ortschaften P la n in a , Laase und Zaco- 
bovic verbindenden .Gemeindestraße besteht, dermalen derart 
verfallen is t, daß sic nu r m it Gefahr überschritten werden 
kann, daß deren Wiederaufbau dringend nothwendig, daß cs 
jedoch fü r  die beiden Ortschaften Laase und Zacoüovic unmög
lich ist, die Bcischaffung dcr^ nöthigen Baukosten zu er
schwingen , daher zu diesem Ende das Ansuchen um eine 
Subvention von 1500 fl. ans dem krainischcn Landessonde 
gestellt w ird.

Nachdem cs sich hier um ein aus einer Gemeindestraße 
befindliches Bauobject handelt und in  dem bestehenden 
Straßcngesetze kein wie immer gearteter Anhaltspunkt zu 
finden ist, um diesem Ansuchen das W o rt zu führen, so 
beantragt der Finanzausschuß:

D e r hohe Landtag wolle beschließen:
D em  Ansuchen der Gemeindevorstehung P lan ina um 

Ertheilung einer Subvention fü r  Wiederherstellung der 
verfallenen Laaser Brücke w ird  nicht Folge gegeben."

(Nach der Verlesung:)

Präsident:
Wünscht Jemand der Herren über den eben verlesenen 

Antrag das W o rt?  (Abg. Koren meldet sich zum W ort.) 
B itte , H e rr Abg. Koren.

Abg. Koren:
D ie  im  Petitionsgesuche angegebenen Gründe und die 

dargestellte Nothwendigkeit der Herstellung der Brücke muß 
ich ans meiner eigenen Ueberzeugung als wahr bestätigen, 
und ich würde diese Petition im  S inne des § 5 des S traßcn- 
Concurrenzgcsetzes und in  ganz analoger Behandlung m it 
dem B a u  der Brücke über den Gurkfluß in  der Ortschaft

Heiligen Kreuz, w o fü r der hohe Landtag aus den nämlichen 
M otiven eine Unterstützung von 500 fl. bew illig t hat, unter
stützen. B e i dem Umstande aber, daß hier der B aup lan 
und die Kostenüberschläge nicht vorliegen, daher die Herstel
lungskosten nicht bekannt sind, muß ich mich selbst diesem 
Antrage anschließen, w eil cs ohnehin der Gemeinde freige
stellt b leibt, das dicsfällige Gesuch m it der Vorlage der 
Kostcnübcrschlägc und des Bauplanes zu ergänzen und zu 
erläutern.

Präsident:
Wünscht noch Jemand der Herren daS W o r t? (Nach 

einer Pause:) Wenn nicht, haben vielleicht der H e rr B e 
richterstatter noch etwas zu bemerken?

Berichterstatter Abg. R itte r b. Gntm ansthat:
Es hat Niemand dagegen gesprochen, daher habe ich 

nichts zu bemerken.

Präsident:
Ic h  bringe daher den Antrag des Ausschusses zur A b - . 

stim m ung, und bitte jene H erren, welche m it diesem A n 
trage einverstanden sind, sitzen zu bleiben. (E in  einziges 
M itg lied  erhebt sich.) D e r Antrag ist, m it Ausnahme einer 
S tim m e, angenommen.

D e r zweite Gegenstand der Tagesordnung ist der B e 
richt des Finanzausschusses über das Ansuchen des land
schaftlichen D ieners Prosen um eine Personalzulage.

Ic h  bitte den H errn  Berichterstatter, den V ortrag  zu 
beginnen.

Berichterstatter Landeshauptmann-Stellvertreter 
T r .  Suppan (liest)

„Josef Prosen, früher Amtsdicner der S tändisch-Vcr- 
ordnctcnstcllc und dann des Landesausschnsses, ist in t Laufe 
dieses Monates, nach Vollendung einer mehr als 47jährigen 
Dienstzeit, über sein Ansuchen vom Landesansschnssc m it 
den normalmüßigen Bezügen in  den bleibenden Ruhestand 
versetzt worden.

A ls  Amtsdicner hatte Josef Prosen nebst seinem Ge
halte auch aus die Amtskleidung Anspruch, welche m it sei
nem Uebcrtrittc in  den Ruhestand selbstverständlich entfällt, 
weshalb er die B itte  an den hohen Landtag richtet, ihm 
eine jährliche Personalzulagc pr. 50  fl. oder mindestens das 
Aequivalcnt fü r  die AmtSklcidung m it jährlichen circa 30 fl. 
im  Gnadenwege zu bewilligen, welche B itte  er vorzüglich 
dadurch m o tiv ir t,  daß er dem Fonde durch seine längere 
Dienstleistung mehr als 2200  fl. erspart habe.

D e r Finanzausschuß, dem diese Petition zur Vorbcra- 
thung und Antragstellnng zugewiesen wurde, erachtet bei 
dem Umstande, als B itts te lle r allen seinen Dicnstcsoblicgcn- 
hcitcn tadellos nachgekommen ist und dem LandesfoUde durch 
sein längeres Ausharren im  Dienst eine nicht unbeträcht
liche Sum m e erspart ha t, eine besondere Belohnung des
selben zwar beantragen zu sollen, glaubt jedoch nicht ans 
eine jährliche Personalzulagc einrathen zu können, um da
durch nicht einen Prücedcnzfall fü r  die Einrechnung der 
Amtskleidung in  die Rnhegenüsse zu schaffen, sondern hä lt 
es fü r  zweckmäßiger, ihm sofort eine Pauschalsumme zuzu
wenden, die er in  dem Betrage von 150 fl. fü r  angemessen 
erachtet, und demnach den Antrag stellt:

D e r hohe Landtag wolle beschließen:
Dem  Amtsdicner Josef Prosen werde anlässig seines 

Ucbertrittcs in den Ruhestand in  Anerkennung seiner 
langen Dienstleistung eine besondere Belohnung im  Pau-



schalbetrage von 1 5 0  f l.  a u s  d e m  Larrdesfonde bewil l igt  
und der  La ndesaus sc huß  b e a u f t r a g t ,  i h m  selbe f lüssig zu 
machen. "

( Na c h  der  V e r l e s u n g :)

Präsident:
W ü n s c h t  J e m a n d  der  H e r r e n  übe r  diesen soeben ve r 

n o m m e n e n  A n t r a g  d a s  W o r t ?  ( Nach  eine r  P a u s e : )  W e n n  
ni ch t ,  so s t i mme n  w i r  a b ,  u n d  ich bi t te  jene H e r r e n ,  welche 
m i t  diesem A n t r a g e  e inve r s t anden  s i n d , sitzen zu bleiben.  
( E i n i g e  M i t g l i e d e r  erheben sich.) D e r  A n t r a g  ist a n g e 
n o m m e n .

D e r  dr i t t e  Ge ge ns t a nd  der  T a g e s o r d n u n g  ist der  B e r i c h t  
des  Be r f a s sungsaus sc husses .

Berichterstatter T r . Costa (liest):

„ H o h e r  L a n d t a g !
D e r  Au sschuß ,  welchem einer sei t s  die R e g i e r u n g s v o r 

l age  —  bis A b ä n d e r u n g  der  § §  1 3  u n d  1 5  der  L a n d l a g s 
w a h l o r d n u n g  betreffend — • u n d  ander se i t s  der  Be r i c h t  des  
LandesauSschusscs  ü b e r  die A e n d e r u n g e n  der  L a n d c S o r d n u n g  
u n d  L a n d e s w a h l o r d n n n g  z u r  V o r b e r a t h n n g  und  A n t r a g -  
ste l lung zugewiesen w a r ,  m u ß t e  sich v o r  a l l em d a r ü b e r  klar  
w e r d e n ,  ob eine A e n d e r u n g  der  L a n d c S o r d n u n g  u n d  L a n 
d e s w a h l o r d n u n g  ü b e r h a u p t  d r i n g e n d  geboten,  ob der  gegen 
w ä r t i g e  Z e i t p u n k t  hiezu o p p o r t u n  sei, ob eine solche A e n d e r u n g  
i m  vol len U m f a n g e  oder  n u r  an s  e inzelne weni ge P u n k t e  
beschränkt ,  oder  ganz  abgel ehnt  we r d e n  sol le.

D a r ü b e r  bestand n u n  keiner lei  Me i n u n g sv e r sc h i e d e n h e i t ,  
d aß  die L a n d c S o r d n u n g  u n d  L a n d e s w a h l o r d n n n g  durchgreif ender  
A e n d e r u n g e n  bedür fen,  u m  den Landcs int er cs fen u n d  den con-  
s t i tut i onel l en P r i n c i p i e n  m e h r  zu entsprechen.  Ab e r  auch 
d a r ü b e r  einigte  m a n  sich i m  Ausschüsse bal d,  d aß  in  eine 
vol l s t änd ige u n d  pr incipie l l e  A e n d c r n n g  der  L a n d e s o r d n u n g  
i m  ge genwä r t i gen  Ze i tpu nkt e  w o h l  nicht  fügl ich ei ngeg an gen  
we r d e n  könne.  E i n e s t h c i l s  m u ß t e  m a n  befürchten,  d aß  dem 
L a n d t a g e  die zu einer  so umf as senden und  schwier igen Ar b e i t  
erforder l i che Z e i t  nicht  gegönn t  sein w i r d ,  an der er se i t s  erschien 
e s  ü b e r h a u p t  zweckentsprechend,  selbe dem demnächst  a n s  
N e u w a h l e n  he r vo rge henden  nächsten L a n d t a g e  zu über lassen.  
A b e r  auch in  fachl icher B e z i e h u n g  ist der  jetzige Ze i t p u n k t  
w o h l  ganz  ungee ign et ,  die L a ndesve r f a s sung  einer  gründl ichen 
R e v i s i o n  zu unt er zi ehe» ,  wo  weder  die A r t  u n d  Wei se  
der  G e s t a l t u n g  der  Re ic hsvc r fa s sun g ,  noch der  Z e i tpunk t ,  
w a n n  dieses Aus gl e i chswe rk  vol lendet  sein w i r d ,  auch n u r  
a n n ä h e r n d  m i t  S i c h e r h e i t  bezeichnet  we r d e n  können.

Z w e i  M i t g l i e d e r  des  Ausschusses  stell ten z w a r  den 
A n t r a g ,  weni gs t ens  die § §  4  u n d  6  de r  L a n d e s o r d n u n g  
d a h i n  a b z u ä n d e r n ,  d aß  der  L a n d e s h a u p t m a n n  und  sein 
S t e l l v e r t r e t e r  u n t e r  V o r b e h a l t  der  a.  h.  B e s t ä t i g u n g  v o m  
L a nd t a ge  selbst g e w ä h l t  u n d  die L a u d t a g s p e r i o d e  a u f  drei  
J a h r e  r educi r t  wer de ,  die M a j o r i t ä t  lehnte  jedoch denselben 
ab.  Z w a r  erklär te  sich auch diese pr i nci pi el l  m i t  dem gestel l 
ten A n t r a g e  vol l kommen  e inver s t an den ,  sie g l au b te  jedoch, 
d a ß  es nicht  angemessen w ä r e ,  n u r  diese beiden A b ä n d e r n n g s -  
a n t r ä g e  zu stellen,  w ä h r e n d  ander e,  z u m  T h e i l  soga r  wich
t igere  u n d  einschneidendere F r a g e n ,  wie z. B .  übe r  die Z u 
sammenset zung des  L a n d t a g e s  ( §  3 ) ,  ü b e r  den U m f a n g  der  
Landc Sange legcnhe i t en  ( §  1 8 )  u n c r ö r l c r t  u n d  in  ihr er  gegen
w ä r t i g e n  F a s s u n g  bl ieben.

I n  B e t r e f f  der  L a n d e s w a h l o r d n u n g  scheint  cS n u r  c on 
sequent  zu s e i n ,  nach de m gefaßten Besch l üße  ü b e r  die L a n 
d e s o r d n u n g  auch in  eine A e n d e r u n g  de r  W a h l o r d n u n g  
nicht  e inzugehen,  u m  so me h r ,  da  denn  doch i n  den H a u p t 

f r age n  bei u n g e ä u d c r t c m  B e s t ä n d e  d e s  §  3  der  L a n d e s o r d 
n u n g  cine D i s c u s s i o n  i m  V o r h i n e i n  ausgeschlossen w a r .  
D a h i n  ge h ö r e n :  die V e r m e h r u n g  der  Abge or dnc t c nz a h l  ü b e r 
h a u p t ,  die r icht ige V e r t h e i l u n g  dieser  Z a h l  a u f  die e inzelnen 
Jnt er es senkr ci se;  die A n s d c h n n n g  des  W a h l r e c h t e s  des  G r o ß -  
grnudbesi tzes  a u f  die Höcbstbestcucrt cu ü b e r h a u p t ;  die g r ö 
ßere V e r t r e t u n g  der  I n d u s t r i e ,  na men t l i ch  der  M o n t a n i n d u s t r i e ,  
die schärfere P r a c i s i r u n g  der  städt ischen I n t e r e s se n .

D i e  Wü nsche  der  e i n v e r n o m m e n e n  G e m e i n d e n  vol l s t än 
dig zu erfül l en,  w a r  de r  Aus sc huß  le ider  nicht  in  der  Lage.  
—  Lack, S t e i n  bi t t en u m  d a s  Recht ,  eigene D e p u t i r t e  zu 
senden.  W i p p a c h  verzichtet  d a r a u f ,  e t wa  m i t  J d r i a  z u s a m m e n  
in der  C u r i e  de r  S t ä d t e  zu wä h l e n ,  abe r  c s  wünscht ,  daß 
der  ganze  Be z i r k  W i p p a c h  von  der  jetzigen V e r e i n i g u n g  m i t  
dem Bezi rke J d r i a  ge t r enn t  wer de ,  m i t  dem er keiner lei  I n t e r 
essen g e m e i n s a m  habe.

D e r l e i  Wü n s c h e  zu berücksicht igen,  w a r  de r  Au sschuß  
nicht  in der  Lage,  sobal d er den Be sc h l u ß  ge faß t  hat t e ,  die 
L a n d e s o r d n u n g  nicht  zu ä n d e r n .

Ander e r se i t s  ha t  abe r  der  Au sschuß  bei g e n a u e r  P r ü 
f ung  er kannt ,  d aß  cS doch auch i n n e r h a l b  des  R a h m e n s  der  
bestehenden L a n d c S o r d n u n g  möglich und  n o t h w e n d i g  ist, e inigen 

g a r  grel len Unzukömmlichkei t en die S p i t z e  zu brechen und  einige 
einfachere Ve rbe sse run ge n au f z u n e h me n .

Hiebe i  ging der  Aussch uß  al len gr öße re n  pr incipi el l en 
F r a g e n  a n s  de m W e g e  (z. B .  directe W a h l e n  auch in den 
Land g e me i n d e n ,  geheime A b s t i m m u n g ) ,  cs der  nächsten L a n d 
t a g s p e r i o d e  über lassend,  zugleich m i t  der  a l l fä l l i gen vol l s t än 
digen U m b i l d u n g  der  L a n d c S o r d n u n g  auch diese zur  Lösung  
zu br inge n .

I n  G e m ä ß h e i t  dieser  a l l gemei nen  Gr u n d sä t z e  stellt der  
A u s s c h u ß ,  u n d  z w a r  z u m  gr öß ten  T h e i l e  in E i n s t i m m i g 
keit, nachstehende A n t r ä g e ,  welche er a u s  dem G r u n d e  in  
einzelne Geset zcs enl würs e kleiden zu sot ten g l au b te ,  u m  im 
F a l l e  der  A b l e h n u n g  des  einen oder  des  and e r e n  von  S e i t e  
der  R e g i e r u n g  weni gs t ens die al lerhöchste S a n c t i o n i r u n g  der  
ü b r i ge n  zu ermögl ichen.  I n  diesen A n t r ä g e n  f indet  auch die 
R e g i e r u n g s v o r l a g e  ihre  E r l e d i g u n g .

N r .  1.  S e h r  wicht ig ist die B i l d u n g  der  W a h l b e 
zirke der  S t ä d t e ,  M ä r k t e  u n d  Landgemei nden .  D a  die A n z a h l  
der  Ab ge or dne t e n  u n v e r ä n d e r t  bleibt ,  so konnte we de r  dem 
Wun sche  der  L a n d e s h a u p t s t a d t  u m  V e r m e h r u n g  i h r e r  A b 
geordne t en,  noch j enen der  S t ä d t e  S t e i n  u n d  Lack u m  E r l a n 
gu n g  eigener  Ab g e o r d n e t e r  entsprochen werden .

J d r i a  erscheint  a l l e r d i n g s ,  w e n n  m a n  die vorgelcgc-  
ncn statistischen T a b e l l e n  vergleicht ,  s owoh l  m i t  Rücksicht  aus  
die S t c u e r v o r s c h r c i b u n g , a l s  die A n z a h l  der  W a h l b e r e c h 
t igt en i m höchsten G r a d e  bevorzug t  neben den üb r i gen  S t ä d t e n  
u n d  M ä r k t e n .  Na c h d e m  abe r  J d r i a  doch in  B e z u g  a u f  die 
S c e l e n z a h l  die zwei tgrößt e  S t a d t  K r a i n s  ist u n d  eine C o m 
b i n a t i o n  m i t  an de r en  S t ä d t e n  oder  M ä r k t e n  den In t e r e s se n  
dieser  selbst ke ineswegs entsprechen w ü r d e ,  so w a r  der  
Ausschu ß  nicht  in der  Lage,  hier  eine A e n d c r n n g  zu be f ü rwo r t en .

D e r  S t a d t w a h l b e z i r k  R n d o l f s w e r l h  m i t  einer  S t e u e r v o r -  
schrcibung vo n  7 4 3 8  fl .,  einer  S e e l e n z a h l  von  5 7 5 2  und  
4 0 8  W ä h l e r n ,  w ü h l t  ebenso n u r  E i n e n  Ab geor dne t en ,  wie 
Gott schee m i t  3 4 7 3  fl. S t c u e r v o r s c h r c i b u n g ,  1 9 6 3  E i n w o h n e r n  
u n d  1 3 4  W ä h l e r n .  Ab e r  auch hier  ist eine zweckentsprechende 
C o m b i n a t i o n  un thun l i ch ,  u n d  es  bl ieb d ahe r  dem Ausschüsse 
n u r  der  a l l e r d i n g s  nicht  ganz  zutreffende A u s g l e i c h s w e g  üb r ig,  
de m Land eswa h lbc z i rkc  Gottschee E i n e n  Ab ge or dne t e n  zu 
n e hme n  u n d  dem Landeswa hlbc z i rkc  R u d o l f s w e r t h  zuzuweisen.

M i t  Recht  beschwert  sich die S t a d t  S t e i n ,  d aß  ihre 
W ä h l e r  nach dem so wei t  entf ernten M a r k t e  N e u m a r k t l  
zureisen müssen,  u m  i h r  W a h l r e c h t  a u s ü b e n  zu können.  B e 
t rachtet  m a n  die geographische Lage der  obcrkrainischen S t ä d t e



und M ärkte, so findet man dieselben gleichmäßig um K ra in - 
burg grupp irt, und cs ist von S te in  und Lack beiläufig 
eben so weit nach Krainbnrg, als von Ncumarktl oder Rad- 
mannödorf. D e r Ausschuß erachtet daher alö allen Interessen 
gewiß am zweckentsprechendsten, daß alle oberkrainischcn Städte 
und M ärkte nur Einen Wahlbezirk m it dem W ahlorte in 
K rainburg bilden und hier vereint zwei Abgeordnete wählen.

D ie  Zuziehung aller oder einiger der noch übrigen 
M ärkte zur Curie der Städte und Märkte glaubt der A us
schuß um so weniger beantragen zu sollen, da nach seiner 
Ansicht diese Märkte von den umliegenden Landgemeinden 
wesentlich nicht verschieden s in d , m it diesen gleiche In te r 
essen haben, und die Zuweisung zur W ahl in weit entfernten 
Städten eigentlich ih r  Wahlrecht verkümmern hieße.

Auch wurden von den einvernommenen Gemeindever
tretungen bezügliche Wünsche nicht geäußert.

E in  Antrag ans Beschränkung des Wahlrechtes der H an
delskammer auf 1 Abgeordneten blieb in der entschieden
sten M in o r itä t, da der Ausschuß die Wichtigkeit der Hebung 
der Industrie  und deren angemessenen Vertretung im Land
tage vor Augen hatte.

B e i den Wahlbezirken der Landgemeinden erschien cs 
außer der schon oben angeführten tauschweise» Veränderung 
nothwendig, eine zweckmäßigere A rrondirung der W a h l
bezirke R udolfswcrth und Treffen zu machen, indem nament
lich der letztere zu ausgedehnt und fü r die weit entfernten 
W ähler zu beschwerlich ist. D e r Ausschuß tra f folgende
neue V e rth c ilu ug :

Bezirk Einwohnerzahl Stencrvorschr. Abgeordnete
R udolfsw crth , Nas- 

seufuß-Sciscubcrg 51 .395 124.548 fl. 2
Gurkfeld-Laudstraß 26.716 77.425 „ 1
Treffen-S ittich 24.575 67.953 „ 1
Litlai-Ralschach 28.179 62.715 „ 1

Hierdurch sind nur benachbarte Bezirke vereinigt und 
ist ein Ebenmaß der Bevölkerung und Steuervorschrcibung, 
sowie der Anzahl der Abgeordneten hergestellt.

N r .  2. Rücksichtlich des Großgrundbesitzes erachtete die 
überwiegende M a jo r itä t  des Ausschusses, daß ein G rund- 
nicht bestehe, das Wahlrecht ans Besitzer landtäflicher Güter 
zu beschränken, und beantragt daher dessen Ausdehnung aus 
alle Großgrundbesitzer, da deren Interessen offenbar ganz die 
gleichen sind, mag das G u t in der Landtafcl oder im  G rund- 
buche eingetragen sein. D a  aber das M erkm al des G roßgrund
besitzes eben in einem größeren geschlossenen Grundcomplexc 
besteht, wurde der B e g riff desselben dahin näher Präcisirt, 
daß die Steuer-schuldigkeit von 100 f l.  auf ein Grundbuchs- 
odcr Landtafel-Object entfalle. Auch wurde ans diesem Grunde 
die zweite A linea des § 11 gestrichen.

Durch diese Verfügung Ivird das Wahlrecht von 126 
Wahlberechtigten auf beiläufig 229  ausgedehnt, von denen 
92 ans U n tcrkrn in , 70 auf Oberkrain, 67 auf Jnner- 
krain entfallen.

Um den Großgrundbesitzern die Betheiligung bei der 
W ah l thunlichst zu erleichtern und auch die Möglichkeit zu 
geben, daß die verschiedenen Interessen der drei Landestheile 
zur Vertretung und zum Ausdrucke gelangen, beantragte 
eine M in o r itä t  von 4  S tim m en nach dem Beispiele der 
galizischcn Landeswahlordnung eine Theilung der G roß
grundbesitzer in  drei Wahlbezirke (Oberkrain, Jnnerkrain 
und U n tc rk ra in ), wogegen die M a jo r itä t  sich fü r  Beibe
haltung des bisherigen Wahlmodus hauptsächlich ans dem 
Grunde aussprach, w eil sic der Ansicht ist, daß dieser gceig- 
neter ist, das corporative Interesse zu wahren und zum A us
drucke zu bringen.

d ir. 3. D a  der Ausschuß keinen G rund zu finden ver
mag, warum  Gemeinden als Großgrundbesitzer nicht gleich 
anderen Corporationen wahlberechtigt sein sollen, so w ird  
die Aenderung des § 12 der W ahlordnung beantragt.

N r .  4. Z n  einem der bedeutendsten Ucbelstünde der b is 
herigen W ahlordnung gehört die Ungleichheit der W ah l
berechtigung in  den verschiedenen Bezirken. D ie  §§ 13 und 
15 der Landcswahlordnnng setzen nämlich fest, daß nicht alle 
zu den Gcmeindewahlen Berechtigten, sondern in  Gemeinden 
m it drei Wahlkörpern nur die W ähler des ersten und zweiten 
Wahlkörpers, in  solchen m it weniger als drei Wahlkörpern 
aber zwei D r i t te l aller nach ihrer Steuer-schuldigkeit gereihten 
W ähler das active Wahlrecht zum Landtage besitzen- S o  
geschieht es denn, daß Personen, welche die ganz gleiche 
Jahressteucr entrichten, in  der Gemeinde A  wahlberechtigt, 
in  der Gemeinde B  aber vom Wahlrechte ausgeschlossen sind. 
—  S o  sind in  der S ta d t S te in  302 Gemeiudeangehörigc 
des dritten Wahlkörpers von den Ländtagswahlen ganz aus
geschlossen, von denen zwei 20 bis 30 Gulden. 54 10 bis 
20  G u lden , 246 aber unter 10 Gulden jährliche Steuern 
zahlen, während in  den zu demselben Wahlbezirke cinbezogenen 
Ortschaften Ncum arktl und Radmannsdorf alle Gemeinde- 
angehörigen, die mehr als 10 Gulden S teuer zahlen, wahl
berechtigt sind.

Laut den statistischen Tabellen sind ebenso in  K ra inburg 
lind Gottschcc Diejenigen, welche weniger als 10 Gulden 
Steuer zahlen, vom Wahlrechte ausgeschlossen, in den übrigen 
städtischen Wahlbezirken aber eine große Z ah l derselben wahl
berechtigt; in  Laibach sind sogar zwei Steuerträger zwischen 
10 und 20 Gulden nicht wahlberechtigt, während in  R u - 
dolfswcrth 172 und in  Oberlaibach 90 W ähler unter 10 
Gulden Steuer zahlen. Diesen Ungleichheiten und M iß ve r
hältnissen kann nu r auf dem Wege begegnet werden, wenn 
entweder sämmtlichen zn den Gcmeindewahlen Berechtigten 
das Wahlrecht zum Landtage ertheilt w ird , oder wenn 
wenigstens ein Steuercensus festgestellt w i r d , innerhalb 
dessen sämmtliche Steuerträger wahlberechtiget sind.

D ie  überwiegende M a jo r itä t  des Ausschusses hä lt zwar 
dafür, daß keinerlei G rund besteht, einen The il der zu den 
Gemcindcwahlen Berechtigten vom Laudtagswahlrcchte auszu
schließen ; nachdem jedoch die Bcsorgniß rege gemacht wurde, 
daß eine solche Ausdehnung des Wahlrechtes die Zustim 
mung der Regierung nicht erlangen.dürfte, so einigte sich 
der Ausschuß, eingedenk des Spruches, „daß das Bessere 
nicht der Feind des Guten sein s o ll,"  in  der Festsetzung 
eines Census von 5 fl., welcher m it Rücksicht ans die Lan- 
deSvcrhältuissc K ram s umsomehr als sehr bedeutend ange
sehen werden muß, als nach v. Fctscnbruun's statistischen T a 
bellen von 95928 Grundbesitzern K ram s 54539, also weit 
mehr als die Hälfte, unter 5 Gulden jährliche Grundsteuer 
entrichten.

Obgleich sich der Ausschuß der festen Hoffnung hingibt, 
daß die hohe Regierung diesem gerechten und billigen V o r 
schlage ihre Genehmigung nicht versagen werde, hielt er es 
doch fü r  ein Gebot der Vorsicht, auch den möglichen F a ll 
der Ablehnung in s  Auge zu fassen und eventuell die unver
änderte Annahme der Regierungsvorlage zu beantragen indem 
sonst bei den nächsten Wahlen gar keine Wählerlisten auf
gelegt und dieselben somit gar nicht vorgenommen werden 
konnten.

N r .  5. D ie  Aenderung des § 18, die Ausschlicßungs- 
gründe vom Wahlrechte betreffend, glaubt der Ausschuß wohl 
nicht erst des weiteren rechtfertigen zu müssen, da in  diescr 
Beziehung der hohe Landtag wohl E iner Ansicht sein dürfte. 
Es w ird  daher nur bemerkt, daß die vorgeschlagene S ty l i -  
sirung dieses Paragraphs wörtlich m it den diesfälligen Be-



stimmungcn dcs allerhöchst sanctionirten Gcmeindcgcsetzes fü r  
K ra in  übereinstimmt, daher deren allerhöchste Genehmigung 
m it Sicherheit zu erwarten steht.

N r .  6. Eben so wenig bedarf die Ausdehnung der B e 
stimmung des § 5 4  auch ans die zweite Landtags-Periode 
m it  Rücksicht auf die im  Eingänge dieses Berichtes nach
gewiesene Nothwendigkeit einer dem nächsten Landtage vor
behaltenen umfassenden Aenderung der Landesordnnng und 
der Landeswahlordnnng einer besonderen Rechtfertigung.

D e r Ausschuß stellt sonach folgende Anträge:
D e r hohe Landtag wolle beschließen:
1. D ie  Gesetzentwürfe N r. 1— 6 betreffend die Aen

derung der §§ 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13. 15, 18 und 
54  der Landtagswahlordnung werden genehmiget.

2. D e r Gesetzentwurf N r . 7 werde fü r den eventuel
len F a ll genehmiget, als S e. f. k. apost. M ajestät dem 
Gesetzentwürfe N r. 4  die a. h. Sanction nicht zu ertheilen 
befinden sollten."

A . G ra f Auersperg m . p. D r .  E . H . Costa m . p.
Obmann. Berichterstatter.

(Nach der Verlesung:)
D e r hohe Landtag w ird  vielleicht dem Beispiele anderer 

Ausschüsse folgend mich entbinden, die statistischen Tabellen 
vorzulesen. S ie  befinden sich lithog raph irt in  den Händen 
der Herren Abgeordneten, und ich würde n u r ersuchen, daß 
sie auch in  das stenographische Protokoll aufgenommen werden.

Präsident:
W ird  geschehen.

Berichterstatter T r . Costa (fo rtfah rend):

Z u r  formellen Behandlung würde ich m ir  erlauben, 
zu beantragen, daß zunächst die Generaldebatte eröffnet 
werde und daß ich dann die einzelnen Gesetzentwürfe ver
lesen würde. Ueber jeden Bericht wäre dann die General
debatte zu eröffnen, ih r  hätte die Specialdcbattc und schließlich 
die Abstimmung zu folgen.

Präsident:
D ie  Generaldebatte ist eröffnet. H e rr Landtagsabgeord- 

neter B ro lich  hat sich fü r  dieselbe einschreiben lassen; • ich 
bitte H e rr Abgeordneter.

Abg. Brolich:
Nach dem vernommenen Vortrage war der Ausschuß 

darüber einig, daß eine durchgreifende Aenderung der Landcs- 
ordnung und Landeswahlordnnng ein dringendes Bedürfn iß  
sei. D e r Ausschuß w ar auch darüber e in ig , daß in  eine 
vollständige principielle Aenderung der Landesordnnng im  
gegenwärtigen Zeitpunkte wohl füglich nicht eingegangen 
werden kann.

M i t  den fü r  diese Anschauung angeführten Gründen 
bin  ich vollkommen einverstanden, daher ich mich lediglich 
auf den V ortrag  beziehe.

Dem  Ausschuß schien cs aber auch n u r consequent zu 
fe in , daß nach dem gefaßten Beschlusse über die Landcs- 
ordnnng auch in  eine Aenderung der W ahlordnung nicht 
mehr eingegangen werden solle.

Diese Conscqueuz hat jedoch der Ausschuß in  dem Falle 
verlassen und glaubte, daß doch innerhalb dcs Rahmens 
der bestehenden Landesordnnng möglich und nothwendig ist, 
einigen gar grellen Unzukömmlichkeiten die Spitze abzubrechen.

A lle in die A n trä ge , welche eben das Abbrechen dieser 
Spitze bezwecken, kommen m ir  ganz eigenthümlich vor. Es 
werden nämlich sechs Gesetzesentwürfe beantragt; nach meiner

bisherigen Erfahrung und nach dem, was auch in  den 
übrigen Landtagen in  der gegenwärtigen und vorigen Periode 
beobachtet w u rde , pflegt man bei den Beschlußfassungen und 
Aenderungen mehrerer Paragraphe doch in  der Regel nu r 
e in  Gesetz zu beantragen, denn der G rund, welcher vom 
Ausschüsse angeführt w ird , daß deswegen m e h re re  Gesetz
entwürfe beantragt wurden, dam it fü r  den F a ll,  als einigen 
Gesetzen die Allerhöchste S anction  nicht ertheilt würde, doch 
die Möglichkeit gewährt werde, daß die übrigen Gesetze die 
Allerhöchste S anction  erhalten, —  ich glaube n ich t, daß 
dieser G rund ein richtiger fe i, ich glaube sogar, daß sich 
hier die Regierung kaum veranlaßt finden würde, fü r  kleine 
Aenderungen der W ahlordnung eine Masse von Gesetzen zur 
Genehmigung zu beantragen; denn man muß sich die Re
gierung nicht gleichsam als eine Maschine darstellen (H e i
terkeit) , welche entweder das Ganze annim m t oder das 
Ganze ve rw irft. Ic h  sehe gar nichts Verfängliches darin , 
daß z. B .  20  Paragraphe in  einem Gesetzentwürfe zur 
Aenderung beantragt werden. D ie  hohe Regierung ist z. B .  
der Anschannng, daß nicht allen Abändcrungsantrügen die 
Genehmigung ertheilt werden könne, sondern nu r die 
Anträge über 15 Paragraphe werden zur Genehmigung 
beantragt, fü n f jedoch nicht. D a s  beantragte Gesetz könnte 
ganz einfach so lernten:

„Gesetz: diese und diese Paragraphe der Landeswahl
ordnung werden außer Wirksamkeit gesetzt und haben fü r 
die Zukun ft zu lauten re."

D ie  Regierung würde den 15 Paragraphen die Ge
nehmigung in  einem Gesetze ertheilen und dem dicsfälligen 
Gesetze würde auch die Allerhöchste S anction  zugesprochen, 
und bei Herablangung des dicSfälligcu Gesetzes würde die 
Regierung dem Landtage bedeuten, daß die Allerhöchste 
S anction  fü r  die übrigen Gesetze nicht ertheilt werde. Es 
hat durchaus keinen A nstand, daß die nun Allerhöchst ge
nehmigten Paragraphe in  die Landeswahlordnnng eingereiht 
werden, die nicht genehmigten bleiben, wie sie früher bestan
den sind. Auch sind die beantragten Gesetze ohnedies so 
gestellt, daß sic m it dem bestehenden Gesetze in  keinen 
Widerspruch kämen, selbst dann nicht, wenn eines oder zwei 
dieser Gesetze abgelehnt würden. W ollten w ir  nach dcmVorgnnge 
dcs Ausschusses aber fü r  jeden einzelnen Paragraph auch einen 
besondern Gcsetzcsentwurf beantragen, so würden w ir  im  parla 
mentarischen Leben als solche Neulinge erscheinen, wie sic 
ein anderer Landtag nicht auszuweisen hat.

Ic h  glaube auch, daß w ir , um eine Aenderung einiger 
Paragraphe zu erw irken, nicht gar so viel Gcsetzesmaterial 
brauchen; die W ürde dcs Hauses erfordert ja ,  daß w ir  
m it so wenig Kräften, als thunlich is t, unsere Aufgabe zu 
lösen versuchen. E  i  n Gesetz fü r  die vom Ausschüsse bean
tragten Aenderungen reicht auch vollkommen h in ; eine A u s 
nahme dürfte nu r bei der Regierungsvorlage stattfinden, 
denn es kommen zwei Vorlagen v o r, die von verschiedenen 
Körpern ausgehen. Wenn w ir  nun in  die Berathung und 
Beschlußfassung aller Anträge eingehen, so würde ich nur 
zwei Gesetzentwürfe beantragen, den einen fü r die Regie
rungsvorlage und e i n e n  fü r die übrigen Anträge.

A lle in  der Ausschuß hat sogleich seine mißliche S te llung  
erkannt, in  welche er gerathen is t , nachdem er nicht con
sequent geblieben ist.

Es sagt der AuSschußbcricht, daß den Wünschen der 
Landeshauptstadt um Vermehrung der Abgeordneten und 
jenen der S tädte S te in  und Lack um Erlangung einiger 
Abgeordneten ans dem Grunde nicht entsprochen werden 
könne, weil w ir  die Landesordnung zur Aenderung nicht 
beantragen und nicht mehr Abgeordnete gewählt werden 
d ü rfe n , als die Landesordnung vorschreibt. D a s  ist nach



meiner Anschauung auch ganz entsprechend. Aber ganz 
anders i |t  der Ausschuß wieder vorgegangen bei der A rron- 
dirung der Wahlbezirke und bei der Bestim m ung der W ahl 
der Abgeordneten in diesen Wahlbezirken. H ier hat sich der 
Ausschuß kein Gewissen daraus gemacht, dein Wahlbezirke 
Gottschee einen Abgeordneten zu nehmen und diesen dem 
Wahlbezirke Rudolfsw erth zuzuweisen.

D e r  Ausschuß hat nämlich die H ilfsm atcrialien  nicht, 
weil er sich die Kammer der H ilfsm itte l verschlossen h a t ; 
allein Einem  etwas wegzunehmen um  cs dem A ndern zu 
geben, ist offenbar eine Rechtsverletzung. W ill m an einen 
Körper gesund machen, so soll m an nicht einen andern zer
fleischen, sonst hieße dies einem die Spitze abbrechen, um  sie 
in  den Körper des andern zu stoßen.

Richt viel besser erging es auch dem W ahlorte Neu- 
m arktl. E s  heiß t: die S ta d t  S te in  beschwert sich m it 
Recht, daß ihre W ähler das Wahlrecht in Neum arktl üben 
sollen; dieselben m üßten daher so weit zureisen. J a !  diese 
Beschwerde ist sehr begründet und der Ausschuß hat sie auch 
in  seiner B egründung gewürdiget und gesagt, daß es 
wünschenswcrth wäre, den Bezirk S te in  einen eigenen Ab
geordneten wählen zu lassen; dann würden sie aber ih r W ahl
recht zu Hause ausüben. W enn dieselben jedoch nach K rain- 
burg re isen , so müssen sic doch wieder eine Reise un ter
nehmen, die nicht viel geringer a ls jene nach Neum arktl ist. 
(Widerspruch im  C entrum .) N un , auf eine halbe S tu n d e  
kömmt cs bei einer Reise nicht an. S ie  verletzen dadurch 
andere, daß S ie  die W ähler von S te in  schonen, und greifen 
in  die Rechte der N eum arktler und der Radm annsdorfer, 
denn diese müssen dann nach K rainburg reisen. W ie 
gesagt, dadurch heilt m au nicht, wenn m an dem Einen 
die M itte l nim m t, um sie dem Andern zu überlassen.

Nehmen w ir daun den Großgrundbesitz. D e r A us
schuß hat sich nicht g e trau t, bett B e trag  der Grundsteuer 
p r. 100 fl. a ls B a s is  zur Wahlberechtigung anzunehmen, 
hat aber gefunden, daß die an d e rn , nicht landtäflichen 
Grundbesitzer dennoch gleiche Rechte ausüben sollen, wie 
die landtäflichen. D abei hat er aber wieder ohne V er
letzung einzelner Grundbesitzer nicht auskommen können. 
E r  will, daß die zweite Alinea des § 11 gestrichen werde, 
welche he iß t: „ D e r Besitz zweier oder m ehrerer landtäflicher 
G ü te r , bereit Jahresschuldigkeit an l. s. Realsteuern wenig
stens 1 0 0  fl. beträgt, berechtiget ebenfalls zur W ahl."

E s  gibt in  K ra in , ich weiß es zw ar nicht gewiß, wie 
viele, aber wahrscheinlich wird es m ehr Landtafelbesitzer geben, 
welche 100  fl. S te u e r nicht von einem Besitze allein zahlen. 
Diese würden dann um ihre Wahlberechtigung kommen, 
wenn erst von einem einzelnen Landtafelkörper eine solche 
S te u e r zu entrichten kommt.

ES kommt bei dieser Abänderung also ebenfalls eine 
Verletzung anderer Besitzer v o r, welche gegenwärtig ihr 
W ahlrecht ausüben.

S on d erb ar kommt m ir aber der A ntrag des Gesetzes 
sub N r . 4  vor. D e r  Ausschuß schien m it der R egierungs
vorlage nicht ganz zufrieden zu sein, und versucht eine 
Aenderung derselben zu bewirken. M e h r  die A rt und 
W eise, wie dieses geschieht, scheint m ir des H auses nicht 
w ürdig.

H ier beantragt der Ausschuß, das Gesetz N r. 4  anzu
nehmen ; sollte jedoch die Annahme verweigert w erden, so 
m eint der Ausschuß, daß doch das Gesetz N r. 7 ,  d. i. die 
Regierungsvorlage, angenommen werden solle. J a ,  solch' 
ein A ntrag  kontmt m ir überflüssig v o r ; entweder stellen 
w ir den A ntrag  zur Annahme und bleiben dabei;  ̂ über
lassen w ir aber der Regierung die W a h l, so w ird es

viel besser, daß w ir ganz einfach die Regierungsvorlage an 
nehmen und allenfalls zu derselben einen A bänderuugsautrag 
stellen und den H errn  Regierungsvertreter frag en , ob er 
vom S tandpunkte der Regierung gegen eine solche Aenderung 
nichts einzuwenden hätte. I n  einem solchen Falle ließe sich 
vielleicht die Zustim m ung der Regierung zu einer Aenderung 
erwirken.

Aber die Alternative, ein Gesetz zu beantragen, dam it 
es die Regierung annehm e, wenn sie nicht lieber bei ihrer 
eigenen Vorlage verbleibe, kommt m ir doch etwas sonderbar 
vor. Ic h  verkenne nicht, daß dem Ausschüsse zu wenig Zeit 
gegönnt w a r , um  in  eine durchgreifende Aenderung der 
Landesordnung einzugehen. Ich  verkenne aber auch nicht, 
daß sich der Ausschuß dadurch selbst die Brücke abgebrochen 
hat, weil er in  die Aenderung der Laudesordnung nicht ein
gegangen ist. I n  diese aber einzugehen, w äre wirklich 
weder Zeit vorhanden, noch der Zeitpunkt o p p o rtu n , daher 
ich cs fü r sehr zweckmäßig finde, daß eine solche Aenderung 
nicht beantragt werde. Nachdem w ir aber bei diesem S ach 
verhalte n u r ein Stückwerk zu S tan d e  bringen und es 
wirklich nicht zweckmäßig ist, unseren Nachfolgern ein solches 
zu hinterlassen, so halte ich es fü r viel besser, w ir würden 
es unseren Nachkommen überlassen, die M ängel der Landes
wahlordnung zu beseitigen.

E s  w ird dann noch immer an der Zeit sein, sie 
werden auch die Zeit haben, das Werk zu vollenden; hier 
aber fehlt uns die Zeit, w ir wollen daher ganz einfach bei 
der Regierungsvorlage bleiben, und wenn w ir schon in  die 
B erathung  des §  5 4  eingehen, ein P arag rap h , der bei so 
vielen Landtagen A bänderungsanträge hervorgerufen hat, so 
würde ich damit einverstanden sein ; int klebrigen aber stelle 
ich den A n tra g :

„ D e r hohe Landtag wolle beschließen:
Ueber die von dein Ausschüsse beantragten Gesetze 

1, 2, 3 , 4 , 5  wird zur Tagesordnung übergegangen und 
n u r  6 und 7 werden der B era thung  und Bcschlußfas- 
sung unterzogen."

Präsident:
Ic h  bitte, m ir den A ntrag zu übergeben. (Abg. Brolich 

überreicht denselben.) D e r  Abg. Brolich hat folgenden A n
trag  gestellt (liest denselben). W ird  dieser A ntrag un te r
stützt? Ic h  bitte jene H erren, welche ihn unterstützen, sich 
zu erheben. (E inige M itglieder erheben sich.) E r  ist hin
länglich unterstützt.

Wünscht noch Jem and  in  der Generaldebatte das 
W o r t?

Abg. Stouter:
Ich  möchte zu dem, w as der H e rr Abg. Brolich be

merkt h a t, n u r  noch hinzufügen, daß die staatsrechtlichen 
F ragen bezüglich m ehrerer K ronländer derzeit noch ungelöst 
sind, daß auch die künftige Gestaltung unseres V erfassungs
lebens noch unklar ist, daß letzteres durch die Ereignisse der 
letzten J a h re  tief erschüttert wurde, daher es nicht angezeigt 
erscheint, an demselben noch mehr zu rü tte ln  und die durch 
die Fundamentalgesetze zur allseitigen Interessenvertretung 
festgestellten G ruppen gewissermaßen zu zersetzen; daß endlich 
auch die künftige politische T errito ria l-E in theilung  noch nicht 
bekannt ist, und daß letztere vielleicht auf die G rupp irung  
der Landgemeinden und auf die einzelnen W ahlorte von 
wesentlichem Einflüsse sein dü rfte ; daß daher m it Rücksicht 
auf alle diese Verhältnisse es wirklich nicht an der Zeit ist, 
u ns derzeit in eine weitere Aenderung der Landeswahlord
nung einzulassen, a ls höchstens in  jene des § 54 .
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Präsident:
Wünscht noch Jemand der Herren daS W o rt in  der 

Generaldebatte? (Abg. Svctcc meldet sich zum W orte.) Ic h  
bitte, H e rr Abg. Svctcc.

Abg. Svctcc:
Ic h  wollte m ir  erlauben, auf die Bemerkungen des 

H e rrn  Abg. K rom cr etwas zu erwidern.
E r glaubte, daß cS deshalb nicht an der Ze it sei, in  

eine Aenderung der bestehenden Landesordnung und Land
tags-Wahlordnung einzugehen, weil die staatsrechtlichen V e r
hältnisse noch nicht hinlänglich geklärt sind. N un, dieser 
Rücksicht wurde ja bereits in dein Ausschüsse gerade dadurch 
volle Rechnung getragen, daß man sich in  eine Aenderung 
der Landesordnung gar nicht eingelassen hat. ES ist gclc- 
gcnhcitlich der Berathung des Ausschusses gerade dieser 
Umstand sehr gründlich besprochen worden, und man faßte 
endlich den Beschluß, wegen der nicht vorhandenen K lä rung  
der politischen Verhältnisse weder in  eine principielle Aen
derung der Landesordnnng, noch der Landeswahlordnung 
einzugehen. A lle in, cS sind in  der Landtagswahlordnung 
einige so grelle Unzukömmlichkeiten, einige so auffallende 
Uebelstände, daß man nicht um hin kann, sic zn erörtern 
und nach Möglichkeit zu beseitigen.

Solche Uebelstände stellten sich namentlich hinsichtlich 
des Wahlrechtes und der Ausübung desselben bei der S ta d t 
S te in , dann hinsichtlich der Unvcrhältnißmäßigkcit in  der 
Berücksichtigung der Wahlbezirke Gottschce und Rudolss- 
w c rth , dann hinsichtlich des Beisatzes: daß n u r der land
schaftliche Grundbesitz wahlfähig sei, heraus.

D a s  sind Gegenstände gewesen, die so dringend eine 
Abänderung erheischen, daß man unmöglich darüber hinweg
gehen konnte, ohne sich dem V orw ürfe  auszusetzen, daß man 
in  der Lage war, solche Ucbclständc zu beseitigen, und daß 
man dennoch nichts gethan hat. Sonst aber sind diese Aen
derungen von so wenig weittragender Bedeutung, daß man 
wirklich m it Rücksicht aus die künftigen staatsrechtlichen Ge
staltungen in  B e tre ff derselben gar keine Bedenken zu haben 
braucht.

Präsident:
Wünscht Niemand mehr das W o rt in  der General- 

Debatte ?
Abg. Mnlley:

Ic h  erlaube m ir  eine kleine Bemerkung zu § 2. Es 
fußt sich hier die Ausdehnung des Wahlrechtes auf die 
Steuerquote von 100 Gulden . . . (w ird  unterbrochen vom)

Präsident:
D a r f  ich bitten, H e rr Abgeordneter, das vielleicht erst 

in  der Specialdebatte zu berühren.

Abg. Mnlley (fortfahrend):

Ic h  w ill nu r hervorheben, daß ich die Daten, die int 
allgemeinen hier vorgebracht worden s ind , nicht ganz be
gründet finde, und eben deswegen, weil m ir  diese Daten 
zweifelhaft erscheinen, glaube ich, daß es nicht an der Ze it 
sei, in  eine nähere Beschlußfassung in  dieser Richtung ein
zugehen. Ich  w ill nu r berühren, daß eben in  dieser Alinea 
deutlich die Unzuverlässigkeit der tabellarischen Verzeichnisse 
ersichtlich ist.

D ian  hat die Wahlberechtigung von 166 Wahlberech
tigten in  Folge Feststellung der P os ition : daß auch die 
Rusticalbesitzungen m it in  die Sphäre der Wahlberechtigten 
gezogen werden sollen, auf 229 auszudehnen erachtet, zu

gleich aber als N o rm  angenommen, daß n u r E in  landtäf- 
lichcs oder Grundbuchsobjcct maßgebend sein solle.

Ic h  glaube nun, nachdem m ir  die verschiedenen G rup - 
pirungcn des Besitzes bekannt s ind , daß cs unmöglich sei, 
daß die Rustical- und Landtafel-Objecte m it Verläßlichkeit 
als solche nach den einzelnen Num m ern constatirt worden 
sind, daher ich erachte, daß sie n u r zusamincngczogen dieses 
Stcucrm aß enthalten und selbes ausmachen. Ic h  werde 
m ir  daher erlauben, den H e rrn  Berichterstatter, wenn cs 
in  der Specialdebatte dazu kommen sollte, zu ersuch m, 
nähere Daten darüber zu geben, weil ich glaube, daß da 
ganz gewiß entweder in  der Auffassung oder in  den gegen
seitigen M itthe ilungen oder Nachweisungen ein I r r th u m  
obwalte und so viele Einzelobjecte m it der Grundsteuer von 
100 fl. sicher nicht in  dieser Anzahl bestehen.

Präsident:
Wünscht noch Jemand das W o rt in  der General- 

Debatte ?

Abg. Kromcr:
Ueber die Bemerkungen des H errn  Abg. Svctcc habe 

ich nur anregen w o lle n , daß cs meiner Anschauung nach 
nicht richtig sei, daß in  dem vorliegenden Gesetzentwürfe 
keine principiellen Aenderungen beantragt sind; denn durch 
das F eb ru a r-P a te n t wurden zur allseitigen Jntcrcsscn- 
Vertretung mehrere Gruppen geschaffen, nämlich die Gruppe 
deö Großgrundbesitzes, der S ta d t- und Landgemeinden.

D ie  Gruppe des Großgrundbesitzes, welche eigentlich 
n u r die großen, geschlossenen Liegenschaften um faßt, soll 
nun gegenwärtig m it dem größeren Hubenbcsitzc vermengt 
werden, der jedoch seiner Gestalt und A rrond iruug nach 
ganz anders beschaffen is t, wie der sogenannte geschlossene 
Großgrundbesitz. Dieser hat im  allgemeinen wenigstens die 
Gestaltung einer größeren A rrond irung und steht zn dem 
früheren untcrthänigen Besitze in ganz heterogenen V erhä lt
nissen. E r  ist großcnthcils noch m it S erv itu ten  und anderen 
derlei Lasten belastet.

D e r Hubenbcsitz aber —  wenn auch größeren U m fan
ges —  ist immer mehr oder weniger p a rc c llir t , hat daher 
die gleiche Gestaltung m it den übrigen geringeren Hub- 
gründcn, daher auch gleichartige Interessen m it der Gruppe 
der Landgemeinden.

Wenn nun von diesem Hubenbcsitzc ein T he il in  die 
Gruppe des Großgrundbesitzes hineingeworfen, so w ird  da
durch eine gewisse Zersetzung der Gruppe deö Großgrund
besitzes veranlaßt, und darin liegt nach meiner Anschauung 
eine principielle Aenderung der Fnndamcntal-Gcsctzc.

Abg. Svctcc:
Ic h  erlaube m ir  die Bemerkung, daß jene Bemcr- 

kungcn, welche der H e rr Abg. K rom cr gemacht h a t , wohl 
in  die Specialdebatte gehören und bei der betreffenden Stelle 
an ihrem Platze sein werden. Daß man jedoch dieser 
Bedenken wegen über die übrigen Gcsctzcsvorlagen zur Tages
ordnung übergehen sollte, da für, glaube ich, liegt gar kein 
G rund vor.

Präsident:
Ic h  bin der Ansicht, daß die Bemerkung des Herrn 

Abg. K rom cr allerdings in  die Generaldebatte gehöre, weil 
sic gerade den Vcrtagungsantrag dcS H errn  Abgeordneten 
in  den wesentlichsten Punkten unterstützt. Wünscht noch 
Jemand der Herren das W o rt in  der Generaldebatte?

Abg. Hörnt:
Aus den Reden der Herren Abg. B ro lich  und Krom cr 

habe ich wahrgenommen, daß sie wirklich hier eine gewisse



S a fte  in  Schutz nehm en und fü r  diese sprechen. B o n  einer 
F reisinn igkcit dieser H erren  ist m ir  ohnehin schon seit lan ger 
Z e it n ichts bekannt.

D a ß  diese H erren  . . . (w ird  unterb rochen  vom)
Präsident:

Ic h  m uß  den H e rrn  R ed ner unterbrechen; derlei P e r 
sönlichkeiten sind gegen allen A nstand und  in diesem S a a le  
durchaus unzulässig .

Abg. Kromer:
H e r r  P rä s id e n t, ich verlange den O rd n u n g s ru f !  Ic h  

vertrete d as  Recht von A llen.
Präsident:

Ic h  sehe mich bem üssigt, w ider H e rrn  H orak  den O rd -  
n n n g S rn f zu erlassen. D e rle i B ele id igu ng en  in  diesem H anse 
können in  keinem F a lle  geduldet w erd en ; über F re is in n  und 
G e rv i l is m n s  eines A bgeordneten m ag jeder seine beliebige 
P r iv a ta n s ic h t h ab en ; aber dieselbe h ier und  ans solche A r t 
ansznsprechen, ist ein V erstoß gegen den A nstand und  gegen 
die W ü rd e  dieses hohen H a u s e s !

Abg. H o r a k  ( fo rtfa h re n d ):
I c h  w ill m ir  kurz bemerken, w aru m  die H erren  nicht 

die I n d u s t r ie  und  den H an d e lsstan d  in  Schutz nehm en. 
W ie  viele A rbeiter int Lande S rn in  haben w i r , die doch 
auch K ra in e r  sind, wie viel G e w e rb s le n te , die Einkom m en 
und  V erzehru ng ssteu er z a h le n , die dem Volke u nd  ü ber
h aup t den A rbeitern  aufgebürdet w orden  i s t ; ich höre hier 
fü r  den ganzen A rbeiterstand  keine B em erkung  m achen , es 
w ird  m ir  der G roßgrundbesitzer in  Schutz genom m en.

D e r  G roßgrundbesitz h a t 1 0  A bgeordnete, der große 
I n d u s t r i e - ,  H an d e l- u nd  G ew erbestand, der so viel T ausend  
E inkom m en - und  E rw erbstener z a h lt ,  hat b lo s zwei.

D em  einen H e rrn  ist noch e in g efa llen , einen davon 
zu streichen, er sagt, es w äre E in e r  g en u g ; w enn m an  so 
e tw as in  F rankreich  oder B e lg ien  vorlegen w ürde, w a s  w ürde 
d o rt der A rbeiterstand  dazu sa g e n , der ü berall in diesen 
L ändern  W ahlrecht h a t ? Z ah len  die A rbeiter nicht auch 
zugleich die höchste S te u e r ,  die B lu ts te n e r?  vertheidigen sie 
nicht d as  V a te r la n d ?  sind sie nicht K ra in e r ,  eben so gut 
wie die G ro ßgrundbesitzer?  M a n  w ill in  O esterreich n u r  
im m er P r iv ile g ie n  h ab en , w ir  sollen ein H irten v o lk , ein 
N om adenvolk  bleiben. (G ro ß e  H eiterkeit.) S o lle n  w ir  nicht 
ein In d u s tr ie s ta a t  w erd en ?  D a s  ist die F ra g e , die ich 
ausw erfe , da m an  fortw ähren d  m ir  die B u re a u k ra t ie , die 
A ristokratie m it P riv ile g ie n  au ssta tten  w i l l ,  w ährend  fü r  
die I n d u s t r ie  und  den B ü rg e rs ta n d  n ichts gesprochen w ird .

E s  w ird  aber die Z e it kom m en, daß alle derlei P a r a -  
g ra p h e —  so kom m t m ir  vor -  nicht werden angenom m en 
w erden ; es kom m t m ir  v o r ,  daß bircctc W ahlen  kommen 
w erd en , daß D e rje n ig e , der 2 4  J a h r e  a l t  ist und sein 
V erm ögen  selbst verw alte t, a ls  K ra in e r , so wie jeder andere, 
dem an seinem V ate rlan d e  liegen m u ß , d a s  W ahlrecht haben 
m u ß . A uf 1 0 -  oder 2 0 .0 0 0  S ee len  w ird  eine W ah l a u s 
geschrieben sein, und  dann  w ird  in O esterreich Friede sein, 
E in trach t und E in ig k e it! A ber m it den fo rtw ährenden  P r i v i 
legien w erden w ir  nicht v o rw ä rts  kommen.

Präsident:
W ünscht noch J e m a n d  d as  W o rt  in  der G e n e ra l

d ebatte?
Abg. Brolich:

D ie  ganze S t r a f p r e d ig t ,  die H e rr  H orak  gegen mich 
und H e rrn  A bg. K ro m er gerichtet h a t ,  geht eigentlich n u r  
den A usschuß an .

XIII. Sitzung.

D e r  V o rred n e r scheint die ganze S ach e  g a r  nicht 
begriffen zu haben ; er weiß g a r  nicht, w ovon die Rede w a r. 
( D r .  C o s ta : O h o ! )  D e r  Ausschuß h a t selbst bem erk t, es 
sei nicht an  der Z e it ,  in  eine A enderung  der L an deso rdn nn g  
einzugehen; die L an deso rdn nn g  bestim m t aber gerade die 
A nzabl der A bgeordneten. —  N u n  b ean tra g t aber der V o r 
red n e r, daß auch andere und welche Classen zu r W a h l 
berechtigt sein sollen. D a v o n  ist ja  heute g a r  keine Rede. 
D e r  Ausschuß h at selbst ausgesprochen , daß eben d as  ein 
H in d ern iß  ist, in  eine gründliche A enderung der W a h lo rd 
nun g  einzugehen, w eil er beschlossen hat, die L an deso rdn nn g  
nicht in A enderung zn zieh en , und gerade d a s ,  w a s  der 
V o rredn er besprochen h a t ,  ist der g rößte V o rw u rf  an  den 
A usschuß, daß er so oberflächlich vorgegangen sei.

Abg. Tr. Toma»:

Ic h  hätte nicht gedacht, daß ich heute reden werde, 
aber es veranlassen mich hiezu die letzten B em erkungen  des 
H e rrn  Abg. B ro lich  und des H e rrn  Vorsitzenden.

E s  sind die B em erkungen  des H e rrn  Abg. H orak  ruck- 
sichtlich der J l l ib e r a l i tä t  vom H e rrn  B ro lich  und  H e rrn  P r ä 
sidenten an  den A usschuß adressirt w orden. I c h  b in  ein 
T h e il des Ausschusses gewesen und  kann den V o rw u rf  der 
zu geringen L ib e ra litä t doch nicht ans mich beziehen. W eil 
ich n u n  aber eben die B em erkung  des Abg B ro lich  und  
des H e rrn  Vorsitzenden in  dieser R ich tu ng  zurückweise, so 
w ill ich aucs) zu r  S ach e  im  allgem einen sprechen über d a s 
jen ig e , w a s  die Abgeordneten B ro lich  u n d  K ro m er vorge
bracht haben. H e r r  Abg. B ro lich  h a t allgem ein gesagt, 
dieser G egenstand solle d a ru m  verw orfen, über die v o rg e tra 
genen A enderungen solle zu r  T ag eso rd n u n g  übergangen 
werden, w eil in den A enderungen solche neuerliche P o sition en  
und A nnahm en  v orkom m en , durch welche W ah lre ch te , die 
früh er anderen T heilen , z. B .  den M ä r k te n , S tä d te n  oder 
Landgem einden zu T h e il w a r e n , cine A enderung erfahren  
sollten. H e rr  B ro lich  h a t nicht g esag t, daß die L andes- 
w ah lo rd nn ng  nicht einer A enderung fähig und  bedürftig  
w ä r e , er h a t auch den B e w e is  nicht d a fü r geliefert. W enn  
n u n  nicht der B e w e is  geliefert w i r d , daß die L andesw ahl- 
o rdnung  keiner A enderung b ed a rf, daß in  ih r  nach allen 
S e ite n  so zweckmäßig, so weise, so gerecht snrgesorgt ist, daß 
die W äh le r so vertheilt w orden s in d , daß sie keine Aende
ru n g  möglicherweise nach dem P rin c ip e  der F re ih e it ,  nach 
dem P rin c ip e  des C o n stitiitio n a liS m u s zu lasse , dann  hätte 
es einen S i n n ,  w enn er sag t, daß durch diese neuerlichen 
A enderungen gewisse Rechte einzelner M ä r k te , S tä d te  und 
Landgem einden und  auch die In te re ssen  - V ertre tu n g  des 
G roßgrundbesitzes abgeändert w erden. W ie ist es nun  möglich, 
wenn ein Ausschuß die Ausgabe beköm m t, eine Landesw ahl- 
v rdnnng  zu p rü fen  und  in  derselben nach dem vorhandenen 
P r in c ip e  der In te re s s e n -V e r tre tn n g , ohne an  die F ra g e  zu 
g ehen , ob dieses P r in c ip  d as  w ahre ist oder n ic h t, wie 
kann ein A usschuß, sage ich, an ders die W ah lo rd n u n g  ändern , 
a ls  daß gerade die R e a lis irn n g , die A u süb un g  dieses Rechtes 
der V ertre tu n g  nach den In te re ssen  in gewissen B eziehungen  
abgeändert w erden m üssen , so daß einzelnen T he ilen  Rechte 
abgenom m en werden und  den an dern  dieselben gegeben w er
den, u nd  daß die U nziiköm m lichkeiten, z. B .  rücksichtlich des 
W a h lo r te s , eine A enderung erfahren m üssen? W ill  m a n  
e tw as ä n d e rn , w a s  än d ern ng sfäh ig  und  bedürftig  i s t ,  so 
m uß  m an  dem E inen  e tw as nehm en und es dem 
A ndern  geben, dem, der zu viel hat, nehm en und  dem, der 
zu wenig h a t, es geben, u nd  so auch die W a h lo r te  an d e rs  
bestim m en, a ls  sie b ish er bestim m t w aren. D ieses ist v o r
züglich hinsichtlich N en m ark tls  der F a l l .



M eine H e rre n ! Ic h  bin ein Obcrkrainer und kenne 
die D iftanzverhältn issc; Ncnm arktl hatte nachdem früheren 
S ta tn tc  der Vertretung fü r  K ra in  gar kein Recht, die S ta d t 
S te in  nnd die S ta d t Radm annsdorf hatten Vertretungs- 
Rechte. N un  müssen beide S tädte nach Ncum arktl wan
dern, die S ta d t S te in  sogar 4  S tunden w e it, um wählen 
zu können. Ich  erwähne das, weil ich in  der Jnteressen- 
V e rtre tu n g , wie sic in der Laudcsordnung des Februar- 
S ta tn tcs  enthalten is t, eine Rücksicht ans die historischen 
Verhältnisse erblicke, andererseits aber sehe, daß man das 
Wahlrecht der S ta d t S te in  gewissermaßen illusorisch gemacht 
hat. M a u  muß daher consequent das Wahlrecht der S ta d t 
S te in  in  bessere S te llung  bringen, wiewohl ich selbst beken
nen m u ß , daß die Interessen der M ärkte und S tädte in 
unserem Lande entweder gar nicht oder doch nicht so vor
züglich von denen der Landgemeinden verschieden sind, son
dern m it denselben zusammenfallen. W e il man aber im  
S ta tu te , in  beut w ir  uns bewegen, diesen Interessen in  
Rücksicht ans die Vergangenheit Rechnung getragen hat, so 
sehe ich nicht e in , warum  man die beiden S tädte S te in  
und Radmannsdorf nach Ncum arktl wandern läßt. W il l  
man schon in  dieser Beziehung Ncum arktl das Recht geben, 
daß es in  dieser Kategorie m itw ü h lt, wiewohl viele andere 
M ärkte nicht wählen, wie Kropp und E isnern und so viele 
andere M ä rk te , so soll sich doch Ncum arktl dem M it te l-  
punkte anbequemen, welcher M itte lp u n k t eben K ra inburg 
ist. E s soll m it Radmannsdorf und S te in  nach K ra in 
burg gehen, dam it die S te iner nicht zu weit gehen müssen 
und damit sic, wenn sic schon nicht zu Hause ih r  W ah l
recht ausüben können, es doch näher als in  Nenm arktl aus
üben können.

D a s , glaube ich, ist eine zweckmäßige Aenderung. 
Und in  dieser Beziehung ist Ncnm arktl auch kein Unrecht 
zugefügt worden, weil auch andere O r te , die früher berech
tiget w a ren , im  Landtage vertreten zu werden, dasselbe 
thun müssen, und ich muß diese Zweckmäßigkeit gegenüber 
den ganz unbegründeten Anfechtungen des Abg. B ro lich  
aufrecht erhalten.

W as die Bemerkungen des Abg. Kromer rücksichtlich 
princip ie ller Aenderungen im  Großgrundbesitze b e tr iff t , so 
muß ich n u r constatiren, daß ich, so oft ich die Ehre 
ha tte , m it den vorzüglichsten Großgrundbesitzern int Land
tage und im  Ausschüsse fü r  die Berathung der Gemeinde- 
ordnung und in  diesem Ausschüsse zusammen zu kommen, 
aus ihrem M unde keine solche V ertretung, keine solche B e 
fü rw ortung  des speciellen Interesses des Großgrundbesitzes 
gehört und wahrgenommen habe, wie sic vom Abg. Kromer 
heute ausging.

Es w ar stillschweigend oder offen anerkannt, daß das 
Interesse des Großgrundbesitzes tut Lande kein so vorw ie
gendes ist. W ir  können keine rechte Unterscheidung finden 
zwischen den landtäflichcn und den Rusticalgründcn von 
gleicher Größe.

Es ist wohl die A rrond irung der Dom inicalgrüudc 
eine andere, größere Complcxc sind allerdings vorhanden; 
aber doch eigentlich keine großen Complcxc, wie z. B .  in  
andern Königreichen und Ländern, wo die landtäslichcn G roß
grundbesitzer eine Körperschaft darstellen, die so große, 
zusanimenhängendc Gebiete zu cu ltiv ircn  haben und wo 
allerdings ihre besondern Interessen sich geltend machen.

M eine H erren! Ic h  spreche objectiv und nicht sub- 
jectiv. Ic h  w il l  zugeben, daß diese A rrond irung  daö E in 
zige sein kann, was nach dem gegenwärtigen S ta tu te  und 
nach den allseitigen Verhältnissen tut S taate noch als ein 
besonderes Interesse des Großgrundbesitzes aufgefaßt werden 
könnte; bettn, meine Herren, eine S t a n d e s v e r t r e t u n g

ist darin nicht gelegen. W äre sie darin gelegen, hätte mau 
auf eilten S ta n d , z. B .  den der Herren in  bett ehemaligen 
Landtagen, Rücksicht genommen, so hätte man unmöglich 
die Repräsentanten des landtäflichcn Grundbesitzes in  bett 
Landtag berufen haben w o lle n , weil diese nicht mehr die 
Nachfolger der einstigen berechtigten F am ilien  s ind, weil 
unter den heutigen landtäflichcn Großgrundbesitzern viele 
gewöhnliche B ü rg e r sich find en , während die ehemaligen 
Landständc und Vertreter in t Landtage, welche der G eburt 
nach des Adels theilhaftig w a ren , nicht mehr in t Besitze 
der G üter sind.

I n  dieser Beziehung also kann nichts anderes erblickt 
werden, als die Juteresscn-Bertrctung solcher größerer B c - 
sitzungcn, bei welchen sich gewissermaßen eigene Bedürfnisse 
herausstellen und die daher auch eine eigene Vertretung im 
Landtage haben sollen.

Daß im  Lande K ra in  vorzüglich so große Besitzungen 
vorhanden w ären, daß sic separate Interessen darstellen 
w ürden, dürfte weniger der F a ll sein, obwohl sich dieses 
in t  a l l g e m e i n e n  nicht absprechen läßt. Daher muß 
m a n , wenn man Niemand zu Lieb und Niemand zu Leid 
über den Gegenstand u r th e ilt , zur Erkenntniß kommen, 
daß die gegenwärtige Bestimmung unb illig  ist. Denn warum 
soll Jem and, der sein Object nicht in  einer Landtafel ein
getragen hat, aber doch eben so vie l S teuer zah lt, wie der 
andere, nachdem seine Liegenschaft eben so groß ist und er 
nach seinem wahren Verm ögen, der Größe und A rron - 
dirung derselben in  die Interessen - Vertretung des G roß
grundbesitzes f ü l l t , nicht m it den anderen separat wählen 
und aus den Gemeinden, in welche sich die G roßgrund
besitzer selbst hinein gestellt haben, nicht ausgeschieden sein?!

D ie  Bemerkung des Abg. K rom er, daß dem G roß
grundbesitze wohl noch andere Eigenschaften ans dem land- 
tüflichen Besitze ankleben, die ihn zu einer besonderen V e r
tretung befähigen und bevorzugen, daß nämlich noch S e r
vituten mit Besitze des Großgrundbesitzes haften, das ist 
nicht mehr der Ze it entsprechend. D enn die S e rv itu ten 
ablösung w ird  demnächst erfolgen und die landtüflichcu B e 
sitzer sind in keinem andern Verhältnisse!, wie die andern.

Ic h  wollte so viel nu r bemerken, tvcil die besprochenen 
Einwendungen als die zwei Hauptgründe von dem H errn  
Vorredner gegen das vorliegende O perat des Ausschusses 
rücksichtlich der Laudeswahlordnung vorgebracht wurden.

D ie  Bemerkungen des Abg. B ro lich  rücksichtlich der fo r 
mellen Behandlung der Anträge haben keinen G rund in 
sich enthalten, und er möge versichert sein, daß w ir  im  
Ausschüsse, wenn auch nicht m it so ausgezeichneter Capa- 
citü t der Legislation begabt, doch darüber nachgedacht haben, 
in  welcher Form  cs am klügsten und opportunstcit wäre, 
das Gesetz anzurathen.

W ir  werden uns nicht aus die P ra x is  des Reichsrathcs 
berufen, haben aber gethan, wie cs uns am zweckmäßigsten 
schien. W as er angerathen hat, wäre bedenklicher, gefähr
licher gewesen; das haben w ir  tin  Auge gehabt und absicht
lich sind w ir  ihm aus dem Wege gegangen, weil w ir  un
möglich eine Form  wählen konnten, nach welcher möglicher
weise a ll' unsere Anträge und Erkenntnisse fallen könnten.

Präsident:
Wünscht noch Jemand das W o rt in  der Generaldebatte ?

Abg. Deschmann:
Ic h  bitte um dnS W o rt nur zu einer factischcn B e

richtigung, welche m ir  wegen der Bemerkungen des Abge- 
I ordneten M u lle y  nothwendig erscheint.
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Es wurde von demselben nuf die Mangelhaftigkeit oder 
vielmehr auf die Unzuverlässigkeit der statistischen Tabellen 
hingewiesen und die Voraussetzung eines Punktes im  B e
richte bezweifelt, nämlich die Ausdehnung dcS Wahlrechtes 
des Großgrundbesitzes.

Ic h  muß hierüber Folgendes anführen. D ie  Angabe, 
daß bisher die Z ah l der Wahlberechtigten des landtüflichen 
Großgrundbesitzes 126 betrage, fußt nuf den vorhandenen 
W ählerlisten; daß es in  K ra in  229 Großgrundbesitzer gebe, 
welche mehr als 100 fl. sammt Drittclznschlag an Steuer 
zahlen, ist Felsenbrunu's statistischen Tabellen entnommen.

Jene Voraussetzung, daß in Zukunft sämmtliche 129 
Wahlberechtigte ih r Wahlrecht als Großgrundbesitzer aus
üben werden, ist eine Voraussetzung des Berichterstatters.

I m  Ausschüsse ist hiebei ausdrücklich bemerkt worden, 
daß, wenn das Wahlrecht m ir  auf den geschlossenen G rund
besitz eingeschränkt w ird , mehrere der jetzigen landtüflichen 
Grundbesitzer dcS Wahlrechtes verlustig sein werden, und 
anderseits auch, daß jene Z iffe r von 129 Stencrzahlendcn 
ebenfalls eine Einschränkung erleiden werde. E in  detail- 
lirtcs  M ate ria le  darüber lag dem Ausschüsse nicht vor.

Abst. Mulleh:
Ic h  erlaube m ir  dazu anzuführen, daß ich nur durch 

die Position mich zu meiner Bemerkung veranlaßt gefunden 
habe, nachdem man diese dahin restring irt ha t, daß solche 
Körper n u r ein Grundbuch- und Landtafcl- Object bilden 
sollen.

N un  frage ich, wie sollen die statistischen Daten Felsen- 
brunn's darüber Aufschluß geben? Hätte man sich an die 
Landtafel oder das Grundbuch gewendet, so hätte man ein 
anderes Verhältn iß  herausgebracht. (Abg. D r .  T om an : Sehr 
un rich tig ! —  Abg. B ro lic h : S ehr r ich tig !)

W ie viele cS sind, war bei der gegenwärtigen Sachlage nicht 
zu erm itteln.

Ic h  glaube, daß dadurch die Frage, die im  letzten M o 
ment gestellt wurde, genügend aufgeklärt ist, und ich hielt 
cs fü r meine P flic h t, als Obmann dcS Ausschusses, der 
W ahrheit dies Zeugniß zu geben.

Präsident:
Wenn Niemand nichr das W o rt wünscht, so haben 

H err Berichterstatter das letzte W ort.

Berichterstatter Dr. Costa:
ES ist durch die zum The il ausgedehnte, znm Theil 

selbst in  das Gebiet der Specialdebatte bereits hineingrei
fende Generaldebatte m ir  auch ein umfangreiches M a te ria l 
zur Behandlung in meinem Schlußberichte vorgelegt worden, 
und ich muß, indem ich im  übrigen in der Reihenfolge der 
einzelnen Redner vorgehen werde, nur zuerst gegenüber der 
Bemerkung des Abgeordneten Deschmann und im  Anschlüsse 
an das, was der H e rr Obm ann des Som ite 's gesagt hat, 
noch weiter aufklären, daß der Bericht, wie er heute Ihn en  
vorliegt, im  Som ite vorgelesen, im  Som ite nach den ge
faßten Beschlüssen sogar stylistisch geändert worden is t, in 
Anwesenheit aller Comitemitglieder von m ir  und dem H errn  
Obmann gefcrtiget und in Anwesenheit aller M itg liede r von 
m ir  dem Abgeordneten Deschmann übergeben worden ist, 
daß ich seitdem den Bericht nicht mehr gesehen habe, daher 
auch keine Aenderungen vornehmen konnte. D e r Bericht 
ist, wie er hier vorliegt und vorgetragen w urde , aus den 
Ausschußberathnngen hervorgegangen.

Abst. Deschmann:
Ich  bitte ums W ort.

Präsident:
Es hat der H e rr Abgeordnete Deschmann die Bemer

kung gemacht, daß der H err Berichterstatter im  Berichte 
eine Position aufgenommen hat, nicht K ra ft Beschlusses des 
Ausschusses, sondern im  eigenen Namen.

Ic h  muß das als eine In te rp e lla tion  betrachten und 
bitte diesfalls S c . Excellenz H errn G rafen von Auersperg 
als O bm ann des Ausschusses uni gefällige Aufklärung.

Aüg. Graf Auersperg:
Ic h  finde nirgends im  Berichte einen Beschluß des 

Ausschusses aufgenommen, der nicht vom Ausschüsse selbst 
gefaßt worden wäre. Ic h  habe den Bericht nochmals sehr 
aufmerksam gelesen und seinen V ortrag  in  der Commission 
angehört, und finde in  demselben keine anderen Anträge und 
Auseinandersetzungen angeführt, als solche, welche wirklich 
von der Commission aufgeführt worden sind.

D aß in  der Debatte Einzelnes hingestellt wurde, von 
dem Einem als etwas, was sich ergeben w ir d , von dem 
Andern was sich ergeben dürfte, ist selbstverständlich.

W as das M a te ria l anbelangt, so konnten w ir  uns 
nu r an Jenes halten, welches uns zugänglich war, und 
durch das vorliegende M a te ria l ist weder positiv erwiesen, 
daß die Z iffe rn  genau so zustimmen werden, wie die Daten 
vorliegen, noch das Gegentheil.

Ic h  glaube auch, was die Großgrundbesitzer betrifft, 
daß cs sich nicht so verhalte, wie der H err Abgeordnete 
Deschmann gesagt hat, daß nämlich von den 129 irgend 
welche das Wahlrecht verlieren w e rd e n , sondern cs ist nur 
die Möglichkeit gegeben, daß sie, wenn sic nicht jene B e
dingungen haben, die w ir  als Merkmale des Großgrund
besitzes angenommen haben, dieses Recht verlieren k ö n n te n , i

Berichterstatter Dr. Costa:
Ic h  bitte, H e rr Präsident, das Recht des Redners und 

insbesondere des Berichterstatters zu wahren.

Präsident:
Ic h  bitte, H err Abgeordneter Deschmann werden dann 

jedenfalls zu einer persönlichen Bemerkung Gelegenheit haben.

Berichterstatter Dr. Costa (fortfahrend):

D ie  heutige Generaldebatte ist durch eine Vorlesung 
über das constitutionelle Staatsrccht eingeleitet worden, w orin  
sich der Ausschuß den B o rw u rf hat machen lassen müssen, 
Gesetzesvorschlägc vor das Haus gebracht zu haben, welche 
in  dieser Form , in  der A r t  nur von Neulingen im  parla
mentarischen Leben ausgehen können. Begründet wurde das 
da m it, daß Aenderungen der Wahlordnung in sieben ver
schiedenen Gesetzescntwürfen, welche verschiedene Theile der 
Wahlordnung betreffen, vor das hohe Haus gekommen 
wären. Begründet wurde das weiter damit, daß der G rund, 
den der'Ausschuß anführt, näm lich: um im  Falle der Nicht- 
sanctionirung des einen Theiles die Sanction irung des anderen 
Theiles zu ermöglichen, daß dieser G rund nicht stichhältig 
sei, weil cs der Regierung frei stehe, fünfzehn Paragraphc 
zu genehmigen und fün f Paragraphc nicht zu genehmigen.

' I n  der T h a t , diese Vorlesung über constitutionellcS 
Staatsrecht hat uns Grundsätze entwickelt, die man ans 
dem M unde eines im  parlamentarischen Leben alten und 
gewiegten M annes heute hier nicht zu hören geglaubt hätte. 
Ic h  muß wahrlich gestehen, wohin käme cs m it dem Rechte 
gesetzgebender Körperschaften, wenn die Regierung das Recht 
hätte, aus Gesetzen hie und da einige Paragraphc heraus
zureißen und alle übrigen zu verwerfen? Ic h  erlaube m ir,



bcm H errn Abgeordneten B ro lich  zu e rinne rn , wie wegen 
Nichtsanetionirung eines einzigen Paragraphen der Gemeinde- 
ordnung dieselbe wiederholt in  dieses Haus gebracht wurde, 
während es keinen Anstand gehabt hätte, alle übrigen P ara- 
graphe zu genehmigen und diesen Paragraph nicht. Also 
dieser E in w a rf, der uns gemacht worden war, daß w ir  Neu
linge im  parlamentarischen Leben sind, könnte trotz der sechs
jährigen Wirksamkeit im  parlamentarischen Leben zurück
gegeben werden.

I n ,  der H e rr Abgeordnete B ro lich  hat aber, wie er 
unS geschlagen hat, sich auch selbst geschlagen, denn er selbst 
hat gleich eine Ausnahme bezüglich des Paragraph 5 4  be
antragt, und eine zweite bezüglich der Paragraphe 13 und 
15. W arum  hat er denn nicht diese Paragraphe ebenfalls 
verbunden und nur bezüglich der Regierungsvorlage eine 
Ausnahme dulden wollen? Wenn man consequent sein w ill,  
muß lim it es in  allen Theilen sein, oder man ist eS in 
keinem. D e r Ausschuß braucht in  der T h a t den W orten, 
die er in seinem Berichte gesetzt hat, gar nichts beizufügen. 
D ie  Rechtfertigung fü r die sieben Gesetzentwürfe liegt darin , 
daß der Regierung die Möglichkeit geboten werde, im  Falle 
der eine nicht zur S anetion irung  ge langt, wenigstens die 
anderen zu sanetioniren. E iner weiteren Rechtfertigung oder 
Begründung bedarf es n icht; es braucht nicht ans der Ge
schichte des parlamentarischen Lebens aller Völker und Zeiten 
ein gleiches Beispiel hergeholt zn werden, der Landtag als 
solcher ist autonom, und dann, wenn er so m it wichtigen 
Gründen vorgeht, hat er auch recht gehandelt, gerade in 
dieser Weise vorzugehen.

Es ist nun allerdings richtig, daß die Vorschläge, die 
der Ausschuß gemacht hat, keine principiellen, keine solchen 
sind, welche den Anschauungen der Ausschußmitglieder vo ll
kommen entsprechen w ürden; aber der Ausschuß, nachdem er 
sich einmal darüber klar geworden, daß eine Aenderung der 
Landesordnung Paragraph 3 im  jetzigen Zeitpunkte denn 
doch nicht am Platze is t, hat jene Aenderungen innerhalb 
des bestehenden Rahmens vornehmen zu müssen geglaubt, 
welche wichtig sind, nicht p rinc ip ie ll, wesentlich aber doch der 
A r t,  daß sie Licht und Schatten so viel als möglich unter- 
allen wahlberechtigten Classen gleichartig austheilen.

Ic h  muß in  der T h a t gestehen, daß ich, wenn ich auch 
alle die Sätze, die der Abgeordnete B ro lich  gesprochen hat, 
unterschreiben würde, —  was ich aber nicht thue —  da
durch seinen A ntrag des Ueberganges zur Tagesordnung 
noch immer nicht gerechtfertiget finde. D enn die Herren A b
geordneten B ro lich  und Krom er haben über sehr wesentliche 
Gesetzentwürfe vollkommen geschwiegen, sie haben dagegen 
gar nichts vorzubringen gewußt, und man hätte glauben 
sollen, sie werden dieselben ebenfalls unterstützen und heute 
hier nicht todtschweigen wollen.

Es ist bemerkt worden, daß die Freisinnigkeit vielleicht 
im  gewissen S in n e  bei dieser Aenderung der W ahlordnung 
auch mitbetheiliget sei, und in der That, m ir  kommt es so 
vor. W arum  w i l l  man denn zum Beispiel in  unserem Land
tage dasjenige nicht ändern , waS in  anderen Landtagen 
schon früher geändert worden ist? W arum  w ill man zum 
B eisp ie l, meine H e rren , N r .  5 der Gesetzentwürfe eben
fa lls  unter den Tisch fallen lassen? Gegen den kann ja 
doch gar kein princip ie ller G rund streiten!

W arum  w il l  man gerade in  K ra in  Ansschließungs
gründe vom Wahlrecht und W ahlfähigkeit bestehen lassen, 
welche allen liberal-constitutionellen P rinc ip ien  eine O h r
feige ins Gesicht geben! (D o b ro !) M eine Herren, wenn der 
Antrag des Abgeordneten B ro lich  angenommen w ird , so 
fä llt  auch dieser Gesetzentwurf m it unter den Tisch, und in 
dieser Aenderung hat der Ausschuß geglaubt, in  der That

keine Befürchtung haben zu müssen. D e r Ausschuß hat hierin 
gesagt: die B ild u n g  des Paragraph 18, die Ansschließnngs- 
gründe vom Wahlrechte betreffend, glaubt der Ausschuß wohl 
nicht erst des weiteren rechtfertigen zn müssen, da in  dieser 
Beziehung der hohe Landtag wohl E iner Ansicht sein dürfte.

E r  glaubte dies wohl nicht des weiteren rechtfertigen 
5it müssen, und er hat sich nicht getäuscht; denn es ist kein 
einziger G rund  gegen dieses Gesetz vorgebracht worden, aber 
man möchte ihn m it den anderen gern wegescamotiren und 
unter den Tisch fallen lassen. (D o b ro ! B r a v o !)

M eine H e rre n , wenn w ir  heute nicht den V o rw u rf 
einer großen J ll ib e ra litü t auf uns laden wollen, dürfen w ir  
den Antrag des Abgeordneten B ro lich  nicht annehmen, und 
wenn auch ans keinem anderen Grunde, so schon deshalb 
nicht, dam it der fünfte Gesetzentwurf hier bestätiget werde, 
mögen auch alle übrigen fallen.

W as sind denn aber die Gründe, welche gegen die vom 
Ausschüsse vorgebrachten Gesetzentwürfe hier geltend gemacht 
worden s ind? M eine Herren, daS sind lauter G ründ e , die 
in  die Specialdebntte gehören, denn eS sind lauter Gründe, 
welchen durch die Aenderungen der betreffenden Gesetzesent- 
wnrfe vollständig Rechnung getragen werden kann. Keiner 
der Herren Redner, die sich heute hier haben hören lassen, 
hat bestritten, daß die neue E intheilnng des Wahlbezirkes 
RndolfSwerth und Treffen viel richtiger und zutreffender ist. 
Und warum  wollen w ir  das heute nicht sanetioniren? W arum  
wollen w ir  nicht den W ählern von RndolfSwerth und Treffen 
heute hier gerecht werden, ihnen die Möglichkeit der W ahl 
erleichtern?

Wenn irgend jemand dagegen is t , daß Gottschee sein 
Wahlrecht des zweiten Abgeordneten im  Landeswahlbezirke 
v e rlie rt, da möge er einfach ein Amendement zum ersten 
Gesetzentwürfe stellen. D a s  ist der Weg, auf welchem der
artige kleine Bedenken beseitiget werden, wo eS fiel; darum 
handelt, allgemeine richtige P rinc ip ien  einzuführen; dann 
bei der Specialdebatte werden w ir  sehen, ob w ir  den Antrag 
des einen oder des andern Gesetzentwurfes, ob w ir  den 
Gesetzentwurf N r .  1 ändern, oder aber in  der Fassung 
des Ausschusses annehmen; aber deshalb über alle Gesetzes
entwürfe zur Tagesordnung überzugehen, meine Herren, da 
fehlt Logik, da fehlt logische Begründung.

Es ist gesagt w orden, Nenm arktl verliere ein Recht, 
weil es nicht mehr in  Nenm arktl selbst wählen kann , son
dern nach K ra inbnrg gehen muß. J a , dam it Nenm arktl so 
weit begünstiget w ird , damit cs nicht einmal nach K ra in - 
burg auf der prachtvollen S traße gehe, sollen die Steiner- 
vier S tunden w e it , ja  bei K ra inbnrg  vorbei nach Neu- 
m arktl zur Landtagswahl w a llfah rten ! M eine Herren, hier 
handelt es sich nicht um eine Verkürzung des Rechtes, son
dern um Wegnahme eines V o r r e c h t e s  zur gleichartigen 
Vertheilnng der Rechte. D aß dadurch das Vorrecht verkürzt 
w ird , kann sein; aber deshalb kann ja eine gleichmäßige 
Vertheilnng der Rechte hier nicht verworfen werden!

Eine ungeheuere Debatte hat der Großgrundbesitz her
vorgerufen, die entschieden in die Specialdebatte gehört hätte. 
B e im  zweiten Gesetzentwürfe wäre das alles geltend zu 
machen gewesen, aber nachdem es vorgebracht wurde, so muß 
auch ich es hier widerlegen. Erstens ist gesagt worden, es 
sei auch hier wieder eine Verletzung der Rechte, nämlich der
jenigen landtüflichen Besitzer, welche jetzt schon berechtiget 
sind, wenn sie auch zwei G üter zusammen haben, welche 
hundert Gulden S teuer zahlen, künftighin es aber nicht 
mehr sein sollen. N un , eine Verletzung ist das wieder an 
und fü r  sich n icht; es handelt sich hier nicht um P r iv a t
rechte, sondern um öffentliche, staatsrechtliche Fragen, wobei 
durch Annahme gewisser P rinc ip ien  der Einzelne nicht über



Rechtsverletzung klugen kann. M eine Herren, wenn w ir  das 
Recht in  dieser Weise auffassen und dies eine Rechtsver
letzung nennen, so bleibt uns nichts anderes ü b rig , als 
diesen S a a l zu räumen und die Stände von K ra in  zn bitten, 
hereinzutreten, tvcil ihre Rechte verletzt wurden, indem w ir  
an ihre S te lle  berufen worden sind. Es ist auch dieser Um 
stand wieder nur eine Specia lfragc, die durch ein Amen
dement , welches einer der Herren zum Gesetzesentwurf 
N r .  2 stellen soll, vollständig sanirt werden kann. Jedem 
der Herren bleibt cs ja vorbehalten, zn beantragen, P a ra 
graph 11 soll bleiben, wie er jetzt ist, m it der Aenderung 
des W ortes „landtäflichc," und dem Wunsche der betreffen
den Herren ist Rechnung getragen. D ies ist wieder kein 
G rund gegen den Gcsctzesentwnrf im  Ganzen und Großen; 
im  Ganzen und Großen handelt es sich um die Frage, ob 
„land tä flich" oder „nicht landtäflich."

E s ist genügend gezeigt worden, und zwar von den
jenigen Rednern, die fü r  den „landtüflichen" Besitz ge
sprochen haben, daß gar kein G rund bestehe, ihnen dieses 
Recht, dieses P riv ileg ium  zu geben, weil sie keinen stichhäl
tigen G rund vorgebracht haben.

Es ist aber ans die Februar-Verfassung hingewiesen 
worden, als ob w ir  heute etwas beschließen würden, was 
m it den Verfassungs-Statuten der übrigen Königreiche und 
Länder u id jt harm onirt, als ob K ra in  auf einmal von den 
allen übrigen Kronlündern und Königreichen gleichartigen 
Verfügungen eine Ausnahme machen würde. M eine Herren, 
dies ist eine Voraussetzung, die nicht zu tr ifft. I n  D a lm a
tien wählen nicht Großgrundbesitzer, sondern die Höchst- 
besteuerten — erste Ausnahme. I n  Böhmen wählen die 
Großgrundbesitzer nach einem ganz andern Maßstabe; darin 
wählen in  erster Curie die Fideicvmmißbesitzer und in zweiter 
Curie Jene , welche 250  fl. S teuer zahlen. J a ,  meine 
Herren, das sind wirklich Großgrundbesitzer! I n  Görz 
wählen seit einem Jahre —  es hat nämlich der Landtag 
im  vorigen Jahre diese Aenderung beschlossen und Se. M a 
jestät hat sic auch genehmigt —  wählen alle Großgrund
besitzer, ohne Rücksicht, ob „landtä flich" oder „nichtland- 
tä flich ," die 50  fl. S teuer zahlen —  dritte Ausnahme. 
D ie  vierte Ausnahme: I n  Is tr ie n  wählen alle Großgrund
besitzer kraft der Februar-Verfassung, die 100 fl. zahlen. 
Und jetzt redet man vom allgemeinen P rinc ipe ! Meine 
H e rren , sie sehen, S c . M ajestät der Kaiser selbst n im m t 
keinen Anstand, Abänderungen Rechnung zu tragen, welche 
in  den Verhältnissen des Landes gegründet s in d , wie 
z. B .  in  G ö rz , wo der Großgrundbesitz auch auf die 
nichtlandtäflichen G üter ausgedehnt und die Steuerquote 
von 100 f l.  auf 50  f l.  herabgesetzt wurde. Ich  bin also 
der M e in u n g , daß dies ein hingeworfener G rund ist, 
welcher hauptsächlich maßgebend sein sollte, aber doch wieder 
kein G rund is t, denn er ist nicht wahr.

D ie  Aenderungen aber, welche der Ausschuß befür
wortet hatte, stützen sich darau f, daß P riv ileg ie n , welche 
jeden Grundes entbehren,. nicht sein sollen. D er G roß
grundbesitz ist zur eigenen Vertretung unter der^ V oraus
setzung berufen, mag eS zutreffen ober nicht, daß er auch 
eigene Interessen in K ra in  habe; hat er eigene Interessen, 
so ist es offenbar gleichgiltig, ob der Besitzer des großen 
Gutes in  der Landtafel, oder ob er im  Grnndbnchc einge
tragen ist. Dieser Z u fa ll der E in tragung in  der Landtafel 
oder im  Grundbnche kann aber offenbar nicht maßgebend 
sein da fü r, daß einige Großgrundbesitzer eine besondere 
Vertretung haben und andere Großgrundbesitzer nicht. V on  
dieser Erwägung ausgehend, hat der Ausschuß Ihn en  diese 
Vorschläge gemacht.

N un  hat sich noch H err M n lle y  m it der wesentlichen 
Einwendung erhoben, daß die statistischen Daten der ordent
lichen Grundlage entbehren; cs sei nämlich nicht wahr, 
daß die Anzahl von 126 auf 229 vermehrt werden w ird . 
N un, wie S c . Excellenz der O bm ann des Ausschusses 
bereits bemerkt haben, hat auch der Ausschuß nicht gesagt, 
daß cs 229 sein werden, sondern er hat gesagt, beiläufig 
229. O b von diesen 229 dann 29 wegfallen, ist bei der
gleichen statistischen Zahlen, die sozusagen von Tag zn Tag 
sich ändern, ganz unerheblich und gleichgiltig. D e r A us
schuß konnte nichts anderes th u n , als eine ans amtlichen 
Quellen beruhende, von einem der Regierungschefs in  
K ra in  ausgehende Darstellung zur Grundlage nehmen. 
Nehmen w ir  aber a n , cö würden viele von diesen 229 
weg fallen, so erscheint cs m ir ,  daß der Zustand jedenfalls 
nicht schlechter sein w ir d , als jetzt. Jetzt wählen 126, 
entfallen einige von diesen 126 durch die Streichung des 
zweiten Absatzes des § 1 1 , so kommen ganz gewiß von 
nichtlandtäflichen Besitzern so viele dazu, daß die Z ah l 
wieder ans 126 ergänzt w ird . Es hat uns zwar H e rr 
M u lle y  gerathen, w ir  hätten uns in  den Grundbüchern 
und Landtafeln Raths erholen sollen, wie viele dieser W ah l
berechtigten sein werden. N un, so weit ich die E inrichtung 
der Grundbücher und Landtafcln kenne, ist weder in  den 
einen noch in den andern die Stcncrvorschrcibnng enthalten, 

j und w ir  hätten daraus daher noch viel schlechtere E rfah
rung geschöpft, als w ir  sic ans „Fclsenbrunn" selbst gc- 

I schöpft haben. Dabei bleibt dies so lange Z e it stehen, bis 
; m ir  bewiesen w ird , daß cs nicht 229 gibt. D o r t sind sie 
j auf G rund der Stenervorschrcibnng nach einzelnen Bezirken 
! eingetragen, und cs gibt in  der T ha t fü r  mich gar kein 
! anderes M it te l,  als zu sagen: Derjenige, der es nicht glaubt, 

möge m ir den Beweis liefern, daß das Gegentheil wahr ist; 
so lange dieser Beweis nicht erfo lg t, muß ich annehmen, 
daß die Angaben Felscnbrnnn's richtig sind.

N un  ist uns im  weitern Verlaufe insbesondere auch 
das vorgeworfen worden, daß cs des hohen Hauses unwürdig 
sei, die Regierungsvorlage zuerst zn amendiren und dann 
eventuell doch auch unverändert zum Vorschlag zn bringen. 
Wenn der Abg. B ro lic h , welcher die Unwürdigkeit dieses 
Vorschlages betont ha t, sich M ühe genommen hätte, den 
Bericht aufmerksam zu lesen, um im  Berichte zu finden, 
wie der Ausschuß durch die Amendirnng der Regierungs
vorlage eines der größten Gebrechen der jetzigen W ahlord
nung , ein Gebrechen, welches sich vielleicht in  gar keinem 
andern constitntionellen Lande wieder f in d e t, daß nämlich 
unter den nämlichen Voraussetzungen der Eine in der 
Gemeinde A  wahlberechtigt und in  der Nebengcmeinde B  
nicht wahlberechtigt is t, zu beseitigen bestrebt w a r, würde 
er gewiß anerkannt haben, daß der Ausschuß wenigstens 
bei diesem Amendement etwas Dankcnswerthes geleistet hat. 
Ich  möchte nur wissen, ob in  irgend einem constitntionellen 
Lande erhört ist, daß ich, wenn ich nach den Gesetzen des 
Landes wahlberechtigt bin und zufällig m it der nämlichen 
Besteuerung in eine andere Gemeinde übersiedele, dort mein 
Wahlrecht verliere, ob solches in  der Geschichte constitntio- 
neller S taaten schon je vorgekommen ist? Diese wichtige 
Aenderung —  von der festen Ueberzeugung bin ich ■—  w ird  
die hohe Regierung S r .  Majestät dem Kaiser zur S anc tion  
gewiß anempfehlen. Auch dies wollte man m it dem llcbcr- 
gange zur Tagesordnung unter den Tisch werfen. J a , 
meine Herren, so w ird  eine wichtige Frage im  gesetzgeben
den Körper nicht behandelt, sic verdient nicht auf diese 
Weise behandelt zn werden.

D e r Abg. Kromer hat schließlich das Verschwommene J der staatsrechtlichen Frage in  Oesterreich, das Nebelhafte,



in  das unsere Zukunft gehüllt i s t , a ls G rund  angeführt, 
w ärm n der A ntrag  dcS 91hg. B rolich angenommen werden 
soll. D e r  Ausschuß hat an s  diesen G ründen, die der H err 
Abg. K rom cr betont hat, sich in eine principielle Aenderung 
der Landesordnnng nicht eingelassen; aber w as die gleich
artige V crtheilung des W ahlrechtes, w as die E ntfernung 
so unconstitutionellcr Bestim m ungen, wie sic §  18  unserer 
L andtagsw ahlordnung e n th ä lt , m it der großen F rage des 
staatsrechtlichen Ausgleiches in Oesterreich zu thun haben 
soll, ist m ir nicht klar. I n  dieser Beziehung kann ich n u r 
darauf hinw eisen, daß andere Landtage der Ehrenpflicht, 
derartig grelle Unzukömmlichkeiten, j a ,  m an kann sagen, 
Ungerechtigkeiten ans der W ahlordnung zu beseitigen, schon 
in der früheren Session zu beseitigen bestrebt w a re n , und 
ich speciell kann wohl sagen , daß id) mich sehr wundere, 
wie heute vom H errn  Abg. B rolich und der Gegenseite 
dieses hohen H auses der A ntrag  ans Aenderung des § 5 4  
der Landeswahlordnung selbst gestellt w ird , während mein 
eben dahin gehender A ntrag  in demselben Hause im  V o r
jahre verworfen worden ist. W ürden S ic  voriges J a h r  
diesen A ntrag  angenommen haben, so hätte wohl heuer der 
Landtag die D ebatte darüber ersparen können, und w ir 
hätten die Aenderung dcö § 5 4  im gewünschten S in n e  
bereits von S r .  M ajestä t sanctivn irt. D a s  ist das wescnt- 
lid jfte , w as ich den Gegnern zu erwidern habe.

B evor id) schließe, kann id) nicht u m h in , die hohe 
V ersam m lung aufmerksam zu nmd)cn, daß cs sich um  wich
tige F ragen  h an d e lt, daß es dem hohen Hanse zusteht, 
jedes einzelne Gesetz zu än d e rn , jedes einzelne zu amen- 
d ire n ; daß id) cs aber fü r nid)t zeitgemäß, daß ich cs dem 
Lande gegenüber fü r unw ürdig halten würde, über so wich- 
tigc F ra g e n , ohne sic zu d isc u tire n , zur Tagesordnung 
überzugehen. Ic h  empfehle daher die Ablehnung des A ntrages 
des Abg. B rolich.

Präsident:
Haben der H err Abg. Dcsd)mann eine persönliche 

Bemerkung zu machen?
A bg. D eschm ann:

E s scheint H err D r .  Costa mid) mißverstanden zu 
haben (D r .  Costa: K ann sd)on sein.), a ls ich sagte, daß died 
eine Voraussetzung sei, welche vom H errn  Berichterstatter 
ausgegangen ist. E s  ist u n s der B crid )t vom H e rrn  B e 
richterstatter im Aussd)ussc vorgelesen und auck) a ls solcher 
angenommen worden. Jedoch m uß ich nochmals bemerken, 
daß diese Voraussetzung n u r bei der ursprünglichen B e 
schlußfassung über die Aenderungen der §§  10 und 11 a n 
genommen w u rd e , wobei der zweite Absatz des § 11 m it 
der einzigen A uslassung des W ortes „landtäflich" geblieben 
w äre. Nachdem jedoch später der Ausschuß zur W eglassung 
der Schlußalinca dcS § 11 sich veranlaßt gefunden hat, 
wurde im  Ausschüsse ausdrücklich bemerkt, daß sowohl die 
eine, a ls  auch die andere der früher bemerkten Z iffern eine 
Aenderung erleiden dürfte. Z u r  W ahrung  meines eigenen 
Gewissens, sowie wegen C onstatirnng dessen, w as ick) im 
Ausschüsse vorgcbrack)t habe und w as mehrere Ausschußmit- 
glicder betont haben, glaubte ich dies hier sagen zu müssen, 
weil m au sonst den Ausschuß einer großen Kurzsichtigkeit 
zeihen müßte, meint m an ihm die Voraussetzung zmnuthcn 
würde, daß sich und) der von ihm vorgeschlagenen Abände
rung  der §§  10  und 11 der Landtagsw ahlordnug die Z ahl 
der Wahlberechtigten von 126  auf 2 2 9  erweitern werde.

Berichterstatter Tr. Costa:
Ich habe zu bemerken, daß eben wegen dieser B em er

kung des H errn  Abg. Deschmann im  Ausschüsse am letzten i

j T a g e , wo keine Bcsd)lüssc m ehr gefaßt worden sind, wo 
die Gesetze schon alle so rm ulirt vorlagen, zum B crid)tc das 
W ort „beiläufig" noch beigesetzt wurde, daher der B ericht 
—  id) wiederhole cS, nicht m e i n e  Ansichten, sondern jene 
des 9( n s  s d) n s s c S ansspricht.

P r ä s id e n t:
D ie Generaldebatte ist geschlossen. Ehe w ir zur Ab- 

stimmung schreiten, erlaube ich m ir, n u r  sich selbst zu recht
fertigen, daß id) die Generaldebatte gleichsam in die S p e - 
cialdebatte hineinspiclen ließ. E s  ist bei manchen D ebatten 
dies nnvermcidlid) ( D r .  C osta : I s t  ja  ganz n a tü r lid )! ) ;  
beim, wenn cs int A ntrage h e iß t: die Gesetze 1, 2 , 3, 
4  und 5  werden durch Uebcrgaug zur T agesordnung be
seitigt, so m uß id) in  der Generaldebatte diesen A ntrag auch 
bezüglich der einzelnen Gesetze m otiv ira t lassen. D a s  habe 
id; n u r  zu meiner Ncd)tfcrtigung sagen wollen.

Abg. Brolich:
I d )  bitte, H err Vorsitzender. I d )  will meinen A ntrag  

rücksichtlich des Gesetzes N r. 5  ändern. I d )  bitte, N r. 5  
betreffend, den § 18 auszustreichcn, und es würde dann 
heißen: 1, 2, 3, 4.

Präsident:
D e r  B ertag u ug san trag  ist daher in der G eneraldebatte 

zur Abstimmung zu bringen.
Berichterstatter Dr. Costa:

I d )  bitte, namentlich abstimmen zn lassen.
Präsident:

I d )  hätte ohnedies die immcnt(id)c Abstimmung statt
finden lassen. Ic h  bitte jene H erren, welche m it dem A n
trage des A bg.B rolich einverstanden sind, m it „ J a , "  die aber 
dagegen sind, m it „ N e i n "  zu antw orten. D ie  H erren Kro- 
m cr und D r .  T om an  und and) den H errn  S chriftfüh rer 
bitte id), das S c ru tin in m  über die Abstimmung zu führen. 
I d )  beginne. (M it  J a  stimmten die H e rre n : B rolid), 
K ro m cr, v. Langer, G ra f  M arg h eri und Rudesd) F ranz . 

: —  M it  N ein stimmten die H e rre n : G ra f  A uersperg, D r .  
B leiw eis, D r .  Costa, Derbitsch, Deschmann, Debevec, von 
G utm anstha l, Horak, Jo m b a r t, Klemenčič, Koren, K osler, 
Lokcr, M n lley , O bresa , D r .  Rcd)cr, Rozm an, Rudesd) 
Josef, Zagorce, B a ro n  Schloißnigg, D r .  Skcdl, D r .  S u p -  
pan, Svetcc, D r .  T om an, I v a n  T om an , v. W urzbad). A b
wesend w aren : Fürstbischof D r .  W idm cr, B a ro n  A pfaltrern , 
G nttm an , Kapelle, B a ro n  Anton ZoiS.)

Abg. T r. Toman:
26 m it N ein, 5  m it J a .

Präsident:
I s t  cs rich tig?

Schriftführer Abg. Franz Rudesch:
G anz richtig.

P rä s id en t:
E s ist daher der A ntrag  des H errn  Abg. Brolich ab

gelehnt. I d )  untcrbrcdic die S itzung auf 5  M inuten . (D ie  
S itzung wird um  12 U hr 5 0  M in . unterbrochen, wieder 
aufgenommen um  1 U hr.)

Präsident:
D ie  S itzung ist wieder eröffnet.
Id )  ersuche den H e rrn  Berichterstatter, das W ort zu 

ergreifen; w ir kommen nämlich zum Gesetze N r. 1.



Berichterstatter D r. Costa (liest):

„ ( S  e s e t z
wirksam fü r  das Herzogthum K ra in , wodurch die §§ 3, 5, I 

7 und 9 der Landtagswahlordnung abgeändert werden.

D ie  §§ 3, 5, 7 und 9 der Landtagswahlordnung vom 
26. Februar 1861 haben in  ihrer gegenwärtigen Fassung 
außer Wirksamkeit zu treten und künftig zu la u te n :

§ 3. F ü r  die W ah l der Abgeordneten der S tädte und 
M ärkte b ilde n :
a) D ie  Landeshauptstadt Laibach Einen W ahlbezirk;
b) die S ta d t J d r ia  Einen W ahlbezirk;
0) Adelsberg, Obcrlaibach, Laas zusammen Einen W ahl

bezirk ;
d) K ra inburg, Lack, Ncnm arktl, Raduiannsdorf und S te in  , 

zusammen Einen W ahlbezirk;
e) Rudolfswerth, W cixclburg, Tschcrncmbl, M o ttlin g , Land- j 

straß, Gurkfeld zusammen Einen Wahlbezirk;
f )  Gotischer und Rcifn iz zusammen Einen Wahlbezirk.

§ 5. Von den in t § 3 angeführten secbs Wahlbezirken ! 
haben die unter a und d angeführten Wahlbezirke je zwei j 
und jeder der übrigen vier Wahlbezirke je Einen Abgeord- ! 
nctcn zu wählen. A lle Wahlberechtigten jedes Wahlbezirkes , 
bilden Einen Wahlkörpcr.

§ 7. F ü r  die W ahl der Abgeordneten der Laudgemein- I 
den bilden die politischen Bezirke:

a) Laibach (Umgebung), Oberlaibach zusammen Einen 
W ahlbezirk;

b ) S te in , Egg ob Podpctsch zusauunen Einen W ahlbezirk;
c) K ra iuburg, Ncnm arktl, Lack zusammen Einen Wahlbezirk;
d) Radmannsdorf, Kronau zusammen Einen Wahlbezirk;
e) Adelsbcrg, P lanina, Seuosctsch, Laas, Fcistriz zusam- 

men Einen Wahlbezirk;
t )  Wippach, J d r ia  zusammen Einen Wahlbezirk;
§ ) Rudolfswcrth, Nasscnfuß, Sciscnbcrg zusammen Einen 

W ahlbezirk;
b ) Gurkfeld, Landstraß zusammen Einen Wahlbezirk;
1) Treffen, S ittich  zusammen Einen W ahlbezirk;

k )  L itta i, Ratschach zusammen Einen W ahlbezirk;
l )  Gotischer, Rcifniz, Großlaschitz zusammen Einen W ahl- 

bewirf j
m ) Tschcrncmbl, A tö ttliu g  zusaiumcn Einen W ahlbezirk;

§ 9. Von den tut § 7 angeführten Wahlbezirken hat 
jeder 'der unter a, c, e, und g angeführten Wahlbezirke 
zwei, jeder der übrigen acht Wahlbezirke je Einen Abgeord
neten zu wählen. D ie  W ahlmäuncr aller in  Einem W ah l
bezirke gelegenen Gemeinden (m it Ausuahmc der nach § 3 
zur W ahl von Abgeordneten berechtigten Städte und M ärkte) 
bilden Einen W ahlkörper."

Präsident:
D ie  Generaldebatte ist eröffnet. Wünscht Jemand der 

Herren das W o r t? (Nach einer Pause:) Wenn nicht, so 
schreiten w ir  zur Spccialbcrathuug. Ueber den Kopf des 
Gesetzes „wirksam fü r das Hcrzogthum K ra in  u. s. w ." 
ist keine Bemerkung gemacht worden. W ir  kommen allsogleich 
zu § 3. Wünscht Jemand der Herren das W o rt?  (Nach 
einer Pause:) Wenn nicht, so stimmen w ir  ab, und ich bitte 
jene H e rre n , welche m it § 3 einverstanden s ind , sitzen zu 
bleiben. (Es erhebt sich Abg. B ro lich.) D e r Antrag ist 
angenommen.

Wünscht Jemand zu § 5 das W ort ? (Nach einer Pause:) 
Wenn nicht, stimmen w ir  ab, und ich bitte jene Herren, 
welche m it demselben einverstanden sind, sitzen zu bleiben. 
(E s erhebt sich Niemand.) § 5 ist genehmiget.

Wünscht Jemand der Herren zu § 7 das W o rt?  
(Nach einer Pause:) H e rr Berichterstatter wünschen S ie  
das W o rt?  (K . k. S ta tth a lte r meldet sich zum W orte.) 
Ic h  bitte Excellenz.

K. t  Statthalter Freiherr t>. Bach:
Ich  habe vor allem zu bemerken, daß ich über den 

Gegenstand der heutigen Verhandlung ohne alle Jnstrnc- 
tioncn bin. Es w ar die Z e it zwischen dem Bekanntwerden 
dieser Vorlage, nämlich seit vorgestern, bis zur heutigen 
Verhandlung zu kurz, als das m ir  eine In s tru c tio n  hätte 
rechtzeitig zukommen können; ich bin daher nicht in  der 
Lage, über ein oder das andere Gesetz, m it Ausnahme der Re
gierungsvorlage, mich zustimmend oder ablehnend zu äußern.

Wenn ich m ir  daher erlaube, bezüglich der nächst folgen
den Punkte das W o rt zu ergreifen, so geschieht es nur, tun 
meine Priva tm cinnng hier auszudrücken, und ich erlaube 
m ir  in dieser Beziehung aufmerksam zu machen, daß cs 
vielleicht zweckmäßig sein dürfte, wenn bei der G rupp irung 
der Wahlgebiete fü r die Landgemeinden ans die Rayons 
der künftigen Verwaltnngsgebiete in der A r t  Rücksicht genom
men würde, daß die ersteren m it den letzteren in  Einklang 
gebracht würden. D a fü r würde schon der Umstand sprechen, 
daß bei der G ruppirung der Wahlgcbictc fü r  die Abgeord
neten der Landgemeinden ebenso wie bei der A usm ittlung  
der Grenzen der künftigen politischen Bezirke, dieselben M o 
mente maßgebend sind, nämlich: eine gewisse Zusammen
gehörigkeit und die möglichste Berücksichtigung gleichartiger 
Interessen.

Ferner dürfte auch der Umstand angeführt werden, 
daß der Mechanismus der Wahlen offenbar dadurch verein
facht würde, wenn jene Amtshandlungen, welche die Landes
wahlordnung bezüglich der E in le itung und Vorberathnng der 
Wahlen den politischen Bezirksbehördcn zuweiset, von einem 
und deinselbcn Amtsvorstande durchgeführt werden.

I n  dem gegenwärtigen Antrage scheint dieser An- 
schannng nicht Genüge geleistet zu seht, denn ich sehe darin 
12 Gruppen fü r die W ahl der Deputirten der Landbevölkerung 
beantragt, während die Z ah l der politischen Amtsgebiete, 
wie sic künftig sich coustitniren sollen, nur 11 betrügt, wie 
ans der Verhandlung, die bezüglich der T c rrito ria l-E in th e i- 
luug des Landes in der letzten Session gepflogen worden 
ist, erinnerlich sein dürfte.

Wenn nun der Landtag sich m it dieser Anschanuug 
einiget, so würde ich beantragen, daß im  Principe beschlossen 
werde, daß die G rupp irung der Wahlbezirke fü r  die Land
gemeinden m it den Rayons der künftigen politischen A m ts
bezirke zusainmcnfallcn mögen und daß fü r  diesen F a ll die 
betreffende Alinea entsprechend abzuändern mitte.

Präsident (stehend, zum k. k. S ta ttha lte r gewendet):
Erlauben m ir  Excellenz die Frage, ob das was Euere 

Excellenz im  Beginne Ih re s  Vortrages bemerkt haben: daß 
S ic  nicht als Rcgierungsvcrtreter sprechen, sich auch auf 
den letzten ihrer ausgesprochenen Wünsche bezieht?

$L k. Statthalter Freiherr v. Bach:
A lle rd ing s !

Präsident:
I n  diesem Falle kann ich den Antrag Ih re r  Excellenz 

nicht in  Berathung nehmen. Ich  wünsche jedoch^ daß das 
hohe HauS diese berichtigende Bemerkung in  Erwägung 
ziehen möge.

Abg. Teschmann:
H err Vorsitzender, ich werde m ir  den A ntrag erlauben, 

daß eben diese Bemerkung, welche S c . Excellenz der H err
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S ta tth a lte r vorgebracht hat, von dem Ausschüsse in  E rw ä 
gung gezogen würde, daß cs daher nothwendig sein dürfte, von 
diesem Gesetze insolangc Umgang zu nehmen, biö der Ausschuß 
die Berathung gepflogen haben w ird ; oder daß eventuell eine 
Unterbrechung der S itzung stattfinde, dam it der Ausschuß 
zusammentrete und über diese Punkte die Berathung pflege.

Präsident:
D e r H e rr Abgeordnete Deschmann hat den A ntrag 

S r .  Excellenz als dcn seinigen aufgenommen. (Abg. D r .  Costa: 
N e in !) Derselbe hat diesen A ntrag zu dem scinigcn gemacht 
und denselben an das H ans gestellt. —  Ich  stelle nunmehr 
bezüglich desselben die Unterstützungsfrage und bitte jene 
Herren, welche denselben unterstützen, sich gefälligst zu erhe
ben. (E in ige M itg lieder erheben sich.) D e r A ntrag ist unter
stützt. W ird  der Antrag angenommen? Ic h  bitte jene Herren, 
welche denselben annehmen w o lle n , ............... (w ird  unter
brochen vom)

A bg. Kromer:
Es ist ja  die Debatte hierüber zu eröffnen.

Abst. T r .  Costa:
Ic h  bitte, H e rr Deschmann glaubt, cs sei die S itzung 

ohne Abstimmung auf fün f M in u te n  zu unterbrechen.

Präsident:
H err Deschmann haben den Antrag alternative gestellt?

Ab;;. Deschmann:
Ic h  bin einverstanden, daß die S itzung unterbrochen 

werde.
Präsident:

Ic h  unterbreche hierm it die S itzung. (D ie  S itzung 
w ird  um 12 Uhr 17 M in u te n  unterbrochen. —  Nach W ie 
deraufnahme derselben um 12 U hr 27 M in u te n )

Präsident:

den und in t Hinblicke daraus, daß der Ausschuß eö doch 
einstimmig anerkannt ha t, daß die jetzige E intheilung der 
Wahlbezirke unbedingt zweckmäßiger ist, als wenn matt sie 
m it den künftigen politischen Bezirken in cm gewisses Eben
maß und Verhältn iß  bringen wollte, bleibt er bei beut u r 
sprünglichen Antrage.

Es w ird  aber auch noch das hervorgehoben werden 
ntüsscn, daß die Wahlbezirke m it den politischen Bezirken ja 
nicht nothwendig zusammenfallen müssen. D a fü r  ist der 
Beweis, nachdem ja die W ahllisten gemeindeweise ans den 
Gcmcindewahllistcn genommen werden und in  den einzelnen 
Gemeinden auch die Wahlen der W ahlm änncr stattfinden. 
Auch ist in  § 8 dieses Gesetzes die Vorsorge getroffen fü r  
die Bestimmung des W ah lo rtes : nämlich derjenige O r t  ist 
W ahlort, wo sich die politische BczirkSobrigkcit des zuerst 
genannten Bezirkes befindet. Wenn also künftighin der 

: erstgenannte jetzige politische Bezirk keinen eigenen politischen 
Bezirk bilden sollte, so w ird  wohl selbstverständlich derjenige 
O r t  den W ah lo rt bilden, wo sich die Bczirksobrigkeit im  
zweiten Bezirke befindet. Also bietet der § 8 die vollständige 
Garantie auch fü r  die Bestim m ung des W ahlortes. D ie  
Aenderung der Wahlbezirke nach der künftigen politischen 
E intheilung läß t sich aber aus dein Grunde jetzt nicht durch- 

: füh ren , weil bei der B ildu ng  timt Wahlbezirken die E in 
wohnerzahl und die Steuerfähigkeit in  genaue Rücksicht ge
zogen werden müssen, tun so viel als möglich eine gerechte 

j Vertheilung der Abgeordnetenstellen vornehmen zu können.
A us allen diesen Gründen hat der Ausschuß cinstintm ig 

beschlossen, bei der gegenwärtigen F o rm u lirnn g  des § 7 zu 
bleiben.

Präsident:
D ie  Debatte ist geschlossen. W ir  schreiten nun zur 

Abstimmung. Diejenigen H e rren , welchen der ß 7 tu  ge
genwärtiger Fassung entspricht, wollen sitzen bleiben. (D ie  
Abgeordneten B ro lich und Krom er erheben sich.) E r  ist m it 
M a jo r itä t ' angcnommctt.

Wünscht Jemand zu § 9 das W o r t?

D ie S itzung ist wieder eröffnet. Ic h  gebe zu § 7 
das W o rt. Wünscht Jemand der Herren zu § 7 das W o rt?

Berichterstatter T r .  Costa:
D e r Ausschuß hat die Bemerkung S r .  Excellenz des 

H e rrn  S ta ttha lte rs  einer P rü fung  unterzogen. D e r A u s 
schuß hat auch früher schon diesen Gegenstand sich vor Augen 
gehalten. I m  allgemeinen hat man jedoch früher —  und 
der Ausschuß ist sich seiner Ansicht einstimmig gleich geblie
ben —  geltend gemacht, daß uns ja die künftige politische 
Eintheilung nicht einmal noch bekannt is t ;  namentlich ist 
uns nicht bekannt, ob diejenige Eintheilung auch von Seite 
der Regierung angenommen werden w ird , welche der Land
tag in seiner vorjährigen Session aufgestellt hat, insbc- 
sottdcrc in B e tre ff der Amtssitze u. s. to . ; das alles 
ist noch in der Ferne, und der Ausschuß konnte daher auf 
eine zukünftige politische Gestaltung keine Rücksicht nehmen. 
Aber auch materielle Gründe bewogen den Ausschuß, darauf 
nicht einzugehen. I n  Jnncrk ra in  kann eine andere Ge
staltung der Bezirke aus beut Grunde nicht stattfinden, weil 
man dann Dippach und J d r ia , die zusamtncn einen Bezirk 
bilden, hätte zerreißen, Wippach nach Adclsberg und J d r ia  
nach Loitsch geben müssen, was entschieden nicht zweckmäßig 
gewesen wäre. Es hätte sich also die Aenderung dieser V o r
lage aus die Gegenden von lln tc rk ra in  beschränken müssen, 
und dort wäre allerdings eine m it den politischen Bezirken j 
zusammenhängende E intheilung der Wahlbezirke auch möglich 
gewesen; allein aus den vorherangeführten allgemeinen G rün-

Abg. Kromer:
D e r H e rr Berichterstatter hat bem erkt, daß die 

G rupp irung  der Wahlbezirke, wie sie soeben vorgelesen 
w urde , einstimmig beschlossen worden ist. Es ist w a h r ; 
auch ich war im  Ansschnssc der Anschauung, daß die 
hier getroffene G rupp irung jedenfalls zweckmäßiger sein 
würde, als jene unserer Landtagswahlordnnng. A lle in  
eben weil uns die G rupp irung der künftigen politischen 
Bezirksterritoricn noch nicht bekannt i s t , und weil ich 
weiß, daß einheitliche Gemeindewahlen m it der gleichen 
politischen Am tslc itnng doch wesentlich zusammentreffen, 
und daß Eomplicationeu nothwendig eintreten müssen, 
wenn derselbe Wahlbezirk verschiedenen politischen Bezirken 
angehören s o ll; so habe ich bereits tut Ausschüsse dafür ge
sprochen , es sei nicht angezeigt, die Landtagswahlordnnng 
rücksichtlich der Wahlbezirke früher zu ändern, bis uns 
auch die neue T crrito ria le in thc ilung  der Bezirke bekannt ge
worden ist. D a m it jedoch sodann ein schnelle Aenderung 
derselben ermöglicht werde, wenn einmal die politische B c- 
zirkscinthcilung erfolgt ist, so habe ich beantragt, daß vor
läufig  nu r § 04  L. W . O . abgeändert werden möge, wie 
dies auch in  mehreren anderen Landtagen geschehen ist.

Präsident:
Erlauben H e rr Abgeordneter die Bemerkung, daß 

Ih r e  gegenwärtige Bemerkung eigentlich ;tt § 7 gehört hätte. 

Abg. K rom er:
Ic h  habe den V ortrag  überhört.



Präsident •
W ird  zur Kenntniß genommen. Wünscht Jemand zu 

8 .9  das W o r t? (Nach einer Pause.) Wenn nicht, so schreiten 
w ir  zur Abstimmung, und ich bitte jene Herren, welche den 
§ 9 in  dieser Fassung annehmen, sitzen zu bleiben. (Es 
erhebt sich Niemand.) D e r Antrag ist angenommen. Dieses 
Gesetz besteht aus mehreren The ilen ; Ic h  leite die Abstim- 
mung im  Ganzen ein, und bitte jette Herren, welche diesen 
Gesetzentwurf in t Ganzen annehmen, sitzen zu bleiben. (Ab
geordneter B ro lich  erhebt sich.) E r  ist in t Ganzen ange
nommen.

W ir  fm itmcit nun znm zweiten Gesetze.

Berichterstatter T r . Costa ( lie s t):

„ G  e s  e tz
wirksam fü r  daö Herzogthum K ram , wodurch die §§ 10 und

11 der Landtagswahlordnung abgeändert werden.

D ie  §§ 10 und 11 der Landtagswahlordnung vom 
20. Februar 1861 haben in ihrer gegenwärtigen Fassung 
außer Wirksamkeit zu treten und künftig zu lauten:

§ 10. D ie  Abgeordneten der Wählerelasse des großen 
Grttndbesitzes sind durch bircctc W ahl der großjährigen, dem 
österreichischen Staatsverbandc angehörigen Besitzer jener 
G üter, bereit Jahresschnldigkcit an landesfürstlichen Real- 
steuern (m it Ansnahme des Kriegsznsehlages) von Einem 
Grundbuchs- oder Landtags-Objeete wenigstens Einhundert 
Gulden beträgt, zu wählen.

§ 11. Unter mehreren Mitbesitzern eines zur W ahl be
rechtigenden Grundbesitzes kann nu r Derjenige ans ihnen 
wählen, welchen sie hiezu ermächtigen."

Präsident.
Ic h  eröffne die Generaldebatte. (Abg. D r .  Tom an 

meldet sich zum W orte.) H e rr D r .  Toman hat das W ort 
in  der Generaldebatte.

Abg. D r. Toman:
Es ist früher von zwei hochverehrten Herren M itg lie 

dern des hohen Hauses der Kam pf gegen dieses Gesetz ange
hoben worden. D e r H e rr Abgeordnete Kromer hat die 
Unterscheidung der Landschaftlichkeit aufrecht bestehen lassen 
wollen, und hat das besondere Interesse des landschaftlichen 
Großgrundbesitzes wahren zu müssen geglaubt, dagegen habe 
ich früher schon meine Bemerkungen vorgebracht. D e r H err 
Abgeordnete M u lle y  hat aber gedacht, in  diesem Gesetze einen 
Anlaß zu finden, um beut Ausschüsse zu sagen, daß er etwas 
gethan habe, was er in  seiner W irkung, in  seiner Folge 
nicht recht beurtheilt. Dieses veranlaßt mich, einige A u f
klärungen über das zu geben, was die erste Ursache, der 
erste G rund w a r , daß im  (Somite die §§ 10 und 11 in  
Betrachtung gezogen wurden. D e r Ausgangspunkt war der, 
daß die Unterscheidung der Landschaftlichkeit in  dem Groß
grundbesitze fallen soll und daß alle Grundbesitzer, welche 
eine bestimmte Steuer-schuldigkeit entrichten, als Großgrund
besitzer wahlberechtiget sind, ohne Unterscheidung, ob ihre 
Güter in  der Landtafel oder im  Grnndbnchc eingetragen 
sind; dieses w ar der Ausgangspunkt.

I m  Laufe der Debatte hat sich aber insbesondere das 
Bedenken geltend gemacht, daß dennoch eine Unterscheidung 
in  der Richtung gemacht werden müsse, ob von e i n e m  
Objecte —  sei es in  der Landtafel oder im   ̂Grnndbnchc 
eingetragen —  ober ob auch von itt e h r  e re  it Objecten, die im  
Besitze einer Person vereinigt sind und vott benett gemein
schaftlich eine solche Steuer-schuldigkeit gezahlt w ird , das 
Wahlrecht ausgehen so ll?  und es ist geltend gemacht w or

e in  Sitzung.

den, daß als Großgrundbesitzintcresse vorzüglich die A rron - 
dirnng, die Einheit eines Besitzes anerkannt werden müsse, 
und daß nu r s o l c h e n  Großgrundbesitzern das Wahlrecht 
im Großgrundbesitze zuerkannt werden solle.

D e r Anchchuß w ar sich im  Anfange nicht ganz klar, 
ob durch diese S ta tu irung , daß E  i n Grundbuchs- oder Land- 
tafelobjcet m it entsprechender Steuerschnldigkeit einen Besitz 
zum Großgrundbesitz stempelt, das Wahlrecht im  Groß- 
grnndbesitzc ausgedehnt w ird.

Ic h  muß aber gestehen, daß ich m ir  zum Schlüsse, 
ohne statistische Daten zur Hand zu haben, zieinlich klar 
war, daß w ir  in  diesem projectirten Gesetze das Wahlrecht 

' der Großgrundbesitzer, wenn auch ohne Unterscheidung der 
; Landtäflichkeit oder Rusticalität, nicht a u s g e d e h n t  haben,
I ja, w ir  haben gewissermaßen das Wahlrecht der landtüflichen 

Großgrundbesitzer b e s c h r ä n k t ,  indem in  der Landeswahl- 
ordnnng, § 11 zweiter Absatz, auch festgesetzt is t, daß ein 
Besitzer mehrerer landtäflicher G ü te r, von denen er diese 
bestimmte Schuldigkeit entrichtet, wählen kann, während nach 
dem projectirten Gesetze auch diejenigen landtäslichen Besitzer 
nicht mehr das Wahlrecht hätten, die von mehreren land- 
täflichen Objecten eine entsprechende Steuer-schuldigkeit ent
richten.

D as weiß ich jedoch bestimmt, daß die M a jo r itä t,  
welche den Paragraph angenommen ha t, diese Consequenz 
nicht statuiren ivollte.

D ie  M a jo r itä t wollte eigentlich nu r die Ungerechtigkeit 
in der Unterscheidung der Landtäflichkeit von der Rusticalitä t 
gestrichen haben, und wollte a u s  A l l e  den Satz g l e i c h  
ausgedehnt haben, daß n u r die Steuerschuldigkeit von Einem 
Objecte rücksichtlich der Znerkennung der Wahlberechtigung 
bestiinmend sei.

Ic h  aber bin der Ansicht, daß w ir  in  der Richtung 
des Großgrundbesitzes das Wahlrecht ausdehnen sollen, und 
weil ich vernommen zu haben glaube, daß viele S tin tm en 
sich dafür erheben, welche gewissermaßen einen V o rw u rf 
daraus ntachen, als wollte man die Anzahl der Wahlberech
tigten des Großgrundbesitzes beschränken, so werde ich bei 
der Speeialdebatte einen diesbezüglichen Antrag stellen, nach 
welchem die Unterscheidung der Landtäflichkeit wegfallen solle 
und der Besitz mehrerer landtäflicher Güter, in  einer Person 
vereinigt, den Besitzer ebenso wahlberechtigt machen solle, 
wie einen Rustiealbesitzer, der mehrere-Objecte besitzt, von 
denen er eine entsprechende Steuerschnldigkeit entrichtet.

S o  viel zur Beruhigung in  der Generaldebatte, indem 
ich m ir  nur vorbehalte, in  der Speeialberathnng meinen 
Antrag einzubringen.

Abg. Krom er:
Auch bei diesem Gesetzentwürfe war ich m it der M a jo 

r itä t  des Ausschusses nicht einverstanden.
Ic h  mußte deshalb hinnehmen, daß m ir  der H e rr 

Berichterstatter wenigstens den Anschein der J llib e ra litä t 
angeworfen hat.

Ic h  bin in t allgemeinen nicht i l l ib e ra l; aber dort, wo 
cs sich um Rechte D r it te r  handelt, dort bin ich, wenn sie 
verkürzt werden sollen, sehr illibera l.

Ic h  pflege das Recht A lle r gleichmäßig zu vertreten.
I n  unserer Landesordnung wurde zur VertrcUing der 

Jnteresscn des Großgrundbesitzes eine eigene Gruppe gebildet, 
und unter dem Großgrundbesitze w ar nu r der landtäfliche 
gemeint; denn dieser hatte gegenüber dem vorm als unter- 
thänigcn Besitze gleichartige Interessen.

E in  solches gleichartiges Interesse bestand schon darin, 
daß der Großgrundbesitz in  K ra in  großentheils m it S e rv i
tuten belastet war.



D ie  Servitutsrcchte werden von den Gemeinden bean
sprucht; und hier co llid irt vorerst das Interesse der G roß
grundbesitzer m it jenem der Gemeinden, daher auch fü r  diese 
collidirendcn Interessen gesonderte Vertretungen bestehen 
müssen.

E in  zweites gleichartiges Interesse, was m it dem G roß 
grundbesitze gewöhnlich verbunden is t , besteht in  den P a tro 
natslasten.

Auch diese Belastung ist in  der Regel nicht dem hub- 
theiligcn, sondern nu r dem landtüflichcn Besitze eigen, und 
auch die Leistung dieser Concurrenz w ird  vom Großgrund
besitze in  der Regel seitens der Gemeinden angesprochen.

D a r in  liegt eine zweite D ifferenz der Interessen des 
Großgrundbesitzes m it denen der Gemeinden, welche m itunter 
sehr grell hervortreten kann.

D ie  dritte D ifferenz liegt in  den sonstigen Concnrrenz- 
pflichten.

D e r Großgrundbesitzer steht m it seinem Besitze in  der 
Regel mehr abgeschlossen und abgerundet da, während der 
hubthcilige Besitz, wenn auch noch so groß, in  der Regel 
vielseitig getheilt und dessen Parcellcn in  allen möglichen 
Rieden zerstreut s in d ; daher er die Concurrenz zur E rh a l
tung aller Gemeindebrücken, Wege u. s. w. leisten muß. Es 
ist daher diese Concurrenz dem Interesse nach eine andere, 
als bei dem Großgrundbesitze. (Abg. Svctcc: D a s  ist nicht 
w a h r!)  D enn nach dem Gemeindegesetze sollen Jene, welche 
die einzelnen Gemcindcanstaltcn besonders benutzen, auch zu 
deren E rha ltung vorzüglich concurriren.

F ü r  die Hubenbesitzer treten sohin ziemlich gleichartige 
Concurrenzen e in ; der geschlossene, oft abseits gelegene G roß
grundbesitz aber hat derlei Concurrenzen nicht zu tragen.

Es ist demnach auch in  dem Concurrenzmaßftabe ein 
anderes V e rhä ltn iß , wie bei dem Hubenbesitze, daher auch 
eine eigene Vertretung dieser gesonderten Interessen be
stehen soll.

D e r H e rr Vorredner hat gemeint, ich habe damit 
eigentlich nu r den landtäflichen Besitz vertreten.

A n  dem W orte „land tä flich" liegt m ir  nichts (H e ite r
keit im  Centrum ), allein cs liegt an dein, daß jene G roß
grundbesitzer, welche bisher landtäslich waren und die wirklich 
ganz eigene Interessen haben, auch eine eigene Vertretung 
haben sollen.

D e r H e rr Vorredner D r .  Costa hat sich darauf be
rufen, daß auch in  G örz, Is tr ie n  und D a lm atien  auf die 
Landtafel keine Rücksicht genommen wurde, und daß man 
dort n u r den Höchstbestcucrten, den bedeutendsten Besitz, als 
Großgrundbesitz angenommen habe.

D a s  glaube ich gern, man konnte in  Is tr ie n  und D a l
matien auf den landtäfllichen Besitz aus dem Grunde kein 
Gewicht legen, weil dort kein landtäflichcr Besitz bestand; 
auch in  Görz ist erst in  der letzten Ze it eine sogenannte 
Landtafcl errichtet w orden; dort konnte man sich daher ganz 
natürlich auf den landtäflichen Besitz nicht beziehen.

Ich  bin demnach der Anschauung, daß w ir  die R a ti-  
fic irung  dieses Gesetzes auch nicht zu gewärtigen haben, und 
zwar so lange nicht, als die Interessen des Großgrund
besitzes m it denen der Gemeinden nicht mehr zusammenfallen, 
denn so lange die Patronatslasten noch fortbestehen und so 
lange die Sevitutenregulirungen noch im  Zuge sind, können 
w ir  nicht sagen, die Großgrundbesitzer haben m it den übrigen 
Hnbcnbesitzcrn der Gemeinden gleiche Interessen, sie gehören 
daher in  die gleichen Interessengruppen.

Präsident:

Wünscht noch Jemand in  der Generaldebatte das W ort ?

Abg. Deschmann:
Es konnte dem Ausschuß der V o rw u rf gemacht werden, 

daß er das Wahlrecht des Großgrundbesitzes eher eingeschränkt, 
als ausgedehnt h a t , indem nach meiner individuellen A n 
schauung, fa lls  das Gesetz sanction irt würde, schwerlich eine 
bedeutend größere Z ah l von Großgrundbesitzern wahlberech
t ig t wäre.

Es stand jedoch dem Ausschüsse bei der Beschlußfassung 
dieses Gesetzes der Gesichtspunkt fest, daß er an der Laudes
ordnung selbst nicht rü tte ln  wo lle , daher dem Ausschüsse 
die Bestimmung des § 3 der Landcsorduung maßgebend 
war, wo cs he iß t, daß der Landtag aus zehn Abgeordneten 
des großen Grundbesitzes bestehe. D e r Ausschuß wollte daher 
den Charakter des großen Grundbesitzes gewahrt wissen.

D ie  Laudtäflichkcit erschien ihm  nicht als M erkm a l 
desselben, sondern nu r ein großer zusammenhängender 

I Complex. Diesem Großgrundbesitze glaubte der Ausschuß eben 
1 dadurch gerecht zu werden, daß das zweite A linea des § 11 

gestrichen werde, denn fa lls  dasselbe stehen bliebe, wäre 
außer dem wirklichen Großgrundbesitze auch der cum ulirte 
kleine Grundbesitz m it dem P riv ile g iu m  des abgesonderten 
Wahlrechtes ausgerüstet. D a s  w ar der G ru n d , warum  

1 der Ausschuß die Restring irung in  diesem Paragraphe an
tragen zu sollen glaubte.

Präsident:
Wünscht noch Jemand in  der Generaldebatte das W o rt ? 

(Rach einer Pause:) Wenn nicht, so hat der H e rr Bericht
erstatter das letzte W ort.

Berichterstatter D r. Costa:
Ic h  habe bereits früher die Positionen des Ausschusses 

vertheidigt und habe lediglich der Bemerkung des H errn 
Abg. K rom cr gegenüber, daß der Landtag die Allerhöchste 
S anction  des Gesetzes nicht erwarten könne, nochmals in  
E rinnerung zu b ringen , daß die nämlichen Anträge vom 
G örzcr Landtage beschlossen und auch von S r .  M ajestät 
dem Kaiser sanctionirt worden sind, wo nicht blos die 
Landtäflichkcit gestrichen, sondern sogar die S teuer auf 50  fl. 
herabgemindert und zwei Wahlkörper gebildet worden sind, 
nämlich fü r den slovenischen und italienischen T he il der 
Bevölkerung; und dennoch haben S e. M ajestät der Kaiser 
dieses vie l weiter gehende Gesetz sanctionirt.

Präsident:
D ie  Generaldebatte ist geschlossen, w ir  schreiten zur 

Spccialdebatte. (L ie s t:)
„Gesetz

wirksam fü r  das Hcrzogthum K ra m , wodurch die §§ 10 
und 11 der Laudtagswahlordnung abgeändert werden.

D ie  §§ 10 und 11 der Landtagswahlordnung vom 
26. Februar 1861 haben in  ihrer gegenwärtigen Fassung 
außer Wirksamkeit zu treten und künftig zu la u te n :

§ 10. D ie  Abgeordneten der Wählerclasse des großen 
Grundbesitzes sind durch directc W ah l der großjährigen, dem 
österreichischen Staatsvcrbnnde angehörigen Besitzer jener 
G ü te r, deren Jahresschuldigkcit an landcsfürstlichen Real- 
steucrn (m it Ausnahme des Kriegszuschlages) von Einem 

; Grundbuchs- oder Landtafclobjecte wenigstens Einhundert 
G ulden beträgt, zu wählen."

Wünscht Jemand zu § 10 das W o r t?

Abg. D r. Toman:
A u f Grundlage meiner früheren Bemerkung werde 

ich m ir  erlauben, ein Amendement zu § 10 und zu § 11 
I einzubringen. Ic h  könnte die Abänderung am leichtesten



dadurch bezeichnen, daß ich in der Landesordnung fü r  K ra in  
in  den g§ 10 und 11 das W o rt „landtäflich" ausgestrichcn 
haben w i l l ;  nachdem w ir  aber hier die Vorlage des Aus- 
schnsses haben, so werde ich meine früher geltend gemachte 
Bemerkung in  die Vorlage selbst hinein amendiren, und 
zwar in  der A r t , daß ich beantrage, daß im  § 10 die 
W orte „von Einem Grundbuchs- oder Landtafclobjcctc" 
ausgelassen werden; dann würde g 10 lau ten :

„D ie  Abgeordneten der Wahlerclasse des großen 
Grundbesitzes sind durch directc W ahl der großjährigen, 
dem österreichischen Staatsverbandc ungehörigen Besitzer 
jener G ü te r , deren Jahrcsschnldigkcit an landessürstlichen 
Realstcnern (m it Ausnahme des Kriegszuschlages) wenig
stens Einhundert Gulden beträgt, zu wählen."

Dadurch entfä llt jene Beschränkung, wegen welcher 
vorher von mehreren Herren Rednern ein Anstand in  der 
Richtung erhoben w urde , daß w ir  das Wahlrecht nicht ans 
den Rnsticalbcsitz ausgedehnt hätten, sondern daß es beim 
A lten verbleiben würde, trotzdem, daß das W o rt „land- 
täflich" gestrichen wurde, weil cs in unserem Lande wenig 
oder gar keinen Rustiealbcsitzer g ib t, welcher von einem 
solchen Grnndbnchsobjectc die Steucrschuldigkeit entrichtet.

Ic h  theile diese Bcsorgniß nicht, aber ich komme der 
liberalen Anschannng mehrerer Herren Vorredner gerne ; 
entgegen.

Präsident:
Ic h  bitte, haben der Herr Abg. M u llc y  einen Antrag 

gestellt?

Abg. M n lle y :
Ich  stelle keinen A n tra g , aber einen Zusatzantrag, 

nämlich, daß der Beisatz gemacht werden würde: „ I n
e i n e m  Steuerbezirke."

D ie  persönliche Ins in ua tion , daß man bei dem G rund- 
buche und bei der Landtafcl keine Aufklärung bekomme, die 
weise ich zurück. A lle in  ich frage, warum hat man diese 
Position hineingestellt, die so offenbar dem Grundsätze ent
gegen w a r , den man eben beobachtet wissen wo l l te , den 
Grundsatz nämlich, daß man den Rnsticalgrnndbesitzer m it 
dem landtäflichen a l p a ri gestellt h a t ? Durch diese präci- 
sirtc Position, daß nu r ein Grundbuchs-Object maßgebend 
sei, hat man gerade das Gegentheil eingeführt und den 
Rusticalgroßbesitz indirectc fast ganz ausgeschieden, weil von 
Einem Grundbuchs-Objecte die Grundsteuer von 100 sl. 
Hierlands in den aller seltensten Fällen gezahlt w ird.

Ic h  werde daher nu r den Zusatzantrag stellen: „ I n  
e i n e m  Steuerbczirke,"  sonst accommodire ich mich dem 
Antrage des H errn D r .  Toman zur Weglassung des B e i
satzes „von Einem Landtafc l- oder Grundbuchs - Objecte."

Präsident:
Präsident:

D er H e rr D r .  Toman hat einen neuen Antrag gestellt, 
welcher wörtlich wie der Ausschnßantrag lau te t, nu r m it 
Weglassung des Beisatzes „von Einem Grundbuchs- oder 
Landtafclobjcctc." Ic h  bitte jene H e rre n , welche diesen 
Antrag unterstützen wollen, sich gefälligst zu erheben. (E in ige 
M itg lieder erheben sich.) E r ist hinreichend unterstützt. 
Wünscht noch Jemand das W o r t ?

Abg. M ulley :
Ic h  erlaube m ir  ans diesen Antrag nu r die Frage zu 

stellen, in  welcher A r t  denn diese Stcnerquote determinirt 
werden sollte?

W ir  wissen, daß Steuern von Besitzern, von Contri- 
buentcn in einem Bezirke, in einer Gemeinde, in  einem 
Lande gezahlt werden.

Ic h  finde den Antrag etwas unbestimmt, sobald er 
nur auf die Stenerquotc von 100 f l.  lauten sollte.

Ich  möchte fragen, weil die Besitzer doch in  verschie
denen Bezirken, in verschiedenen Gemeinden, selbst im  
ganzen Lande herum Stenern zu entrichten haben, in  wel
chem O rte  soll also jetzt die Gruppe gefunden werden, daß 
ein solcher Eigenthümer in  die Listen der Großgrundbesitzer 
eingetragen werde?

Ich  glaube daher, dieser Antrag ist zu ausgedehnt 
und ich würde ihn dahin präcisirt wünschen, daß m ir jene 
Steuer die maßgebende sein soll, die in e i n e m  Stcncr- 
bezirke bezahlt w ird , denn ich kann nicht voraussetzen, daß 
ein Eigenthümer, welcher in drei oder vier Bezirken Stenern 
entrichtet, in e i n e  Wählerliste zusammengezogen werden soll, 
denn ich frage, wo? D o r t vielleicht, wo er am meisten zahlt?

M a n  w ird  vielleicht sagen, dor t ,  wo er dom ic ilirt. 
Auch da n ich t, meine H e rren ! Es gibt Grundbesitzer, 
welche in verschiedenen Landestheilen Güter haben, welche 
bald da, bald dort wohnen.

Ic h  würde daher glauben, daß, nachdem Niemand mehr 
als in  c i n c m O rte  wahlberechtigt sein kann, so entfä llt cs, 
daß er in  mehreren Steuerbezirken zusammengezogen wer
den soll.

Ich  b itte , den Antrag doch niederzuschreiben. Es ist 
der Antrag M n lle y 's  ein Znsatzantrag und schließt sich 
dem Antrage Tom an an, w ill aber nach den W o rte n : „ M i t  

; Ausnahme des Kriegsznschlagcs" die W orte haben: „ I n
e i n e m  Steuerbczirke."

I s t  meine Auffassung die richtige? (Abg. M u lle y :  Ja .) 
Ich  werde nun die Nnterstütznngsfrage stellen, und bitte 
jene Herren, welche diesen Zusatzantrag unterstützen wollen, 
sich zu erheben. (E inige M itg lieder erheben sich.) E r  ist 
hinreichend unterstützt.

Wünscht noch Jemand das W o r t ?

Abg. T r . Tom an:
Ic h  w il l  zu § 10 blos die Auslassung der Bcschrän-

cntsprechcndc Steucrschuldigkeit zahlt, zur W ahl berechtigen 
solle, daß diese Frage zum § 11 so gehört, wie sie auch 
in  der gegenwärtigen Landcsordnnng abgehandelt w ird, 
denn der § 11 bestimmt in  der zweiten A lin e a , daß rück
sichtlich mehrerer landschaftlichen G ü te r, welche in einer 
Person vereinigt sind, solche Personen ebenfalls das W ah l
recht im  Großgrundbesitze haben.

Ich  würde lieber diese Frage in  diesem Alinea erör
tern, und habe auch zum § 11 meinen Antrag vorbereitet, 
den ich auch vorlesen möchte.

Präsident:
Ich  glaube, dieser Antrag gehört nicht hieher.

Abg. T r . Tom an:
Es gehört zu meiner M o tiv irung . M e in  A ntrag la u te t: 

„D e r  Besitz zweier oder mehrerer Grundbesitze, deren 
Jahrcsschuldigkeit an landessürstlichen Realstcnern (m it 
Ausnahme des Kriegsznschlagcs) zusammengenommen we
nigstens Einhundert Gulden beträgt, berechtigt ebenfalls 
zur W ah l."

Ic h  habe mich analog und ganz correct an die Landes- 
ordnung gehalten und blos den B e g r iff der Landtäflichkcit 
ausgestrichcn, und m it Recht, meine H e rre n ! denn das Gesetz



hat auch rücksichtlich solcher mehrerer landtäflichen G üter, von 
welchen allen Jemand diese Steuerschuldigkeit entrichtet, ; 
keine Beschränkung auch auf einen Bezirk, auf einen T he il 
des Landes, sondern nur rücksichtlich des ganzen Landes.

Wenn der H e rr M u lle h  wirklich so libera l sein w ill,  
warum  w ill er die Beschränkung auf e i  n  e n Stcuerbezirk ? 
W o ist ein G rund d a fü r? E r  ist blos consequent geblieben, 
m it dem zu widersprechen, was ich vorgetragen ('16g. 
M u l le y : Ic h  b itte !), darum  glaube ich, daß das hohe Haus 
consequent dem liberalen Grundsätze, welcher auch in  der 
Landesordnung is t, mein Amendement annehme und das 
Amendement des Abg. M u lle y  ablehne, zu § 11 aber, den 
ich in  Betracht ziehen w ill, mein Amendement, welches ich 
stellen werde, und welches libera l ist, ebenfalls annehme. 
Ic h  muß übrigens gestehen, daß ich mich schon lieber dem 
Antrage M u lle y 's accomodiren möchte, als dem Antrage 
des Ausschusses, daß ich aber doch meinen A ntrag fü r  weit . 
vorzüglicher und libera ler halte.

Präsident:
D e r H e rr Abg. Deschmann hat das W ort.

Abg. Deschmann:

Ic h  glaube, daß das Amendement M n lle h 's  einen sehr 
räthsclhaftcu Umfang des Wahlrechtes des Großgrundbesitzes 
in  Aussicht s te llt; denn waö sind die Steuerbezirke, in  wel
chem Umfange denkt sich H e rr M u lle h  dieselben? I n  der 
Abgrenzung der jetzigen politischen Bezirke? S o llte  jedoch 
die Stcnereinhcbung den Gemeinden überlassen werden, so 
würden die Steuerbezirke m it den Gemeindebezirken zusam
menfallen. ES ist aber auch möglich, daß noch ausgedehn
tere Steuerbezirke geschaffen werden. W ir  können demnach 
die Tragweite des Mullcy'schcn Antrages derzeit nicht be
urtheilen. Ic h  könnte mich fü r  denselben unmöglich erklä
ren, da ich m ir  über die Größe der Steuerbczirke vorläufig 
keine bestimmte Vorstellung machen kann.

Abg. Freiherr v. Schloisznigg:

Ic h  erlaube m ir  vorauszuschicken, daß ich die mög
lichste Ausdehnung des Wahlrechtes überhaupt fü r  einen 
Grundsatz halte, den man anstreben sollte, und ich würde 
mich einem jeden Antrage zur Ausdehnung des Wahlrechtes, 
der überhaupt zulässig erscheint, unbedingt anschließen.

E tw as anderes ist es aber m it der E in theiluug der 
Wahlberechtigten in  Kategorien, die haben doch ihre be- : 
stimmten Grenzen.

D ie  W ahlordnung sag t: „D e r  Großgrundbesitz soll 
seine besondere Vertretung haben." W as nun der G roß 
grundbesitz is t ,  darüber können w ir  nicht im  Zweife l sein, 
cs ist am Ende der Besitz eines großen zusammengehörigen 
Grundes, es kann nicht darunter der Besitz von vielen P a r- 
cellcn gemeint sein, welche in  verschiedenen Theilen des Lan
des zerstreut sind und in gar keiner Rücksicht zusammen 
gehören.

W ir  finden bei landtäflichen Körpern zwar auch, daß 
der Besitz manchmal entlegen is t, allein der Hauptkörper 
ist immer beisammen und bildet das Hauptobject.

N u n  meinen die Herren, daß es eine Beeinträchtigung 
des anderen Besitzes sei, welcher dieses M erkm al der Z u 
sammengehörigkeit nicht hat, wenn er bei einer derlei S tcuer- 
vorschreibung nicht in dieser Kategorie seine Vertretung 
findet.

Ic h  bitte dabei darauf Bedacht zu nehmen, daß die 
Herren von dem C rite rium  des Großgrundbesitzes abgehen 
und auf das C rite rium  der Besteuerung übergehen.

W ürde heute der vortraghnltcudc Ausschuß den Antrag 
gestellt haben, daß alle Höchstbesteucrten ihre besondere V e r
tretung finden sollten, also daß jeder, der 100 Gulden zahlt, 
in  einen Wahlkörper vereiniget werden sollte, so würde ich 
mich einem solchen Antrage ohne weiteres anschließen, beim 
da würde die höchstbestcuerte In d u s tr ie  hinzukommen; allein 
das C rite rium  der S teuern blos auf den zerstreuten G rund
besitz anzuwenden, dam it konnte ich mich nicht vereinen.

Ic h  werde daher fü r  den Ausschußantrag, wie er ist, 
stimmen.

Abg. M ulicy:
Ic h  werde nu r in  der Richtung eine Frage stellen, wie 

beim die W ählerlisten dann zusammengestellt werden sollen? 
W o sind die Behelfe, wenn in allen Enden und Ecken eines 
Landes, oder gar über die Grenze desselben bcdcutcudc O b 
jecte liegen? W er soll derjenige sein, der die Angaben zu 
machen hat, wie vie l S teuern mau zahlt? -sollen bie © teuer= 
büchclu oder die Angaben maßgebend sein? O der soll man 
bei den verschiedenen Vorschreibungsbchörden, wo das Cata
strale geübt w ird , die Anfrage stellen? W ie das unzuver
lässig ist, w ird  am besten aus der P rax is  ersehen.

Präsideitt:
Wenn Niemand mehr das W o rt v e rla n g t, hat der 

H e rr Berichterstatter das letzte W ort.

Abg. Dr. 2mimst:
Ic h  habe zwar schon zweimal gesprochen . . . (R u fe : 

Schluß der Debatte!)

Berichterstatter Tr. Costa:
Ic h  habe nichts zu bemerken.

Präsident:
Es ist Schluß der Debatte beantragt worden. D em 

gemäß schreiten w ir  zur Abstimmung.

Abg. Gras Anton Auersperg:
Ic h  habe die Ehre, im  Namen und Aufträge der hier 

anwesenden Vertreter des Großgrundbesitzes eine Erklärung 
abzugeben.

Ic h  schicke voraus, daß, was meine Ansicht über diesen 
Gegenstand betrifft, dieselbe dem Ausschüsse bekannt ist, und 
daß demselben erinnerlich sein w ird , was ich auch vor dem 
hohen Hause wiederhole, daß ich an dem Zustandekommen 
des Ausschußantrages keinen Antheil genommen habe.

W ürde ich nun mich an der Abstimmung bethciligen, 
könnte ich nicht anders als fü r den Ausschußantrag stimmen.

A lle in , wie gesagt, im  Namen der hier anwesenden 
Vertreter des Großgrundbesitzes, welche sich ihres objectiven 
Standpunktes in  dieser Frage, gleichzeitig aber auch ihrer 
Pflickit gegen das Land und ihre W ähler wohl bewußt sind, 
und welche in  p ro p ria  causa ein V o tum  nicht abzugeben 
gesonnen sind, habe ich zu erklären, daß w ir  uns der A b
stimmung enthalten.

I m  Aufträge meiner Committentcn soll ich auch noch 
betonen —  cs w ar vielleicht nicht möglich —  daß cs nicht 
geschehen is t, daß die Wünsche und Anschauungen dieses 
W ahlkörpers so eingeholt worden sind, wie dies denn doch 
bei den ländlichen und städtischen Wahlbezirken der F a ll ge
wesen ist.

Präsident:
Ic h  bitte das hohe H a u s , von dieser Erklärung bei 

der Abstimmung gefälligst Kenntniß zu nehmen.
Um  nun die Abstimmung ganz richtig zu pflegen, 

werde ich namentlich abstimmen lassen, sonst kann ich nichts 
thun. (R u fe : Ueber was denn?)



Abg. D r. Costa:
Es wäre vielleicht zweckmäßig, früher über die beiden 

Amendements ohne namentliche Abstimmung abstimmen zu 
lassen.

Präsident:
Es ist ein Antrag und ein S u b a n tra g , nämlich der 

Antrag des Ausschusses amendirt durch den Antrag Toman. 
Z n  diesem hat nun Abg. M u lle y  noch einen Znsatzantrag 
gestellt. Ic h  werde also zuerst über den Antrag Toman, 
und wenn dieser angenommen w ird , über den Zusatzantrag 
M u lle y  abstimmen lassen.

I s t  etwas gegen die Fragenreihe einzuwenden? (Nach 
einer Pause:) W enn nicht, so bitte ich jene Herren, welche 
m it dem Abänderungsantrag des H errn Abg. D r .  Toman 
einverstanden sind m it „ J a , "  welche dagegen sind aber 
m it „ N e in "  zu antworten.

D e r Großgrundbesitz enthält sich der Abstimmung. 
B a ro n  A p fa ltre rn : Abwesend.
G ra f Auersperg: Ic h  enthalte mich der Abstimmung. 
D r .  B lc iw e is : Ja .
B ro lic h : Nein.
D r .  Costa: J a .
Derbitsch: J a .
Deschmann: Nein.
Debevec: Abwesend.
G u ttm a n : Abwesend.
R itte r  v. G utm anstha l: Ic h  enthalte mich der Abstimmung. 
H o ra k : J a .
J o m b a r t: Ic h  enthalte mich der Abstimmung.
Kapelle: Abwesend.
Klem enčič: J a .
K o re n : J a .
K o s le r: Ic h  werde als Vertreter der S tädte und M ärkte 

stimmen: Nein.
K rom e r: Nein.
Locker: J a .
M u l lc y : J a .
O bres«: J a .
D r .  Recher: Abwesend.
R o sm arin : J a .
Josef Rndcsch und Franz Rndesch: Enthalten sich der 

Abstimmung.
Zagorec: J a .
B a ro n  Schlo ißn igg: Nein.
D r .  S ked l: J a .
D r .  S n p p a n : Abwesend.
S ve tcc : J a .
D r .  T om an : J a .
Dechant T om an : J a .
v. W urzbach: Ic h  enthalte mich der Abstimmung.
B a ro n  Z o is  enthält sich der Abstimmung. (R u fe : I s t  

ohnehin nicht anwesend. (Heiterkeit.)

Präsident:
Ic h  bitte m it das Resultat der Abstim m ung, H err 

Abg. Kromer.

Abg. Kromer:
V on 20  abgegebenen S tim m en haben 15 m it „ J a "  

und 5 m it  „ N e in "  gestimmt.

Präsident:
D e r A ntrag des Abg. D r .  Tom an ist also angenommen. 
Jetzt kommt der Znsatzantrag des Abg. M u lle y  zur 

Abstimmung.

Abg. M ttlley:
Ich  ziehe denselben zurück.

Präsident:
M ith in  ist § 10 des Gesetzes angenommen, welcher 

nun wörtlich wie der Ansschußantrag lautet, nu r m it Weg
lassung der W orte : „ v o n  e i n e m  G r u n d b u c h s -  o d e r  
L a n d t a f e l v b j e c t  e."

W ir  kommen nun zu § 11. D e r H e rr D r .  Tom an 
hat das W ort.

Abg. D r. Tom an:
Ic h  habe schon früher erwähnt, daß ich zu diesem 

Paragraphc ein Amendement zu stellen beabsichtige, in  wel
chem ich meine Anschauung niedergelegt habe. Ic h  stelle 

: also zu § 11 das Amendement, daß zu diesem Paragraphc 
ein zweites Alinea komme, conform m it der bestehenden 
Landcsordnung, nur m it Auslassung der Landtästichkcit.

M e in  Amendement würde daher so lauten ( lie s t): 
„D e r  Besitz zweier oder mehrerer Grundbesitze, deren 

Jahresschuldigkeit an laudesfürstlichen Rcalstcuern (m it 
Ausnahme des Kriegsznschlages) zusammengenommen 
wenigstens einhundert Gulden beträgt, berechtiget ebenfalls 
zur W ah l."

Präsident:
Ic h  bitte, m ir  diesen Antrag schriftlich zu übergeben. 

Ic h  stelle die Unterstützungsfrage, und bitte jene Herren, 
welche denselben unterstützen wollen, sich zu erheben. (E in ige 
M itg lieder erheben sich.) E r ist hinreichend unterstützt.

Wünscht Jemand zu § 11 das W o r t? Wünschen der 
H e rr Berichterstatter?

Berichterstatter D r. Costa:
J a  wohl, und zwar lediglich, weil ich dem m ir  p riva t 

gemachten V orw ürfe , daß ich als Berichterstatter den § 10 
nicht vertheidigt habe, öffentlich begegnen w ill.

Ic h  habe hiezu keinen Anlaß gehabt, nach der Verthei
digung, welche der Ausschußantrag aus dem M unde meines 
unmittelbaren H e rrn  Vorredners B a ro n  Schloißnigg ge
funden hat. Ic h  habe übrigens zu bemerken, daß durch A b
stimmung im  Ausschüsse ich so wenig gebunden sein kann, 
als die Großgrundbesitzer, welche erklärt haben, sich der A b
stimmung zu enthalten.

D e r Antrag, wie er heute angenommen wurde, war 
mein ursprünglicher A n tra g , ich habe fü r  denselben ge
stim m t, und auch der O bm ann des Ausschusses hat m it 
uns gestimmt. E r hat heute m it dem Rechte, welches er 
hat, von seiner S tim m e freien Gebrauch zu machen, erklärt, 
daß er nicht m itstim m t, g litte r v. Gutm ansthal hat sich 
ebenfalls der Abstimmung enthalten, und ich habe fü r  den 
A ntrag Tomaus gestimmt; ich glaubte daher meiner P flicht 
als Berichterstatter durchaus nicht untreu geworden zu sein.

W as den Zusatzantrag Tomans zn Z 11 betrifft, so 
ist derselbe allerdings eine Konsequenz der jetzigen S ty lis i-  
rung des bereits gefaßten Beschlusses über § 10. Ander
seits halte ich ihn nicht fü r  absolut nothwendig. Nachdem 
jedoch die entschiedene M a jo r itä t des Hauses lediglich das 
Gesetz dahin gehend w ill, daß das W o rt „ l a n d t ä s t i c h "  
wegbleibe, so könnte der Antrag D r .  Tom ans allerdings 
angenommen werden.

Uebrigcns wäre es ganz consequent, daß der A ntrag 
Tomans angenommen würde. I m  Namen des Ausschusses 
darüber zu reden, habe ich keine Veranlassung.

Präsident:
D ie  Debatte über § 11 ist geschlossen. Es liegt nu r 

der Antrag Tom an vor. Derselbe la u te t: (Liest denselben.)



Ic h  bitte jene H erren, welche denselben annehmen wollen, 
sich gefälligst zu erheben. (M ehrere M itg lieder erheben sich.)

Abg. Kromer:
W ir  sind, m it Ausnahme des Großgrundbesitzes, 20 

Anwesende.
Präsident (nach der Z ä h lu n g ):

D e r A ntrag ist daher angenommen. Ic h  werde gleich 
über das ganze Gesetz in  d ritte r Lesung abstimmen lassen.

Abg. Dr. Costa:
Ich  bitte, über § 11 ist noch nicht abgestimmt w or- ; 

den, es sind nu r die Amendements des D r .  Tom an ange
nommen worden. D e r erste Absatz dieses Paragraphen wurde 
noch nicht vorgelesen.

Präsident:
Ich bitte, ich habe das übersehen, ich bringe also die

sen Absatz zur Abstimmung, derselbe lautet ( l ie s t ) :
„§  11. Unter mehreren Mitbesitzern eines zur W ahl 

berechtigenden Grundbesitzes kann nu r Derjenige aus ihnen 
wählen, welchen sie hiezu ermächtigen."

Ic h  bitte jene H e rren , welche m it  demselben einver
standen sind, sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt sich.) D e r 
A ntrag ist angenommen.

Ic h  werde nun gleich in  d ritte r Lesung über das ganze 
Gesetz abstimmen lassen, wodurch sich auch die Annahme 
deS Kopfes desselben von selbst versteht, und bitte jene 
H e rre n , welche das Gesetz im  Ganzen annehmen wollen, 
sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt sich.) D a s  Gesetz ist im  
Ganzen angenommen. —  W ir  kommen nun zum dritten 
Gesetze. Ic h  b itte , H e rr Berichterstatter.

Berichterstatter Tr. Costa ( lie s t) :

„ N r .  3 . G e s e t z
wirksam fü r  das Herzogthum K ram , wodurch der § 12 der

LandtagSwahlordnnng abgeändert w ird.
D e r § 12 der Landtagswahlordnung vom 26. Februar 

1861 hat in seiner gegenwärtigen Fassung außer W irksam
keit zu treten und künftig zu la u te n :

§ 12. F ü r  jene zur W ah l berechtigenden G üter, in  
deren Besitz eine G em einde-Corporation oder Gesellschaft 
sich befindet, ist daS Wahlrecht durch jene Person auszuüben, 
welche nach den bestehenden gesetzlichen oder gesellschaftlichen 
Normen berufen ist, die Gemeinde, Corporation oder Gesell
schaft nach außen zu vertreten."

(B e i der hierauf erfolgten Abstimmung w ird  das Ge
setz N r .  3 in  2. und 3. Lesung ohne Debatte angenommen.)

Berichterstatter Tr. Costa ( l ie s t ) :

„ N r .  4 . Ge s e t z
wirksam fü r das Hcrzothnm K ra in , wodurch die §§ 13 und 

15 der LandtagSwahlordnnng geändert werden.
D ie  §§ 13 und 15 der Landtagswahlordnung vom 

26. Februar 1861 haben in  ih rer gegenwärtigen Fassung 
außer Wirksamkeit zu treten und künftig zu lauten:

§ 13. D ie  Abgeordneten der im  § 3 ausgeführten 
Städte und M ärkte  sind durch directe W ah l aller jener, nach 
dem besonderen Gcmcindestatutc oder dein Gemeindegesetze vom 
17. Februar 1866 zur W ah l der Gemeindevertretung der 
Einen Wahlbezirk bildenden S tädte und M ärkte berechtig
ten und nach § 18 der LandtagSwahlordnnng nicht ausge
schlossenen Gemcindegliedcr zu w äh len, welche wenigstens 
5  fl. an dircctcn Steuern entrichten. Diesen sind die Ehren

bürger oder Ehrenmitglieder und jene Gemcindemitglieder 
anzureihen, welche nach der Gemcindewablordnnng dcö Lan
des § 1 Punkt 2  ohne Rücksicht auf Steuerzahlung wahl
berechtigt sind.

§ 15. D ie  W ahlm änner jeder Gemeinde sind durch jene 
nach dem Genicindegcsetze vom 17. Februar 1866 zur W ah l 
der Gemeindevertretung berechtigten und nach § 18 der 
Landtagswahlordnung vom Wahlrechte nicht ausgeschlossenen 
Gcmcindcglicdcr zu wählen, welche
a. in  Gemeinden m it drei W ahlkörpern den ersten und 

zweiten Wahlkörper bilden, oder —  fa lls  sie dem dritten 
Wahlkörper angehören, —  wenigstens fün f Gulden an 
dircctcn Stenern entrichten;

b. welche in  Gemeinden m it weniger als drei W ahlkörpern 
die ersten zwei D ritthe ile  aller nach der Höhe ihrer Jahres
schuldigkeit an dircctcn Steuern gereihten Gemeindcwählcr 
ausmachen, oder zwar in 's  letzte D r i t te l fa llen , aber 
wenigstens fü n f Gulden an dircctcr S teuer entrichten. 
Diesen sind die Ehrenbürger oder Ehrenmitglieder und 
jene Gemeindeinitglicdcr anzureihen, welche nach der 
Gcmcindcwahlordnung des Landes § 1 Punkt 2  ohne 
Rücksicht auf Steuerzahlung wahlbcrcchtigct sind."

(B e i der hierauf erfolgten Abstimmung w ird  das Ge
setz N r. 4  in  2. und 3. Lesung ohne Debatte angenommen.)

Berichterstatter Tr. Costa ( l ie s t) :

„Nr. 5, Gesetz
wirksam fü r  das Herzogthum K ra in , wodurch der § 18 der 

Landtagswahlordnung abgeändert w ird .

D e r § 18 der Landtagswahlordnnng vom 26. Fe
bruar 1861 hat in  seiner gegenwärtigen Fassung außer W irk 
samkeit zu treten und künftig zu lauten.

§. 18. B on  dem Wahlrechte und der W ählbarkeit zum 
Landtage sind ausgeschlossen:

Personen, welche eines Verbrechens oder eines aus Ge
winnsucht oder gegen die öffentliche S ittlichke it began
genen Vergehens, oder einer aus Gewinnsucht begange
nen oder in  den §§ 501, 504, 511, 512, 515  und 
516 S t .  G . B .  enthaltenen llcbcrtretung schuldig er
kannt worden sind;

b. Personen, welche wegen eines Verbrechens in  Untersu
chung gezogen worden sind, so lange diese Untersuchung 
dauert, und

c. Personen, über deren Vermögen der Concurs eröffnet 
oder das Ausgleichsverfahren eingeleitet wurde, inso- 
langc die Concurs- oder AnSglcichsverhandlung dauert, 
und nach deren Beendigung, wenn sic hieran nicht fü r  
schuldlos erklärt worden sind."

(B e i der hierauf erfolgten Abstimmung wurde das 
Gesetz in  der 2. und 3. Lesung ohne Debatte angenommen.)

Berichterstatter Dr. Costa (liest):
„Nr. 6. Ge setz

wirksam fü r  das Herzogthum K ra in , wodurch der § 54  der 
Landtagswahlordnung abgeändert w ird .

D e r § 54  der Landtagswahlordnung vom 26. Fe
b ruar 1861 hat in seiner gegenwärtigen Fassung außer W irk 
samkeit zu treten und künftig zu lauten.

§ 54 . Während der D auer der 1. und 2. Landtags- 
Periode können Anträge auf Aenderung der Bestimmung dieser 
W ahlordnung durch absolute Stimmenmehrheit des nach 
§ 38 der LandcSorduung überhaupt beschlußfähigen Land
tages beschlossen werden. Nach Ablauf der 1. und 2. Landtags- 
Periode ist zu einem Beschlusse des Landtags über bean-



kragte Aenderungen der Wahlordnung die Gegenwart von 
mindestens drei Viertheilen aller M itglieder und die Zustim
mung von mindestens zwei Drittheilen der Anwesenden er
forderlich.

(B e i der hierauf erfolgten Abstimmung w ird  das Ge
setz in  2. und 3. Lesung ohne Debatte angenommen.)

Berichterstatter D r. Costa:
H ie m it ist der erste der beiden Punkte, welche der 

Ausschuß in  seinem Antrage gestellt ha t, erledigt. Es 
kommt nun der zweite Punkt des Ausfchußantrages nämlich 
( l ie s t) :

„Gesetz
wirksam fü r  das Herzogthum K ra in , wodurch die §§ 13 

und 15 der Landtagswahlordnung abgeändert werden.
D ie  §§ 13 und 15 der Landtagswahlordnung vom 

26 . Februar 1861 haben in  ihrer gegenwärtigen Fassung 
außer Wirksamkeit zu treten und künftig zu lauten.

§ 13. D ie  Abgeordneten der im  § 3 aufgeführten 
Städte und M ärkte sind durch directe W ahl aller jener 
nach dem besondern Gemeindestatute oder dem Gemeinde
gesetze vom 17. Februar 1866 zur W ah l der Gemeindever
tretung der einen Wahlbezirk bildenden Städte und M ärkte 
berechtigten und nach § 18 der Landtagswahlordnung vom 
Wahlrechte nicht ausgeschlossenen Gemeindeglicder zu wählen, 
welche
a. in  Gemeinden m it drei Wahlkörpern zum ersten und 

zweiten Wahlkörper gehören und im  dritten Wahlkörper 
wenigstens zehn Gulden an directen Steuern entrichten; 

l). in  Gemeinden m it weniger als drei Wahlkörpcru die 
ersten zwei D ritthe ile  aller nach der Höhe ihrer Jahres
schuldigkeit an directen Steuern gereihten Gemeinde
wähler ausmachen.

Diesen sind die Ehrenbürger oder Ehrenmitglieder und 
jene Gemeindemitgliedcr anzureihen, welche nach der Gemeinde- 
wahlordnung des Landes § 1 Punkt 2 ohne Rücksicht auf 
Steuerzahlung wahlberechtigt sind.

§ 15. D ie  W ahlmänncr jeder Gemeinde sind durch jene 
nach dem Gemcindegcsetze vom 17. Februar 1866 zur W ahl 
der Gemeindevertretung berechtigten und nach § 18 der Land
tagswahlordnung vom Wahlrechte nicht ausgeschlossenen Gc- 
meindeglicdcr zu wählen, welche
a. in  Gemeinden m it drei Wahlkörpcrn den ersten und 

zweiten Wahlkörper b ilden;
b. in  Gemeinden m it weniger als drei Wahlkörpcrn die 

ersten zwei D ritthe ile  aller nach der Höhe ihrer Jahrcs- 
schuldigkeit an directen Steuern gereihten Gemeinde- 
wähler ausmachen.

Diesen sind die Ehrenbürger oder Ehrenmitglieder und 
jene Gemeindemitglicder anzureihen, welche nach der Ge- 
mcindewahlordnnng des Landes § 1 Punkt 2 ohne Rück
sicht auf Steuerzahlung wahlberechtigt sind."

Ic h  erlaube m ir hiebei, H e rr Präsident, insbesonders 
zu bemerken, daß die Beschlußfassung über dieses Gesetz 
n u r eventuell is t, weil der Ausschuß diesen Antrag auch 
n u r eventuell gestellt hat. —  Wenn er nicht als solcher be
handelt würde, so müßte ich ihn im  Namen des Ausschusses 
zurückziehen.

Präsident:

D ie  Abstimmung über dieses Gesetz geschieht also nu r 
eventuell. (B e i der hierauf erfolgten Abstimmung w ird  das 
Gesetz ohne Debatte in  zweiter und d ritte r Lesung ange- 
nominen. —  R u fe : Schluß der S itzung !)

Abg. Dcrbitsch:
Ic h  beantrage den Schluß der S itz u n g , erlaube m ir 

jedoch, noch einen weitern Antrag zu stellen.
Es ist der Schluß der gegenwärtigen Landtags-Session 

dem hohen Hanse bekannt; cs ist auch bekannt, daß noch 
mehrere M ate ria lien  zu erledigen sind, welche in  einer oder 
vielleicht auch in zwei Sitzungen nicht abgethan werden 
können.

M orgen wäre der Schluß der Session oder längstens 
am 31. dieses M onates vorzunehmen.

N un  glaube ich, daß w ir  vielleicht in  drei Sitzungen 
das ganze gegenwärtig bereitete, ich glaube schon abgeschlos
sene M ateria le  im  hohen Hause erledigen könnten, und ich 
wäre der Ansicht, daß w ir  heute eine Abendsitzung halten 
sollten; ebenso morgen eine S itzung und dann Sonntag 
vielleicht die Landtags-Session schließen könnten. (Z u ftim - 
m ungsrnfe.)

W ir  würden dadurch gewiß auch dem Lande eine 
W ohlthat erweisen; denn in  der nächsten Woche kommen 
Feiertage, und zwar in  der Weise, daß in  zwei Tagen 
n u r wenig geschehen könnte. W ir  könnten in  den zwei 
Tagen ohnehin nicht über zwei Sitzungen halten. Halten 
w ir  nun heute Abends und Sonntags eine S itzung, so 
hätten w ir  dem Lande auch 8 -  bis 900 Gulden erspart.

Abg. D r. Toman:

Ic h  b itte , H err Präsident, ich würde nu r dem hohen 
Hause einige Daten vorlegen, woraus cs ersehen w ird , daß 
es kaum möglich sein w ir d , daß alle Geschäfte in  diesen 
zwei Tagen erledigt werden können.

D e r Rechcnschnftsausschnß beschäftigt sich m it der 
Grundsteucrfragc; er hat diese Frage einige Z e it auf sich 
beruhen lassen, weil von dem Landesausschusse und noch 
von einer andern Seite her in  Aussicht gestellt worden ist, 
daß eine M in is te r ia l - Entscheidung in dieser Beziehung 
herablangen werde.

N un ist dies eine weitläufige Frage, und der bezüg
liche Berichterstatter ist nicht im  S tande , das M ate ria le  
zu bewältigen und den Bericht bis zu dieser Z e it zu ver
fassen, geschweige denn ist es m öglich, den Bericht inner
halb der geschüftsorduungsmäßigcn F ris t in  die Hände der 
Herren Abgeordneten zu geben.

Dieses glaubte ich Ih n e n  bekannt geben zu sollen, 
trotzdem daß ich die Ansicht theile, daß Ersparungen mim« 
schcnswcrth sind.

Präsident:

Ich  erlaube m ir  zu bemerken, daß die Sitzungen vom 
Präsidium  angeordnet werden; auf den vom H errn Abg. 
Dcrbitsch ausgesprochenen Wunsch werde ich jedenfalls die 
vollste Rücksicht nehmen, ich und w ir  alle sind cs dem Lande 
schuldig. (B eifa llsru fe). Diesem gemäß erlaube ich m ir  den 
Versuch zu machen, ob w ir  vielleicht doch fertig werden und 
fü r  heute Nachmittag 5 U hr die S itzung anzuberaumen; 
auf die Tagesordnung derselben käme da s , was von der 
heutigen übrig geblieben, und wenn die Herren cs gestatten 
—  da der bezügliche Bericht noch nicht volle 48 S tu n 
den in  den Händen der Herren Abgeordneten ist ■—  auch 
der Antrag des Finanzausschusses auf Aenderung der Regie 
im  hiesigen C ivilsp itale und der Bericht des F inanzaus
schusses über die zur Erhaltung der N e u rin g e r-S tra ß e  zu 
bewilligende Subvention, endlich der Bericht des S traßen- 
comito's über den Gesetzentwurf, betreffend die B ild u n g  der 
Straßenconcurrcnz-Gebiete. Wenn w ir  heutenicht  dam it 
fertig werden, so werden w ir  cs morgen.



Es Wäre dann noch der Bericht des Finanzausschusses 
über die P etition  der Gemcindevorstände von P lan ina, 
Z irkn iz  und V ig au n  um S ubvention fü r  die E rha ltung 
der Zirkniz-Laascr S traße. Gestatten S ic  m ir  dieses fü r 
heute Nachmittags auf die Tagesordnung zu setzen, so wer
den S ic  mich hiedurch sehr erfreuen, da w ir  dann in  der 
T h a t bereits Sonntags schließen können.

Abg. Deschmann:
Ic h  erlaube m ir  die Aufmerksamkeit des hohen Hauses 

ans einen Gegenstand zu lenken, welcher die Ucbcrweisung 
an den Finanzausschuß zur Folge haben w ird , nämlich auf 
den Gegenstand betreffend die S ubvention irung der B ra n iza - 
und Obcrgurker Straße, deren bezügliche Vorlage auch heute 
bereits vertheilt worden ist.

Präsident:
Auch diesen Gegenstand werde ich fü r  heute Nachmittag 

an die Tagesordnung setzen.

Abg. D r. Costa:
Ich  muß bemerken, daß das Bestreben, fertig zu wer

den, sehr löblich ist, wenn Aussicht vorhanden ist, diesen 
Zweck zu erreichen.

Wenn aber hiezu keine Aussicht vorhanden ist, so soll 
man doch um des H im m els W illen  den Ausschüssen die Zeit

gönnen, ihre A rbe it zu vollenden. Es sind jetzt vier A us
schüsse in  Thätigkeit, so beispielsweise jener über den Rechen
schaftsbericht, der setzt über die Grundsteuer-frage Sitzung 
halten soll, dessen Bericht noch nickt einmal lithograph irt, 
noch weniger vertheilt ist. Ic h  halte dafür, daß dies re in 
nu r einen Versuch machen heißt, der unausführbar ist. 
Wenn morgen von 10 bis 3 U h r wieder S itzung ist, so 
hat der Landtag genug gethan.

Präsident:
Ic h  muß nun auf diese Erwägung Rücksicht nehmen, 

und damit die Ausschüsse fertig  werden, die nächste S itzung 
auf morgen 9 U hr anberaumen.

Abg. T r .  Tom an:
Ic h  würde b itten , H e rr P räsident, daß ich, wenn 

möglich, meine Anträge vielleicht morgen begründen sonnte, 
weil cs geschehen könnte, daß am 27. d. gar keine S itzung 
mehr stattfindet.

Präsident:
Ic h  werde auch diese Begründung auf die Tagesord

nung stellen, vorausgesetzt, daß von dem hohen Hause da
gegen keine Einwendung erhoben w ird . —  Ic h  schließe die 
S itzung.

Schluß der Sitzung 2 Uhr 30 Minuten.

Druck Bon Ignaz v. Klemmatzr & Fedor Bamberg in  Laibach. Verlag deß krainische» Landesausschusscs.



Vorfchreibllng
an der

Grund-, Hausclassen-, Hauszins-, Erwerb- und Einkommen-Steuer
im Kranlande strain für das Jahr 1866.
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A

S te u e rb e z irk

S c h u l d i g k e i t  i n  ö s t e r r e i c h i s c h e r

Grundsteuer it. jm. Hausrlasseusteuer u. ;w.

Ordentliche
Steuer Kriegszuschlag Zusammen Ordentliche

Steuer Kricgszuschlag Zusamnett

fv7ft. kr. ft- kr. ft. kr. f l . kr. ft. kr. ft.

1 A d e lsb c rg ................................... 23027 92 4317 73-/2 27345 65% 2380 93 1339 27 3720 20

2 E g g .............................................. 35037 21V. 6569 48 41606 69% 3372 13 1896 82% 5268 95%

3 F e is tr iz ........................................ 16415 61% 3077 92-/2 19493 54 1802 27 1013 77% 2816 4%

4 Gottschec . . . . . . . 21287 94 3991 49 25279 43 3598 93 2024 39% 5623 32%

5 Großlaschitz.................................. 12842 43 2407 95-/2 15250 38% 1505 46% 846 82% 2352 29

6 G u r k f e l d ................................... 30876 68 V, 5789 37% 36666 6 3258 27 1832 77% 5091 4%

7 J d r i a ......................................... 16025 5 3004 69-/2 19029 74% 3107 7 1747 73 4854 80

8 K ra in b u rg ................................... 51256 24 9610 54% 6086078% 5135 20 2888 55 8023 75

9 K ro n a u ......................................... 7292 86 1367 41 8660 27 1231 7 692 47% 1923 54%

10 L a a s .............................................. 18882 92-/2 3540 55 22423 47% 1568 93 882 52% 2451 45%

11 L a c k ............................................... 31681 4 1 V* 5940 26 % 37621 68 4636 80 2608 20 7245 —

12 Laibach ( S t a d t ) ....................... 6661 76 1249 8 7910 84 — — — — — -- -

13 „ (Umgebung) . . . . 63886 36 11978 69% 75865 5% 6154 40 3461 85 9616 25

14 Landstraß . .............................. 24082 4515 39 28597 46% 2072 — 1165 50 2337 50

15 L i t t a i ........................................ 26031 28 4880 86% 30912 14% 3166 80 1781 32% 4948 12%

16 M o t t l i n g ................................... 18747143 V, 3515 14 22262 57% 2070 13 1164 45 3234 58

17 N assen su ß ....................... .....  . 25213 77 4727 58 29941 35 3105 20 1746 67% 4851 87%

18 N eu m ark tl................................... 7155 45-/2 1341 65 8497 10% 1364 53 76755 2132 8

19 Obcrlaibach ............................. 25046 64 4696 24% 29742 88% 2745 87 154455 %
i

4290 42%

20 Planina ................................... 24226 78 4542 52 28769 30 2499 47 1405,95 3905 42

21 Radm annsdorf............................. 32228 82-/2 6042 90 V, 38271 73 4627 47 2602 95% 7230 42%

22 R a ts c h a c h ................................... 10969 61 2056 80 V, 13026 41% 1629 60 916 65 2546 25

23 R e ifn iz ......................................... 13939 38 '/, 261363  % 16553 2 1956 26% 1100 39% 3056 66

24 R udo lfsw crth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47734 55 8950 22 V2 56684 77% 5194 93 2922 14% 8117 7%

25 T eisenberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10938 64 V, 2050 98 12989 52% 1503 60 845 77% 2349 37%

26 Senosetsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17186 9-/2 3222 39-/2 20408 49 1504 53 846 30 2350 83

27 S i t t i c h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26718 47-/2 5009:71% 31728 19 2614 27 1470 53 4084 80

28 Stein  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43257 72 V2 8110 82 V, 51368 55 4392 27 2470 65 6862 92

29 T re f fe n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2138811% 401027 25398 38% 2292 27 1289 40 3581 67

30 Tscherncmbl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25865 71 484982 30715 53 2937 67 1652 44 4590 11

31 W ippach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18271 4 342582 21696 86 2655 33 1493 62% 4148 95%

Summe . 754175 92 '/- 141407 98% 895583 91 86083 67 48422 6% 134505 73%



Anhang z n m X .B II. Sitzungsbericht.

lelicrlW -er Dyirke Kraiiis
nach der Bevölkerung und der Uorfdjreiöung sämmtticher direkten Steuern pro 1866.

Post-
Nr. B e z i r k Bevölkerung

Steucrvorschrcibung
in

öfterr. Währung 

fl. fr.

Anmerkung

1 Adelsberg 11924 34973 1

2 Egg 18298 49803 12

3 Feistriz 10628 24789 22

4 Gottschee 23990 35319 76

5 Großlaschitz 10019 19336 26

6 Gurkfeld 16036 44106 20

7 Jdria 14803 49372 30

8 Krainburg 24909 77024 63

9 Kronau 7421 12466 49

10 Laas 9883 27711 80

11 Lack 25382 49929 5

12 Stadt Laibach 21522 150450 50

13 Umgebung Laibach 35661 98648 53

14 Landstraß 10680 33319 95

l r> 18750 45608 72

16 Mottling 12139 27455 81

17 Nassenfuß 15349 36886 49

18 Nenmarktl 6522 14678 42

19 Neustadt! 25542 70312 6

20 Obcrlaibach 16729 38472 31

21 Planina 12514 38292 71

22 Radmannsdorf 20338 52848 66

23 Ratschach 9429 17107 46

24 Rcifniz 12798 22556 73 .
25 Seisenberg 10504 17350 5

26 Scnosetsch 8193 24522 41

27 Stein 23438 65611 6

28 Treffen 11627 30209 97

29 Tschernembl 20158 37150 47

30 Weixelburg zu Sittich 12948 37744 34

31 Wippach 12708 28472 19



Uebci'suijt der Wahlbezirke der Ltädte und M ärkte K raius.

W a h l b e z i r k

S tcucrvor-

Scclcn-
Z ahl

Wahlberechtigte
B on Steuerzahlenden Wahlberechtigten 

entrichten
schrei laut 

ö. W

fi.

9 iu H äufer- 
Z ahl

fr.

■SirJZl fC Cf
,= S B

i s ä
®

m
h i

I
teL

8

1

■1

S o  
S 1-1
g

1

| i
1  

„  CO
O
^  OCQ

üd-
0

1

J d r ia 20 8 5 92 395 4 5 3 9 97 39 136 — 4 11 2 1

. -

47 14

K rainburg und Lack 43 9 4 75 582 4 3 6 5 140 50 190 3 16 25 25 71 —

Oberlaibach, Adelsberg, 
Laas 6131 5 525 3917 247 48 295 9 23 20 19 83 93

Rudolfswerth, Weixelbcrg, 
Tschcrnembl, M öttling , 
Landstraß, Gurkfcld

7438 29 905 5752 4 0 5 103 408 5 22 24 58 124 172

Gottschec und Rcifniz 3473 35 269 1963 103 31 134 4 16 21 11 52 —

Neum arktl, R adm anns
dorf ,  S te in 8087 — 5 6 4 4 1 7 3 165 64 229 7 2 1 40 48 37 14

U e b e rs ic h t
der jetzigen ländlichen Wahlbezirke nach Bevölkerung und Steuervorschreibimg.

Post.-N r. : W a h l b e z i r k Seelcnzahl
Steucrvorschreibung Zahl der zu

wühlenden
fl. kr. 1 D cputirten

1 Laibach's Umgebung und Obcrlaibach 50 7 4 3 134040 23

2 S te in  und Egg ob Podpctsch 4 0 3 3 2 115414 17 1

3 K rainburg, Neum arktl, Lack 5 0 6 1 9 137237 34 2

4 R adm am fsdorf und Kronau 26819 75 3 1 5 15 1

5 Adelsberg, P lan ina , Senosetsch, Laas, Feistriz 5 0 8 7 2 147238 10 2

6 Wippach und J d r ia 23 0 7 2 75 7 5 8 56 1

7 Rudolfsw erth, Landstraß, Gurkfcld 4 8 9 4 9 143423 53 1

8
Treffen, S ittich, Seiscnbcrg, Nassenfuß, Littai, 

Weichselstein 78211 184551 09 3

9 Gottschec, Reisniz, Großlaschitz 4 4 8 4 4 73 7 3 9 42 2

10 Tschcrnembl, M öttling 3 0 2 5 0 61838 57 1



Uebersicht der Städte Kraius.

N r. N a m e

Vorschrcibung 
an dirccter 

Steuer
A
'z_

&

A
s i

§

Wahlberechtigte für 
Landtagswahlcn

Von den steuerzahlenden Wahlberech
tigten

ä i r

1 1 -
- §

4!
i t i 1

über 
100 fl.

von 50 j von 30 
bis ! bis 

100 ff I 50 ff

Mit "JO 
bis 

30 fl.

von 10 
bis 

20 fl.
unter 
10 fl.

fl. fr.

1 Gottschcc 2629 35 119 993 70 20 90 4 13 13 8 33
2 Gurkfcld 1289 29 119 682 31 19 50 2 5 3 9 12 —

3 Jd ria 2085 92 395 4539 97 39 136 — 4 H 21 47 14
4 Krainburg 2225 19 354 2474 71 30 101 1 9 13 13 35 —
5 Laas 747 5 105 603 43 9 52 — 1 3 3 33 3
6 Laibach * 233389 — 991 23000 640 301 941 274 182 110 74 2 34
7 Lack 2169 56 228 1891 69 20 89 2 7 12 12 36 —

8 Landstraß 526 18 77 475 46 2 48 — 1 1 5 9 30
9 M o ttlin g 1709 52 187 1039 103 10 113 -— 5 5 10 45 38

10 Nenstadtl 2499 20 277 2152 78 51 129 3 11 12 26 26 —
11 Radmannsdorf ** 1016 — 143 940 48 22 70 2 5 3 10 14 14
12 Stein 4804 63 235 1404 66 27 93 4 12 24 20 54 246
13 Tschcrncmbl * * * 1058 18 171 1008 104 17 121 — — 2 3 29 70
14 Wcichselburg 355 92 74 396 43 4 47 — — 1 5 3 34

*  Die unter 20 ft. Zahlenden sind nicht wahlberechtigt.
* *  Da bei den letzten Gemcindcwahlen nur 2 Wahlkörper gebildet wurden, so würden bei den nächsten Landtagswahlen 

die in den beiden letzten Rubriken befindlichen entfallen, die an den ersten Landtagswahlen Theil nahmen.
*** Der 3. Wahlkörper zählt 302 nicht wahlberechtigte Mitglieder, wovon 2 Über 20 fl., 54 von 10—20 fl., die Übrigen 

unter 10 fl. an Steuern entrichten.



Uebersicht der Märkte Krams.

N r. N  a m c n

Vorschreibung 
an dircctcr

er?

&
CQ
£

Wahlberechtigte 
für die Landtags- 

Wahlen

V on den stcuerzahlendcn Wahlberechtigten 
entrichten

S teu er g
s

M i ?  
f  f f - ill

«

i t
i s

über 
100 fl.

von 50 
bis

100 ff.

von 30 
bis 

50 fl.

von 20 
bis 

30 fl.

von 10 
bis 

20 fl.
unter 
10 fl.

ft. kr. 2 - s ©  = s

1 Adelsberg 2 3 0 4 — 2 0 3 1 6 6 7 5 3 26 79 2 14 6 7 2 4
2 Auersperg — — 3 0 2 1 0 -— — — — — — — — —
3 E isiicrn — — 1 3 7 1 3 1 1 — — — — — — — __ __

4 Kropp 1 1 2 7 5 6 1 0 3 1 2 4 4 70 2 7 2 — 2 9 6 2 0 3 3
5 Vittai 6 9 4 4 9 4 9 4 4 7 2 4 9 3 3 — 5 1 3 10 5
6 M ottlin g 2 9 1 6 2 5 1 3 0 7 3 5 1 3 6 — — — 1 9 2 5
7 Nassenfnß 1 1 0 8 2 4 1 3 1 7 6 7 8 0 12 9 2 — 2 6 9 1 9 4 4
8 Ncnmarktl 2 2 6 7 51 1 8 6 1 8 2 9 51 15 6 6 1 4 13 1 0 2 3
9 Obcrlaibach 3 0 8 0 61 2 1 7 1 6 4 7 1 5 1 13 1 6 4 7 8 11 9 2 6 9 0

10 P la n in a  * 2 6 0 8 4 5 9 4 8 8 5 8 16 74 5 9 11 12 21
rec te  23

(6 6 )  
nicht Wahl 
berechtigt

11 Ratschach 4 3 5 70 1 1 0 5 8 5 2 4 8 31 — 2 1 1 11 8
12 R eifn iz 8 4 3 9 8 1 5 0 9 7 0 3 3 11 4 4 — 3 8 3 19 —
13 Teisenberg 1 4 5 3 4 5 1 5 0 10 0 1 1 1 9 8 1 2 7 — 2 8 7 31 71
14 Senosetsch 1 2 4 2 91 1 5 3 1251 3 2 10 4 2 1 2 4 5 2 0 —
1 5 Soderschitsch 7 0 0 71 9 1 8 4 0 4 2 2 4 4 — — 2 5 3 5 —

16 Watsch 3 4 5 16 4 8 3 1 2 2 7 2 2 9 — — — 4 14 9
17 Weißcnfelß 2 5 2 5 0 6 3 3 8 9 2 7 2 2 9 — 1 — — 5 17
18 Wippach 1 1 3 6 4 7 2 2 2 2 6 6 8 4 7 2 0 6 7 1 6 6 4 17 1 3
19 Zirkniz 2 3 4 0 5 6 2 4 0 1 4 8 0 5 9 2 61

3 13 7 1 4 2 2

* Bezieht sich nur auf die Bewohner von Ober- und U nter-Planina. Diese Gemeinde hat sich mit mehreren benachbarten 
Landgemeinden zu einer Hauptgemeinde constituirt.



Währung au der ordentlichen und außerordentlichen
Hmissinssteuer u. ;w. E ru re rb M le r u. ;w . Ernksmmeiisteuer i t .  ;w.

Ordentliche
Steuer

Kriegszuschlag Zusammen D $ t e u e f e  j  Kriegszuschlag Zusammen !Kri°gszuschlag Zusammen

fl. 1 kr. fl. 1 kr. fl. 1 kr. fl. kr. 1 fl. 1 kr. fl. 1 kr. fl. 1 kr. 1 fl. 1 kr. fl. 1 kr.

974 95 1410 15 564 6 1974 21 684128 273 71% 957 9 9 %

— — — — 110 96 1337 70 535 8 1872 78 674 9 % 269 6 3 % 943 73

— — — — 186 5 4 % 1157 10 462 84 1619 94 480 82 192 33 673 15

— — — — 412 35 2226 78 890 7 1 % 3117 4 9 % 633 69 253 4 7 % 887 1 6 %

— — — — 145 2 849 45 339 78 1189 23 285 24 114 9 % 399 3 3 %

— — — — 283 5 6 7 , 969 15 387 66 1356 81 506 23 202 49 708 72

— — — — 164 42 1983 45 793 38 2776 83 16104 6 4 % 6441 86 22546 5 0 %

— — — — 1175 3 2 % 3293 3 2 % 1317 3 3 % 4610 66 1677 2 2 % 670 89 2348 1 1 1/ 11 /2

— — — — 117 7 846 30 338 52 1184 82 414 85 165 94 580 79

— — — — 123 41 1227 45 490 98 1718 43 710 7 3 % 284 2 9 % 995 3

— — — — 459 8 0 % 2203 16 881 2 6 % 3084 4 2 % 1084 3 8 % 433 75 1518 13%

_ s102138 61 14941 50 5976 60 20918 10 13916 3 9 % 5566 56 19482 9 5 %
1 5962 91

— — — — 2479 3 3 % 4731 30 1892 52 6623 82 2902 91 1161 16% 4064 7 %

— — — — 94 8 6 % 786 45 314 58 1101 3 206 49 82 5 9 % 289 8 %

— — _ — 361 52 2269 5 907 62 3176 67 4435 9 0 % 1774 36 6210 2 6 %

— — — — 227 84 828 19 331 2 7 % 1159 4 6 % 408 1 0 % 163 24 571 3 4 %

— — — — 247 1 2 % 1050 — 420 — 1470 — 268 6 7 % 107 47 376 1 4 %

— — — — 361 28 1714 1 2 % 685 65 2399 7 7 % 920 1 2% 368 5 1288 1 7 %

— — _ — 297 7 4 % 1597 3 1% 638 9 2 % 2236 24 1360 72 544 29 1905 1

— _ _ 620 46 2295 3 0 % 918 12 3213 4 2 % 1274 36 509 7 4 % 1784 10%

— 480 2 7 % 3135 82 1254 33 4390 15 1768 6 2 % 707 45 2476 7 %

------ - 113 % 688 80 275 52 964 32 326 76 130 7 0% 457 46 %

— 178 34 1437 45 574 98 2012 43 540 20 216 8 756 28

— 1154 3 4 % 2280 63 912 24 3192 87 830 71 332 2 8 % 1162 9 9 %

■------- 106 2 7 % 1016 40 406 56 1422 96 3 4 4 2 2 % 137 69 481 91'%

------- 200 6 7 % 764 40 305 76 1070 16 351 61 140 6 4 % 492 2 5 %

— 98 74% 863 10 345 24 1208 34 445 90 178 36 624 26

— 583 73 3040 81 1216 32 4257 13 1813 3 7 % 725 35 2538 7 2 %

— 251 44 583 80 233 52 817 32 115 11 46 4 % 161 1 5 %

•------ 204 6 5 % 783 30 313 32 1096 62 388 25 155 30 543 55

— — — — 272 78 1297 1 % 518 8 0 % 1815 82 384 12 153 65 537 77

120589 3 7 % 63608 7 7 % 25443 50 89052 2 7 % 56258 7 6 % 22503 51 78762 2 7 %



21 it m e r $ u n g.

D ie Umlagen sind außerdem zu berechnen von der auf die durch B au fre ijah re  zeitlich befreiten Gebäude ent

fallenden ordentlichen S teu e r, und zw ar:

im Steuerbezirke Gottschce von . . .  4  ff. —  kr.

„  „  SaS I I  •  •  * 22 „  n

„ „ M o ttlin g  „ . . .  6 „ —  „

„ „ R udolfsw erth  von . . 7 „ 2 0  „

„ „ S te in  „ . . 19 „ 2 0  „

„ „ Tschernembl „ . . 9  „ 4 0  „

zusammen von . 68  fl. 2 0  kr. C .-M .

oder 71 fl. 75 kr. ö. W .

D er a ls H auszins-Steuerschuldigkeit angesetzte B e trag  per 1 2 0 .5 8 9  f(. 3 7 12 kr. ist im  Gcsammtbetrage 

bei der Umlagcnbprechnung maßgebend.

Laibach, am 2 3 . O ctober 1866.

K. k. Finattz-Directions-Rechnungs-Kanzlei.


